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� Zur überörtlichen Prüfung 

Grundlagen 

Auftrag der GPA NRW ist es, die Kommunen des Landes NRW mit Blick auf Rechtmäßigkeit, 
Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu prüfen. Die finanzwirt-
schaftliche Analyse steht dabei im Vordergrund. Grund dafür ist die äußerst schwierige Finanz-
lage der Kommunen und der gesetzliche Anspruch, den kommunalen Haushalt stets auszuglei-
chen. Schwerpunkt der Prüfung sind Vergleiche von Kennzahlen. Die Prüfung stützt sich auf § 
105 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). 

In der aktuellen überörtlichen Prüfung werden die mittleren kreisangehörigen Kommunen mitei-
nander verglichen. 

Der Bericht richtet sich an die für die Gesamtsteuerung Verantwortlichen der Kommunen in Rat 
und Verwaltung. Er zielt darauf ab, diese insbesondere in Haushaltskonsolidierungsprozessen 
zu unterstützen. 

Prüfungsbericht 

Der Prüfungsbericht besteht aus dem Vorbericht und den Teilberichten: 

• Der Vorbericht informiert über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Zudem sind dort 
Informationen über die strukturellen Rahmenbedingungen der Kommune, die Handlungs-
felder des KIWI1, zum Prüfungsablauf sowie zur Prüfungsmethodik enthalten. 

• Die Teilberichte beinhalten die ausführlichen Ergebnisse der einzelnen Prüfgebiete. 

Das GPA-Kennzahlenset für die Stadt Porta Westfalica wird im Anhang zur Verfügung gestellt. 

Grundsätzlich verwendet die GPA NRW im Bericht geschlechtsneutrale Begriffe. Gerade in der 
Kennzahlendefinition ist dies jedoch nicht immer möglich. Werden Personenbezeichnungen aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 
so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein. 

� Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt 
Porta Westfalica 

Managementübersicht 

Die Stadt Porta Westfalica hat ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung bereits zum 01.01.2008 
auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Schon vorher war die Stadt 

 

1 Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit 
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seit 2002 in der Haushaltssicherung. Weitere Defizite in den Folgejahren haben dazu geführt, 
dass das Eigenkapital im Jahre 2010 vollständig verbraucht ist. Die Stadt Porta Westfalica ist 
bilanziell überschuldet. Seit 2012 nimmt sie verpflichtend an der Konsolidierungshilfe des Lan-
des nach dem Stärkungspaktgesetz teil. Der Haushaltssanierungsplan 2012 und die Fortschrei-
bungen 2013 bis 2015 sind durch die Bezirksregierung Detmold genehmigt. Danach soll der 
Haushalt ab dem Jahr 2021 ohne die Unterstützung des Landes ausgeglichen sein. 

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag liegt im Jahr 2013 bei knapp 18 Mio. Euro. 
Um diesen Betrag übersteigen die Schulden der Stadt sämtliche Vermögenswerte. Die Über-
schuldung wächst zwischenzeitlich bis auf 26 Mio. Euro und beträgt 2021 immer noch 20 Mio. 
Euro. Sie müsste mit dem Erreichen des Haushaltsausgleichs ab 2021 nach und nach abge-
baut werden. 

Diese Zahlen zeigen auf, vor welchen gewaltigen finanziellen Aufgaben die Stadt Porta West-
falica steht. Das Wiedererreichen der eigenen Handlungsfähigkeit und damit die originäre 
Wahrnehmung kommunaler Selbstverwaltung werden nur gelingen, wenn alle beteiligten Akteu-
re zusammenarbeiten und gemeinsam beschlossene Maßnahmen konsequent und selbstver-
pflichtend umsetzen. 

Kommunalpolitische Entscheidungen waren aufgrund der Stadtstruktur mit 15 Ortsteilen in der 
Vergangenheit auch immer durch örtliche Sichtweisen beeinflusst. Darüber hinaus sind vielfach 
die Argumente einer besonderen topografischen Lage und die räumliche Trennung (Weser, 
Wesergebirge) eingeflossen. Wenn die Verantwortlichen ihre Stadt vor dem endgültigen finan-
ziellen Bankrott bewahren wollen, muss hier ein Umdenken stattfinden. Die örtlichen Strukturen 
können eine Chance sein (vgl. Abschnitt Demografische Entwicklung und örtliche Strukturen). 

Eine dauerhafte Haushaltskonsolidierung muss aufgrund des Umfanges langfristig angelegt 
sein und wird die Stadt über Jahre einschränken. Um praktikable Größenordnungen aufzuzei-
gen, hat die GPA NRW ein jährliches strukturelles Ergebnis berechnet. Die Jahresergebnisse 
unterliegen sehr häufig Besonderheiten und geben nur bedingt einen Hinweis auf die strukturel-
le Gesamtsituation. Das strukturelle Ergebnis zeigt, von welchen Ergebnissen unter der An-
nahme unveränderter Bedingungen auszugehen ist. Für die Stadt Porta Westfalica ergibt sich 
eine nachhaltig zu schließende Konsolidierungslücke in Höhe von 6,8 Mio. Euro jährlich. Mithilfe 
der Stärkungspaktmittel kann diese Lücke bis zum Jahr 2021 geschlossen werden. Wesentliche 
Voraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen, ist die konsequente Umsetzung des Haushaltssa-
nierungsplanes. Sollten einzelne Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg zeigen, müssen 
alternative Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden. 

Ändert sich die aktuelle Ausgangslage wesentlich, können sogar über den Haushaltssanie-
rungsplan hinaus zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen notwendig werden. Bestimmte Er-
trags- und Aufwandspositionen unterliegen Risiken, wie z. B. konjunkturellen Entwicklungen 
oder Tarifsteigerungen. Sie sind nicht von der Kommune steuerbar. Die GPA NRW hat in einem 
Risikoszenario dargestellt, wie sich der Eintritt bestimmter Risiken auf die von der Stadt geplan-
ten Jahresergebnisse bis 2021 auswirken könnte. Im ungünstigsten Fall ergibt sich eine Grö-
ßenordnung von etwa 4,6 Mio. Euro, für die zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen vorbereitet 
sein sollten. Zusätzliche Finanzmittel und höhere Transferleistungen wird die große Zahl von 
Zuwanderungen vermutlich erfordern. Größenordnungen sind kaum einzuschätzen. 
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Die Ergebnisse der Prüfung zeigen Konsolidierungsmöglichkeiten über die Maßnahmen des 
Haushaltssicherungsplanes hinaus auf. Priorität sollte die Aufwandsreduzierung haben. Hinwei-
se für konkrete Maßnahmen gibt eine Analyse des Vermögens, insbesondere des Anlagever-
mögens. Die Gebäudefläche je Einwohner für kommunale Einrichtungen liegt insgesamt beim 
Mittelwert. In der differenzierten Betrachtung stellt die Stadt allerdings bei fünf Nutzungsarten 
teilweise deutlich überdurchschnittliche Flächen zur Verfügung. Neben den Einrichtungen für 
Sport und Freizeit, Jugend und Soziales sowie Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor allem 
die Schulflächen weit überdurchschnittlich. Die Prüfung der GPA NRW orientiert sich am Bedarf 
auf der Grundlage der Schulbaurichtlinien. Danach bestehen trotz zwischenzeitlicher Schul-
schließungen im Schuljahr 2013/14 Flächenüberhänge von 17.000 m². Die Fläche wird sich 
wegen der Reduzierung der Schülerzahlen bis 2020 auf fast 30.000 m² erhöhen. Diese über 
dem Bedarf vorgehaltenen Gebäude verursachen aktuell einen jährlichen Aufwand für Ab-
schreibungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung usw. in Höhe von jährlich 1,7 Mio. Euro, der auf 
über 3,0 Mio. Euro jährlich ansteigt. Das entspricht einem Finanzierungsbedarf bei der Grund-
steuer B in Höhe von 130 bzw. 230 Hebesatzpunkten. 

Verschiedene Optimierungsansätze können im Wege des Portfoliomanagements zur Entlastung 
des städtischen Haushalts beitragen. Viele dieser Möglichkeiten zur Flächen- und Nutzungsop-
timierung werden in der Stadt Porta Westfalica bereits umgesetzt. Dazu zählt der konsequente 
Verkauf von nicht mehr benötigten Gebäuden in den letzten Jahren. Bisher nicht berücksichtigt 
ist ein akuter zusätzlicher Flächenbedarf aufgrund der aktuellen Zuwanderung Asylsuchender. 
Bedarf an Wohnraum, für Sprachunterricht, für Integrationsmaßnahmen, für Auffangklassen und 
zusätzliche Schüler erfordern entsprechende Gebäudeflächen. Die aufgezeigten Überhänge 
können dazu genutzt werden. Angesichts der enormen Größenordnung sollte die Strategie ei-
ner Reduzierung kommunaler Gebäudeflächen weiter verfolgt werden. 

Fast die Hälfte des städtischen Vermögens ist in kommunalen Gebäuden gebunden. Die tat-
sächliche Abnutzung des Anlagevermögens ist bei der Stadt Porta Westfalica nur zu einem Teil 
durch Reinvestitionen ausgeglichen worden. Porta Westfalica gehört zu dem Viertel der Ver-
gleichskommunen mit der niedrigsten Investitionsquote. Dies spiegelt sich in den Vermögens-
werten wider. Während die Fläche für kommunale Gebäude je Einwohner durchschnittlich ist, 
liegen die tatsächlichen Gebäudewerte je Einwohner deutlich unter dem Mittelwert. Die niedri-
gen Investitionsquoten zeigen einen Substanzverlust des Anlagevermögens auf. Gleichzeitig 
fehlen finanzielle Mittel für notwendige Unterhaltungen. Das Immobilienmanagement spricht von 
einem Sanierungsstau. Wegen der fehlenden Gebäudeunterhaltung steigt das Risiko eines 
vorzeitigen Werteverfalls und kürzerer Nutzungszeiten.  

Hier zeigt sich das Dilemma der Haushaltssituation. Die Stadt Porta Westfalica ist finanziell 
nicht in der Lage, ihr Anlagevermögen adäquat zu erhalten. Es kommt zum Substanzverlust. 
Gleichzeitig steigt die Verschuldung, besonders die Höhe der Liquiditätskredite. Letztlich führt 
dies zum Eigenkapitalverbrauch und in der Folge zur Überschuldung. 

Neben einem zu großen Immobilienportfolio kann der Aufwand auch in anderen Bereichen re-
duziert werden. Die Verluste in Bäder- und Freizeitgesellschaften müssen dauerhaft erheblich 
reduziert werden. Auf diese Notwendigkeit hat die GPA NRW in ihren Prüfungen bereits vor 
mehr als zehn Jahren hingewiesen. Die Finanzlage der Stadt ist schlecht. Der hohe Aufwand 
führt dazu, dass seit 2009 die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, 
um die Ausgaben zu decken. Die Folge sind steigende Kredite zur Liquiditätssicherung. Erst mit 
Zufluss der Stärkungspaktmittel verbessert sich die Situation allmählich. Dennoch ist das lau-
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fende Konto (Stand Jahresabschluss 2013) mit etwa 68 Mio. Euro überzogen. Die Kennzahlen 
spiegeln die angespannte Finanzlage wider. Porta Westfalica gehört zu dem Viertel der Ver-
gleichskommunen mit dem niedrigsten Anlagendeckungsgrad, der schlechtesten Liquidität 2. 
Grades und der höchsten kurzfristigen Verbindlichkeitenquote.  

Die Stadt hat die problematische Schuldenlage erkannt. Daran gelte es, vorrangig zu arbeiten 
und die Verbindlichkeiten auf ein vertretbares Maß zurückzufahren. Neben der Aufwandsredu-
zierung ist auch eine Verbesserung der Ertragslage angezeigt. Jede Mehreinnahme stärkt die 
Selbstfinanzierung und verbessert die Liquidität. Geringe Schlüsselzuweisungen bestätigen 
eine hohe Steuerkraft und einen starken Wirtschaftsstandort. Im Gespräch zu den Struktur-
merkmalen wurde auch durch den Bürgermeister anerkannt, dass die strukturellen Vorausset-
zungen der Stadt Porta Westfalica nicht benachteiligend sind. Sie stellen nicht die Ursache für 
die bilanzielle Überschuldung dar. Dennoch sind die allgemeinen Deckungsmittel unterdurch-
schnittlich. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die niedrigen und für eine über-
schuldete Kommune im Stärkungspakt verhältnismäßig geringen Realsteuerhebesätze.  

Der Haushaltssanierungsplan setzt konsequenterweise auch an der Verbesserung der Ertrags-
lage an. Der Haushaltsausgleich muss spätestens 2016 erreicht werden. Mit der Hebesatzer-
höhung der Grundsteuer B hat die Stadt dafür das ultimative Instrument in der Hand, falls die 
sonstigen Sanierungsmaßnahmen nicht ausreichen. Eine deutliche Erhöhung der Realsteuern 
kann die Konsolidierungsprozesse erheblich unterstützen und ist aus Sicht der GPA NRW nicht 
nur vertretbar, sondern geboten. Mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2016 hat die 
Stadt diese Forderung umgesetzt. Vor Steuererhöhungen sind zunächst alle Einnahmemöglich-
keiten bei Gebühren und Beiträgen auszuschöpfen. Straßen im Außenbereich und Wirtschafts-
wege können derzeit nicht abgerechnet werden. Investive Maßnahmen werden größtenteils 
über den Haushalt des Wirtschaftsbetriebs und damit zu Lasten der Allgemeinheit finanziert. 
Der in der Satzung festgelegte Anteil der Beitragspflichtigen stellt mit wenigen Ausnahmen je-
weils die Untergrenze der empfohlenen Spannbreite dar. Die Stadt sollte die Satzung zur Erhe-
bung von Straßenbaubeiträgen entsprechend der aktuellen Mustersatzung des Städte- und 
Gemeindebundes aktualisieren. Die Möglichkeit zur Beitragsabrechnung von Sanierungsmaß-
nahmen an Wirtschaftswegen sollte darin aufgenommen werden. Darüber hinaus sollten die 
Anteile der Beitragspflichtigen angehoben werden. Die GPA NRW hat in der letzten überörtli-
chen Prüfung eine Umstellung der Abschreibungsbasis auf Wiederbeschaffungszeitwerte emp-
fohlen. Dies wurde durch die Stadt bisher nicht umgesetzt. Dadurch gibt insbesondere der Ab-
wasserbereich Einnahmemöglichkeiten aus der Hand. Die zur Ersatzbeschaffung von Anlage-
gütern erforderlichen Beträge müssen dann zumindest teilweise durch allgemeine Haushalts-
mittel oder Kredite finanziert werden. Trotz eines bereits vergleichsweise hohen Niveaus be-
steht Potenzial zur Verbesserung der Einnahmesituation bei den Abwassergebühren. Die Ab-
wassergebühren sind mit einer konkreten Gegenleistung verbunden. Verbesserungsmöglichkei-
ten sind vorrangig zu realisieren. Porta Westfalica unterhält acht städtische Friedhöfe. Die dabei 
erhobenen Gebühren reichen nicht aus, um die Kosten zu decken. Der Wirtschaftsbetrieb weist 
2012 für die Friedhofssparte ein Defizit von rund 211.000 Euro aus (Vorjahr: minus 230.000 
Euro). Die Friedhofsgebührensatzung ist veraltet. Jährliche Vor- und Nachkalkulationen werden 
nicht durchgeführt. In diesem Bereich besteht dringender Handlungsbedarf.  

Neben den klassischen Gebührenhaushalten bietet auch die Erhebung von Elternbeiträgen für 
die Kindertagesbetreuung weit reichende Möglichkeiten. Die Elternbeitragssatzung der Stadt 
Porta Westfalica kann optimiert werden. Die GPA NRW empfiehlt, die Elternbeiträge für Kinder 
unter drei Jahren einmalig zu erhöhen. Diese sind seit sieben Jahren unverändert. Die unter-
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durchschnittliche Höhe der zu zahlenden Elternbeiträge rechtfertigt eine Erhöhung. Insgesamt 
bestätigen die Ergebnisse der Prüfung Tagesbetreuung für Kinder, dass für die Stadt Porta 
Westfalica Verbesserungsmöglichkeiten bei den Erträgen und beim Aufwand bestehen. So 
sollten neben der Anhebung der Elternbeiträge auch die freiwilligen Zuschüsse an freie Träger 
reduziert werden. Lediglich eine Vergleichskommune zahlt noch höhere Zuschüsse als Porta 
Westfalica. Dieser Bereich ist durch hohe Standards und Aufwendungen gekennzeichnet. Der 
Fehlbetrag der Stadt Porta Westfalica  für diese Aufgabe ist höher als bei 75 Prozent der Ver-
gleichskommunen. 

Die Verwaltung der Stadt Porta Westfalica hat die angespannte Finanzsituation erkannt. Sie ist 
aktiv um eine Verbesserung der Situation bemüht und setzt dazu auch organisatorische Maß-
nahmen um. Durch die Rückführung der Wirtschaftsbetriebe in den Kernhaushalt und die Be-
triebsführung des Badezentrums durch die Stadtwerke sollen Synergieeffekte genutzt und der 
Aufwand reduziert werden. Für die Stadtverwaltung sieht der Bürgermeister große Herausforde-
rungen. Vielfach seien in Gutachten, aber auch in Prüfungsberichten gute und wertvolle Hinwei-
se gegeben worden. Die Umsetzung von Maßnahmen erfordert besondere Fachkenntnisse, 
insbesondere in den Bereichen Organisation und vor allem Aufgabenanalyse und Aufgabenkri-
tik. Nicht immer sei dies berücksichtigt worden und zum Teil sind einzelne Maßnahmen eher 
kontraproduktiv umgesetzt worden. Sie führen zum Teil zu hoher, ungleichmäßiger Arbeitsbe-
lastung und zu höherer Unzufriedenheit. Insgesamt gebe es durchaus Handlungsbedarf. Die 
aktuelle Neuordnung der Leitungsebene und die Rückführung des Wirtschaftsbetriebes können 
richtungsweisende Schritte sein. Ebenso befürwortet die GPA NRW Überlegungen, die IT-
Dienstleistung neu auszurichten, um gestiegenen Anforderungen an Datensicherheit und Da-
tensicherung gerecht zu werden. Flexible Projektgruppen unterstützen eine statische Verwal-
tungsorganisation. Sie können besonders bei der Herausforderung durch demografische Ver-
änderungen hilfreich sein. Die Veränderungen betreffen auch die Personalstruktur der Stadt. 
Mehr als 40 Prozent der Beschäftigten ist älter als 50 Jahre. Das wird die Stadt vor besondere 
Anforderungen beim Wissenstransfer stellen und eine gerechte Zuordnung von Aufgaben und 
Dienstleistungen verlangen. 

Dass eine gerechte Zuordnung von Aufgaben nicht immer gelingt, zeigen die Ergebnisse im 
Aufgabengebiet Sicherheit und Ordnung. Bei allen untersuchten Handlungsfeldern ergeben sich 
zumindest rechnerische Potenziale. Diese Potenziale müssen jedoch nicht allein durch die Auf-
gabenzuordnung bedingt sein, sondern können die Ursache auch in den Standards der Dienst-
leistungen haben. In sehr vielen Bereichen und Dienstleistungsangeboten bietet die Stadt Porta 
Westfalica mehr an, als es Vergleichskommunen tun. Dies erfordert einen höheren Aufwand 
und mehr Personal. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung wird ohne kritische Überprüfung 
von Standard und Umfang aller Dienstleistungen nicht erfolgreich sein können. 

Eine solche kritische Überprüfung setzt die vollständige Kenntnis über eingesetzte Ressourcen, 
notwendigen Aufwand und definierte Standards voraus. Dazu hat die Prüfung der Grünflächen 
erheblichen Nachholbedarf offenbart. Die Rückführung des Wirtschaftsbetriebes in den Haus-
halt ist deshalb konsequent und sollte genutzt werden, die aufgezeigten Defizite abzustellen. 
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Ausgangslage der Stadt Porta Westfalica 

Strukturelle Situation 

Das folgende Netzdiagramm zeigt die strukturellen Rahmenbedingungen der Stadt Porta West-
falica. Diese prägen die Ausgangslage der Kommune. Die Strukturmerkmale wurden aus all-
gemein zugänglichen Datenquellen ermittelt2. Das Diagramm enthält als Indexlinie den Mittel-
wert der Kommunen im jeweiligen Prüfsegment, hier den mittleren kreisangehörigen Kommu-
nen. Eine Ausnahme bildet das Merkmal Bevölkerungsentwicklung: hier ist der Indexwert der 
heutige Bevölkerungsstand der abgebildeten Kommune. 

 

Ein über die Indexlinie hinausgehender Wert zeigt eine eher entlastende Wirkung an, ein darun-
ter liegender Wert weist auf eine eher belastende Situation hin. 

Die Rahmenbedingungen der Stadt Porta Westfalica erscheinen auf den ersten Blick nicht be-
lastender zu sein, als in anderen Kommunen. Jedenfalls sind Ursachen für die Teilnahme am 
Stärkungspakt daraus nicht offensichtlich. Die Strukturmerkmale werden in ihren Auswirkungen 
durch den Bürgermeister bestätigt. Im Grunde werden die Bevölkerungsstrukturen mit einem 
überdurchschnittlichen Jugendquotienten und einer niedrigen SGB-II-Quote durchaus als gute 
Voraussetzungen wahrgenommen. Aufgrund der Steuerkraft sei die Stadt im Rahmen der 
Kreisumlage eher durch höhere Soziallasten anderer Kommunen im Kreis betroffen. Wegen der 
hohen Steuerkraft fehlen die Schlüsselzuweisungen. Der Stadt Porta Westfalica stehen als 
allgemeine Deckungsmittel (Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und eigene Steuermittel) je 

 

2 IT.NRW, Bertelsmann-Stiftung, Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
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Einwohner 111 Euro weniger für die Aufgabenerledigung zur Verfügung. Das entspricht immer-
hin einem Gesamtvolumen von knapp 4 Mio. Euro jährlich. Zum dringend notwendigen Haus-
haltsausgleich seien neben den Maßnahmen der Haushaltssanierung auch vertretbare Erhö-
hungen der Steuerhebesätze erforderlich. 

Die Wirtschaftskraft des Standortes Porta Westfalica wird durch die Strukturmerkmale Kaufkraft 
und Bruttoinlandsprodukt bestätigt. 

Demografische Entwicklung und örtliche Strukturen 

Die Folgen des demografischen Wandels sind für die Kommunen eine strategische Herausfor-
derung. Die GPA NRW erhebt die Situation vor Ort und beschreibt die gewählten Strategien im 
Umgang mit dem demografischen Wandel. Dabei gilt der Blick insbesondere den Themen, die 
durch kommunale Entscheidungen mittelbar oder unmittelbar beeinflusst werden können. Diese 
haben wir in einem Interview mit dem Bürgermeister am 30.07.2015 erörtert. 

Eine wichtige Bedeutung in diesem Zusammengang hat die interkommunale Zusammenarbeit. 
Die GPA NRW sammelt gute Beispiele und gibt sie an die Kommunen weiter. Wir gehen davon 
aus, dass Formen der interkommunalen Zusammenarbeit ein Schlüsselelement der Effizienz-
steigerung und Sicherung für die künftige Aufgabenerfüllung sind. Dies insbesondere vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels und unabhängig von den aktuellen rechtlichen Rah-
menbedingungen. 

Die Stadt besteht aus 15 Ortsteilen. Ein Stadtteil mit Zentrumsfunktion fehlt. Insofern war die 
Stadtentwicklung in Porta Westfalica nach der kommunalen Neugliederung auch immer durch 
örtliche Sichtweisen, individuelle Eigenschaften aber auch durch räumliche Trennungen (We-
ser, Wesergebirge) geprägt. Der Bürgermeister sieht dadurch nicht nur Nachteile. Jeder Ort hat 
seine Besonderheiten und seine Identität. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass die Eigen-
ständigkeit und der Charakter der Orte durch die Zusammenlegung als Stadt Porta Westfalica 
nicht aufgegeben werden. Das müsse akzeptiert und respektiert werden. Vielmehr seien die 
örtlichen Besonderheiten und die Vielfalt der Merkmale der Reiz, den die Stadt Porta Westfalica 
insgesamt ausmache. Genau das sollte genutzt werden. Dazu sieht der Bürgermeister beim 
Thema Tourismus in der Stadtwerkstatt eine große Chance. Dabei kann es gelingen, die indivi-
duellen Besonderheiten positiv herauszustellen und gleichzeitig die Ortsteile miteinander zu 
vernetzen. Hier biete sich ein Ansatz zur gemeinsamen Stadtentwicklung, ohne dass jede Indi-
vidualität aufgegeben werden müsse. 

In den 1970er Jahren sei Porta Westfalica ein starker Gesundheitsstandort mit Kurbetrieb ge-
wesen. Als Folge der Gesundheitsreformen in den 1990er Jahren hat der Kur- und Gesund-
heitsstandort Porta Westfalica erheblich an Bedeutung verloren. Neben den Kurgästen und 
Reha-Patienten fehlen auch deren Besucher und Angehörige. Die Übernachtungszahlen sind 
um bis zu 45 Prozent zurückgegangen. Wegen der Schwerpunktsetzung Kurort habe man den 
klassischen Tourismus vernachlässigt. Insofern fehle zum Teil attraktive Infrastruktur. Der rück-
läufige Trend bei Kurbetrieb und Gesundheitseinrichtungen könne nicht nahtlos aufgefangen 
werden. Hier sieht der Bürgermeister einen der Schwerpunkte, um die Stadt weiter zu entwi-
ckeln.  

Dabei gehe es nicht nur darum, zusätzlich Einnahmen zu generieren, sondern auch um Image-
pflege, Bekanntheitsgrad und Attraktivität als Lebens- und Wohnstandort. In einem ersten 
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Schritt ist die Stadt dem länderübergreifenden Tourismusverband Westliches Weserbergland 
beigetreten. Neben vielen anderen Synergieeffekten kann durch den Anschluss an ein Wan-
derwegenetz dem aktuellen Trend gefolgt werden. 

Derzeit sei eine ausgesprochen positive Stimmung in der Bevölkerung zu spüren, um diese 
Dinge anzustoßen und aktiv zu entwickeln. Beispielsweise werde derzeit der Kurpark allein 
durch ehrenamtliches Engagement neu gestaltet und gepflegt. Hier habe sich die Bevölkerung 
ganz aktiv eingebracht. Gleiches gilt für viele andere Bereiche. Auch neue und außergewöhnli-
che Ideen (Seilbahn, Baumwipfelpfad) werden diskutiert. Dabei ist es dem Bürgermeister wich-
tig, dass Vorschläge und erste Gedanken nicht von vornherein ausgeschlossen werden, son-
dern für einen ersten Meinungsaustausch zugelassen werden. 

Folgerichtig setzt die Stadt verstärkt auf Bürgerbeteiligung und hat dazu die „Stadtwerkstatt 
Porta Westfalica“ eingerichtet. Mit Hilfe externer Begleitung und Moderation soll ein integriertes 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet werden. Mit den Fragestellungen 

• Wo wollen wir mit der Stadt Porta Westfalica hin? 

• Wo sehen wir in Porta Westfalica die Zukunft? 

sollen alle strategischen Handlungsfelder erschlossen werden. Bisher gibt es noch kein ganz-
heitliches Konzept für die Stadt Porta Westfalica.  

Der Tourismus ist wesentlicher Teil der Stadtwerkstatt, soll aber nicht Hauptteil werden. Wichti-
ges Thema ist auch die Flächenentwicklung bei Gewerbe- und Neubaugebieten. Beim Woh-
nungsbau stelle sich generell die Frage, inwieweit neue Gebiete erschlossen werden sollen. 
Möglich seien auch eine Entwicklung entlang von Achsen und die Nutzung von Baulücken. Da-
bei bedenkt die Stadt, dass die Kosten für Infrastruktur aufgrund des Bevölkerungsrückganges 
zukünftig durch weniger Menschen zu tragen sind. Die Schaffung neuer Infrastruktur muss da-
her wohl überlegt sein. Die Stadt unterstützt altersgerechtes, barrierefreies und bezahlbares 
Wohnen. Hier achtet sie auf bedarfsgerechte Entwicklungen, die ganz überwiegend durch pri-
vate Investoren getragen werden. 

Hinsichtlich der Gewerbeflächen bestehe durchaus Bedarf. Aktuell sind vorhandene Flächen 
vermarktet. Die Stadt sieht sich als steuerstarker Gewerbestandort. Mittelständische Unterneh-
men, produzierendes Gewerbe, zum Teil „Hidden Champions“ mit 12.000 Arbeitsplätzen bilden 
eine solide Basis für einen Wohn-und Lebensstandort. Die gute Arbeitsmarktlage sei ein Grund 
für den positiven Jugendquotienten. Aufgrund der Steuerkraft erhält die Stadt aktuell keine 
Schlüsselzuweisungen. Verbessert werden muss nach Ansicht der Stadt die Wirtschaftsförde-
rung. Dabei gehe es nicht ausschließlich um Neuansiedlungen. Vielmehr müssen die vorhan-
denen Unternehmen in Stadtentwicklungsprozesse eingebunden und vernetzt werden. Dazu 
sind regelmäßige Wirtschaftstreffen geplant, die es in dieser Form bisher nicht gegeben hat. 
Hier sei die Verwaltung personell zwar gut aufgestellt, aufgrund der aktuellen Organisation und 
des Aufgabenzuschnittes könne die Bestandspflege der heimischen Unternehmen jedoch nicht 
optimal vorgenommen werden. 

Die kommunalpolitischen Vertreter sind an der Arbeit der Stadtwerkstätten beteiligt. Die Ergeb-
nisse werden in zwei Ausschüssen, u.a. dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtentwick-
lung, Tourismus und Stadtmarketing, vorgestellt und beraten. 
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Neben den Ergebnissen der Stadtwerkstatt Porta Westfalica ist das Handlungsfeld Bildung ein 
Kernthema für die Stadt. Die Schulentwicklungsplanung ist mit Hilfe eines Beratungsunterneh-
mens aktualisiert worden. Erklärtes Ziel der Stadt ist es, die drei weiter führenden Schulen (Re-
alschule, Gesamtschule, Gymnasium) in jedem Fall zu erhalten. Problematisch ist die von 400 
auf 250 zurück gehende Zahl der Einschulungen in die Grundschulen. Absehbar fehlen die 
Schüler in den weiter führenden Schulen. Die Realschule wird deshalb auf drei Züge be-
schränkt, um die Gesamtschule in ihrem Bestand zu sichern. Außerdem übernimmt die Real-
schule die Funktion einer Inklusionsschule. Zwei Grundschulen sind geschlossen worden, aktu-
ell bestehen noch acht Standorte. 

Zur interkommunalen Zusammenarbeit zeigt sich die Stadt Porta Westfalica aufgeschlossen. 
Beispielhaft wurden folgende Aufgaben genannt: Büchereileitung zusammen mit der Stadt Bad 
Oeynhausen, Tourismusverband westliches Weserbergland, zentrale Submissionsstelle des 
Kreises (Beitritt vorgesehen), Zusammenarbeit der Feuerwehren mit der Stadt Bückeburg. 

Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit (KIWI) 

Im KIWI bewertet die GPA NRW Handlungsfelder, die in der Prüfung analysiert wurden. 

In den Teilberichten ermittelt und analysiert die GPA NRW für jedes Handlungsfeld verschiede-
ne Kennzahlen. Die KIWI-Bewertungen erfolgen im Zusammenspiel der Kennzahlenwerte unter 
Einbeziehung von strukturellen Rahmenbedingungen sowie von Steuerungsaspekten. Sie zei-
gen, wo Handlungsmöglichkeiten für Verbesserungen bestehen und Ressourcen eingespart 
werden könnten.  

Im Prüfgebiet Finanzen bewertet die GPA NRW hingegen allein die Haushaltssituation. Die 
KIWI-Bewertung spiegelt hier den Konsolidierungsbedarf wider. Sie zeigt damit auch, wie groß 
der Handlungsbedarf ist, die von uns aufgezeigten Verbesserungsmöglichkeiten umzusetzen.  

KIWI-Merkmale 

Index 1 2 3 4 5 

Haushalts-
situation 

Erheblicher 
Handlungsbedarf  

Handlungsbedarf 
 

Kein Handlungs-
bedarf 

Weitere  
Handlungsfelder 

Weitreichende 
Handlungs-

möglichkeiten 
 

Handlungs-
möglichkeiten  

Geringe 
 Handlungs-

möglichkeiten 

Die Indexierung ist als Balken, bezogen auf die geprüften Aufgabenfelder, dargestellt. Die Ablei-
tung der Bewertung wird in den Teilberichten beschrieben. 
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KIWI 
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� Zur Prüfung der Stadt Porta Westfalica 

Prüfungsablauf  

Die Prüfung in Porta Westfalica hat die GPA NRW von März 2015 bis Januar 2016 durchge-
führt.  

Zunächst hat die GPA NRW die erforderlichen Daten und Informationen zusammengestellt und 
mit der Stadt Porta Westfalica hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit abgestimmt. Auf 
dieser Basis haben wir die Daten analysiert. 

Für die interkommunalen Vergleiche wurden in der Stadt Porta Westfalica der Schwerpunkt auf 
das Jahr 2013 gelegt. Die GPA NRW hat insbesondere die vorliegenden Jahresabschlüsse bis 
2013 und die aktuellen Haushaltsplanungen 2016 analysiert. Ergänzend wurden die Prüfberich-
te und die Haushaltssanierungspläne 2012 bis 2015 mit einbezogen.  

Neben den Daten früherer Jahre wurde ebenfalls Aktuelles berücksichtigt, um Aussagen für die 
Zukunft machen zu können. 

Geprüft haben: 

Leitung der Prüfung   Johannes Thielmann 

Finanzen    Holger Pohl 

Personalwirtschaft und Demografie Thomas Junker 

Sicherheit und Ordnung   Thomas Junker 

Tagesbetreuung für Kinder  Thomas Junker 

Schulen    Stephanie Ackermann 

Grünflächen    Stephanie Ackermann 

Das Prüfungsergebnis wurde mit den beteiligten Beschäftigten  in den betroffenen Organisati-
onseinheiten erörtert. 

In einem Abschlussgespräch am 24.02.2016 hat die GPA NRW den Bürgermeister, seinen all-
gemeinen Vertreter und weitere Vertreter der Verwaltung über die Prüfungsergebnisse infor-
miert.  
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� Zur Prüfungsmethodik 

Kennzahlenvergleich 

Der Kennzahlenvergleich ist die prägende Prüfungsmethodik der GPA NRW.  

Um einen landesweiten Vergleich zu ermöglichen, haben wir Aufgabenblöcke mit den dazu 
gehörenden Grunddaten einheitlich definiert. Unterhalb der Produktbereichsebene gibt es keine 
landeseinheitliche Festlegung, so dass in den Produktgruppen häufig unterschiedliche Produkte 
und in den Produkten unterschiedliche Leistungen enthalten sind. 

Im Vergleich von Kommunen werden bei den Kennzahlen, die in das GPA-Kennzahlenset 
übernommen werden, neben dem Minimal-, Mittel- und Maximalwert auch drei Quartile darge-
stellt. Quartile werden auch Viertelwerte genannt. Sie teilen eine nach Größe geordnete statisti-
sche Reihe in vier Viertel. Das erste Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent 
darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil (entspricht dem Median) liegt in der 
Mitte der statistischen Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent ober-
halb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darun-
ter und 25 Prozent darüber liegen. 

Ebenfalls werden der Wert der Kommune sowie die Anzahl der Werte, die in den Vergleich 
eingeflossen sind, dargestellt. Hierdurch ist der eigene Kennzahlenwert in die Verteilung der 
Ergebnisse einzuordnen. 

In den aktuellen interkommunalen Vergleich wurden mittlere kreisangehörige Kommunen ein-
bezogen. Die Anzahl der Vergleichskommunen wird im Verlauf der Prüfung dieses Segments 
mit der Zahl der geprüften Städte wachsen.  

In der Finanzprüfung werden die wichtigsten materiellen und formellen Rahmenbedingungen 
der Haushaltswirtschaft erfasst und analysiert. Der haushaltsbezogene Handlungsbedarf wird 
transparent gemacht. Die Prüfung setzt dabei auf den Ergebnissen der örtlichen Prüfung auf. 

Ergebnisse von Analysen werden im Bericht als Feststellung bezeichnet. Damit kann sowohl 
eine positive als auch eine negative Wertung verbunden sein. Feststellungen, die eine Korrektur 
oder eine weitergehende Überprüfung oder Begründung durch die Kommune erforderlich ma-
chen, sind Beanstandungen im Sinne des § 105 Abs. 6 GO NRW. Hierzu wird eine gesonderte 
Stellungnahme angefordert. Dies wird im Bericht mit einem Zusatz gekennzeichnet. In der Stadt 
Porta Westfalica hat die GPA NRW keine Feststellung getroffen, die eine Stellungnahme erfor-
derlich macht.  

Bei der Prüfung erkannte Verbesserungspotenziale werden im Bericht als Empfehlung ausge-
wiesen. 

Strukturen 

Die Haushaltswirtschaft in den Kommunen ist von verschiedenen externen und internen Ein-
flussfaktoren abhängig. Diese sind zum Teil unmittelbar steuerbar, zum Teil aber auch struktu-
reller Natur und somit nicht oder nur langfristig beeinflussbar. Die Ergebnisse der vergleichen-
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den Prüfung müssen sich deshalb immer wieder der Vermutung stellen, dass die unterschiedli-
chen kommunalen Strukturen einem Vergleich entgegenstehen. 

Unter Strukturmerkmalen versteht die GPA NRW zunächst grundsätzlich die von außen auf die 
Kommune einwirkenden Einflussfaktoren. Faktoren, die aufgrund kommunalpolitischer Be-
schlüsse auf die Kommune einwirken, zählen nicht dazu, da diese ausdrücklich der Willensbil-
dung unterliegen. Dennoch beeinflussen diese das Gesamtbild einer Kommune, so dass - so-
weit möglich und erforderlich – in den Teilberichten sowie unter „Ausgangslage der Kommune“ 
darauf eingegangen wird. 

Benchmarking 

Die GPA NRW nutzt als Prüfungsinstrument das Benchmarking. Benchmarking ist die Suche 
nach guten Werten durch eine vergleichende Analyse und die Beantwortung der Frage, warum 
das so ist. Als Benchmark wird ein Wert definiert, der von einer bestimmten Anzahl von Kom-
munen mindestens erreicht worden ist. Die Aufgabenerfüllung ist in diesen Kommunen voll-
ständig und rechtmäßig erfolgt. Der Benchmark ist grundsätzlich das Ergebnis gezielter Steue-
rung. Dies schließt die Prüfung mit ein, inwieweit die Kommune selbst Einfluss auf die Verbes-
serung ihrer Rahmenbedingungen nimmt. Basis für das Benchmarking sind die Kennzahlenver-
gleiche und die Analysen des jeweiligen Handlungsfeldes. Soweit weitere Kriterien zugrunde 
gelegt werden, sind diese in den Teilberichten dargestellt. 

Konsolidierungsmöglichkeiten 

Die GPA NRW versteht sich als Einrichtung, die den unterschiedlichen Ressourceneinsatz im 
Vergleich der Kommunen transparent macht und Ansätze für Veränderungen aufzeigt. 

Der in den Kommunen festgestellte Ressourceneinsatz weicht teilweise erheblich von den 
Benchmarks ab. Die GPA NRW errechnet aus der Differenz des Kennzahlenwerts der Kommu-
ne zum Benchmark jeweils einen Betrag, der die monetäre Bedeutung aufzeigt (Potenzial). 
Dadurch können die einzelnen Handlungsfelder im Hinblick auf einen möglichen Beitrag zur 
Haushaltskonsolidierung eingeordnet werden. 

Nicht jeder der so ermittelten Beträge kann durch die konkreten Handlungsempfehlungen kurz-
fristig vollständig verwirklicht werden: Personalkapazitäten sollen sozialverträglich abgebaut 
werden, die Reduzierung kommunaler Gebäudeflächen erfordert ggf. Vermarktungschancen 
und energetische Einsparungen setzen vielfach Investitionen voraus. Die im Bericht ausgewie-
senen Potenziale sind deshalb als Orientierungsgrößen zu verstehen. Die Kommunen sollen 
damit unterstützt werden, in Kenntnis der finanziellen Tragweite ihre eigene Praxis zu überden-
ken. In der Folge sollte eine Änderung der Praxis nach dem Beispiel vorgefundener effizienter 
Alternativen in anderen Kommunen angegangen werden. Unter Berücksichtigung ihrer spezifi-
schen Rahmenbedingungen können die Kommunen auf dieser Grundlage konkrete Konsolidie-
rungsbeiträge für ihre Haushaltsplanungen ableiten. Weitere Handlungsoptionen zur Konsolidie-
rung werden in den Berichten auf der Grundlage individueller Möglichkeiten der Kommunen 
ausgewiesen. 

Der Prüfung lag keine vollständige Betrachtung von Kernverwaltung, Sondervermögen und 
Beteiligungen zugrunde. Daher sind die beschriebenen Handlungsempfehlungen und die ggfls. 
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dargestellten Potenziale in den Berichten nur als „Teilmenge“ der Konsolidierungsmöglichkeiten 
zu verstehen. 

GPA-Kennzahlenset  

Steuerungsrelevante Kennzahlen der von der GPA NRW betrachteten kommunalen Handlungs-
felder werden im GPA-Kennzahlenset dargestellt. Die Übersicht enthält Kennzahlen aus den 
aktuellen Prüfungen und aus Handlungsfeldern, die in vorangegangenen Prüfungen betrachtet 
wurden.  

Die Fortschreibung der örtlichen Kennzahlen sowie der interkommunalen Vergleichswerte er-
möglicht den Kommunen eine aktuelle Standortbestimmung. Zusammen mit den aus früheren 
Prüfungen bekannten Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweisen auf mögliche Kon-
solidierungsmöglichkeiten können sie für die interne Steuerung der Kommune genutzt werden. 

 

 

Herne, den 24.05.2016 

gez. gez. 

Doris Krüger Johannes Thielmann 

Abteilungsleitung Projektleitung 
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 
t 0 23 23/14 80-0 
f 0 23 23/14 80-333 
e info@gpa.nrw.de 
i www.gpa.nrw.de 
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� Finanzen 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Die Finanzprüfung der GPA NRW beantwortet folgende Fragen sowohl unter wirtschaftlichen 
als auch unter rechtlichen Gesichtspunkten: 

• Wie ist die Haushaltssituation? Inwieweit besteht ein nachhaltiger Konsolidierungsbe-
darf? 

• Welche haushaltswirtschaftlichen Risiken gibt es? 

• Welche Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung gibt es? 

Die GPA NRW orientiert sich hierbei an dem Ziel einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft. Nach-
haltige Haushaltswirtschaft vermeidet insbesondere den Verzehr von Eigenkapital. Sie begeg-
net einem grundlegenden Konsolidierungsbedarf mit geeigneten Maßnahmen und setzt sich mit 
den haushaltswirtschaftlichen Risiken systematisch auseinander. Dadurch können Handlungs-
spielräume langfristig erhalten oder wiedererlangt werden. 

Die GPA NRW hat insbesondere die vorliegenden Jahresabschlüsse und die aktuellen Haus-
haltsplanungen analysiert. Ergänzend beziehen wir die örtlichen Prüfberichte der Jahresab-
schlüsse und die vorliegenden Gesamtabschlüsse ein. Um Doppelarbeiten zu vermeiden, set-
zen unsere Analysen auf den Ergebnissen der örtlichen Prüfung auf. Die Rechtmäßigkeitsprü-
fung beschränkt sich auf wesentliche und erfahrungsgemäß fehleranfällige Positionen.  

Methodisch stützt sich die Prüfung auf Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset NRW sowie 
auf weitere Kennzahlen zur vertiefenden Analyse. Sie erfolgt sowohl durch Zeitreihenvergleiche 
als auch durch geeignete interkommunale Vergleiche. In die Analysen bezieht die GPA NRW 
die strukturellen Rahmenbedingungen ein, die sich direkt auf die Haushaltssituation auswirken 
und sich im Rahmen der Prüfung identifizieren lassen. Grundlage dieses Berichtes ist die Ana-
lyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.  

Haushaltssituation 

Die Haushaltssituation bestimmt den Handlungsspielraum der Kommune zur Gestaltung ihres 
Leistungsangebots. Sie zeigt, ob und in welcher Intensität ein Handlungsbedarf zu einer nach-
haltig ausgerichteten Haushaltskonsolidierung besteht. Die GPA NRW beurteilt die Haushaltssi-
tuation zum einen danach, ob die Kommune den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich 
erreicht. Zum anderen fließt in die Bewertung ein, wie sich die Haushaltssituation strukturell 
darstellt. 

Haushaltsausgleich 

Nachfolgend stellt die GPA NRW zunächst die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
mit der rechtlichen Haushaltssituation sowie den Jahresergebnissen einschließlich der Entwick-
lung der Rücklagen zusammenfassend dar. 



�  Stadt Porta Westfalica  �  Finanzen  �  11579 

Seite 4 von 47 

Rechtliche Haushaltssituation 

Die Stadt Porta Westfalica hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2008 auf das Neue Kommu-
nale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2013 
von der örtlichen Rechnungsprüfung testiert und vom Rat der Stadt festgestellt worden. Für die 
Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 hat sich das Rechnungsprüfungsamt mit Zustim-
mung des Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als Prüfer bedient. Ein Gesamtabschluss für 
den Konzern Porta Westfalica liegt noch nicht vor. 

Im Haushaltsjahr 2010 hat die Stadt das Eigenkapital komplett aufgebraucht. Sie ist damit gem. 
§ 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet. In der Folge war die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe 
nach dem Stärkungspaktgesetz (StPaktG) verpflichtend. Porta Westfalica hat daher 2012 einen 
Haushaltssanierungsplan (HSP) aufgestellt. Dieser sieht für 2016 einen Haushaltsausgleich 
unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe vor. In 2021 plant die Stadt einen ausgeglichenen 
Haushalt ohne Unterstützung des Landes. Der Haushaltssanierungsplan wurde durch die Be-
zirksregierung Detmold genehmigt. Gleiches gilt für die erfolgten Fortschreibungen des HSP in 
2013, 2014 und 2015. 

Jahresergebnisse und Rücklagen 

Bereits in der kameralen Finanzwirtschaft konnte Porta Westfalica den Haushaltsausgleich nicht 
mehr erreichen. Seit 2002 war die Stadt fortwährend zur Aufstellung eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes (HSK) verpflichtet. Nach der Umstellung auf das NKF konnte 2008 zunächst 
ein positives Ergebnis erzielt werden. Diese Entwicklung war jedoch nicht von Dauer. Bereits 
2009 wurde der Haushaltsausgleich um rund 26 Mio. Euro verfehlt. Dafür waren neben zurück-
gehenden Gewerbesteuererträgen vor Allem Wertberichtigungen bei den Beteiligungen und 
dem Sondervermögen verantwortlich. Die Ausgleichsrücklage wurde aufgebraucht. Darüber 
hinaus musste die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. In den Folgejahren 
konnten die Defizite kontinuierlich verringert werden. Trotzdem führten die Fehlbeträge bereits 
2010 zu einem vollständigen Verbrauch des Eigenkapitals. Damit ist Porta Westfalica über-
schuldet. § 3 StPaktG verpflichtet die Stadt zur Teilnahme an der Konsolidierungshilfe. 

Jahresergebnisse, allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage in Tausend Euro (IST) 

  EB 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jahresergebnis   149  -26.110  -15.988  -5.204  -5.131  -875  

Höhe der allgemeinen 
Rücklage 

22.374  24.219  9.324  0  0  0  0  

Veränderung der allge-
meinen Rücklage gem.  
§ 43 Abs. 3 GemHVO  

./. 0 0 0 0 0 -96  

Verringerung der allge-
meinen Rücklage des 
Vorjahres in Prozent 

./. 
keine 

Verringe-
rung 

61,5  100,0  
Rücklage 

aufge-
braucht 

Rücklage 
aufge-
braucht 

Rücklage 
aufge-
braucht 

Höhe der Ausgleichs-
rücklage 

11.187  11.187  0  0  0  0  0  

Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 

0 0 0 6.657 11.861 16.992 17.963 
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  EB 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fehlbetragsquote in 
Prozent 

./. 
pos. Er-
gebnis 

73,7  171,5  ./. ./. ./. 

Nach dem Haushaltssanierungsplan rechnet die Stadt ab 2016 mit positiven Jahresergebnis-
sen. Wesentlichen Anteil hat daran die vom Land gezahlte Konsolidierungshilfe. Von 2011 bis 
2020 summiert sich diese auf rund 22,6 Mio. Euro. Ab 2017 werden die Zahlungen des Landes 
kontinuierlich reduziert. Das Jahresergebnis 2021 enthält keine Konsolidierungshilfe mehr. 

Jahresergebnisse, allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage in Tausend Euro (PLAN) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jahresergebnis -4.390  -4.003  133  1.475  1.471  174  1.593  1.500  

Höhe der allgemeinen 
Rücklage 

0  0  0  0 0 0 0 0 

Veränderung der allg. 
Rücklage gem. § 43 
Abs. 3 GemHVO 
(Verrechnungssaldo) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Verringerung der allg. 
Rücklage des Vorjah-
res in Prozent 

Rücklage 
aufge-
braucht 

Rücklage 
aufge-
braucht 

Rücklage 
aufge-
braucht 

Rücklage 
aufge-
braucht 

Rücklage 
aufge-
braucht 

Rücklage 
aufge-
braucht 

Rücklage 
aufge-
braucht 

Rücklage 
aufge-
braucht 

Höhe der Ausgleichs-
rücklage 

0  0  0  0  0  0  0  0  

Nicht durch Eigenkapi-
tal gedeckter Fehlbe-
trag 

22.353 26.356 26.223 24.748 23.277 23.103 21.510 20.010 

Fehlbetragsquote in 
Prozent 

./. ./. 
pos. 

Ergebnis 
pos. 

Ergebnis 
pos. 

Ergebnis 
pos. 

Ergebnis 
pos. 

Ergebnis 
pos. 

Ergebnis 

Die Ergebnisplanung beruht wesentlich auf der Annahme deutlich steigender Erträge bis 2017 
bei einer gleichzeitig konstanten Entwicklung der Aufwendungen. Die Jahresrechnungen 2012 
und 2013 weisen jeweils ein besseres Ergebnis als ursprünglich geplant aus. Auch 2014 wird 
das Jahresergebnis voraussichtlich besser ausfallen. Die im HSP angestrebte Ergebnisentwick-
lung wird damit bisher realisiert. 

Am Ende des Sanierungszeitraums summieren sich die positiven Jahresergebnisse auf rund 
6,3 Mio. Euro. Die zuvor aufgelaufenen Defizite haben zu einem nicht durch Eigenkapital ge-
deckten Fehlbetrag geführt. Dieser wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen und beläuft 
sich Ende 2015 voraussichtlich auf rund 26,4 Mio. Euro. Damit würden die eingeplanten Über-
schüsse nicht ausreichen, den durch Fehlbeträge in den Vorjahren verursachten Eigenkapital-
verzehr wieder auszugleichen. 2021 stehen voraussichtlich noch rund 20 Mio. Euro Fehlbeträge 
zu Buche. 
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Jahresergebnisse je Einwohner in Euro 2012 

Porta 
Westfalica 

Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

-145 -885 490 -79 -145 -55 14 82 

Im interkommunalen Vergleich erzielt Porta Westfalica 2012 ein deutlich unterdurchschnittliches 
Ergebnis. Die Stadt zählt zu dem Viertel der Vergleichskommunen mit dem höchsten Fehlbe-
trag je Einwohner.  

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica ist überschuldet. Eine nachhaltige Konsolidierung der Haushalts-
wirtschaft muss oberste Priorität haben. Dazu ist die konsequente Umsetzung des Haus-
haltssanierungsplanes erforderlich. 

Strukturelle Haushaltssituation 

Die Kommunen sind verpflichtet, dauerhaft einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Nur 
dann können sie eigene Handlungsspielräume wahren oder wiedererlangen. Die Kommunen 
müssen dazu geeignete Maßnahmen finden und umsetzen. Der Umfang der Maßnahmen wird 
dabei durch die Höhe des Defizits bestimmt (Konsolidierungsbedarf). Die Basis zur Ermittlung 
des nachhaltigen Konsolidierungsbedarfs ist  

• die aktuelle strukturelle Haushaltssituation,  

• verbunden mit der voraussichtlichen Entwicklung wesentlicher haushaltswirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen im Planungszeitraum.  

Strukturelles Ergebnis 

Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen Ergebnissen in Zukunft nachhaltig - unter 
Annahme unveränderter Rahmenbedingungen - auszugehen ist. 

Die GPA NRW definiert das strukturelle Ergebnis wie folgt: Vom Jahresergebnis 2013 werden 
die Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und der allgemei-
nen Kreisumlage abgezogen. Diese Werte ersetzen wir durch die Durchschnittswerte der letz-
ten sechs Jahre. Zusätzlich bereinigen wir positive wie negative Sondereffekte. Dazu zählen in 
Porta Westfalica Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und dem Verkauf von Vorräten 
sowie Aufwendungen aus Wertveränderungen des Umlaufvermögens. 

Grund dafür ist folgender: Die in den Ergebnisrechnungen ausgewiesenen Jahresergebnisse 
geben nur bedingt einen Hinweis auf die strukturelle Haushaltssituation. Insbesondere werden 
sie oft durch stark schwankende Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Fi-
nanzausgleich und der Kreisumlage beeinflusst. Zudem überdecken häufig Sondereffekte den 
tatsächlichen Konsolidierungsbedarf. Die Berechnungsgrundlagen wurden der Stadt zur Verfü-
gung gestellt. 
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Strukturelles Ergebnis 2013 in Tausend Euro 

Stadt Porta Westfalica 

 
Jahresergebnis -875  

./. 
Bereinigungen (Gewerbesteuer, Kreisumlage, Finanzausgleich und Konsolidie-
rungshilfe nach Stärkungspaktgesetz) 

25.554  

./. Bereinigungen Sondereffekte 199  

=  bereinigtes Jahresergebnis -26.628  

+ Hinzurechnungen (Mittelwerte Gewerbesteuer, Kreisumlage und Finanzausgleich) 19.785  

= strukturelles Ergebnis -6.844  

 

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica weist für das Jahr 2013 ein strukturelles Ergebnis von - 6,8 Mio. 
Euro aus. Unter Annahme unveränderter Rahmenbedingungen besteht in dieser Höhe eine 
nachhaltig zu schließende Konsolidierungslücke. 

Das strukturelle Ergebnis enthält nicht die Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz 
in Höhe von 2,9 Mio. Euro. Mit Konsolidierungshilfe verbessert sich das strukturelle Ergebnis 
auf minus 3,9 Mio. Euro. 

Haushaltsplanung 

Um aus dem strukturellen Ergebnis eine konkrete Zielgröße für eigene Konsolidierungsmaß-
nahmen der Stadt Porta Westfalica ableiten zu können, ist die weitere Entwicklung der haus-
haltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen einzubeziehen. Deshalb vergleicht die GPA NRW 
das strukturelle Ergebnis 2013 mit dem geplanten Jahresergebnis 2021. Die Analyse soll auf-
zeigen,  

• inwieweit sich nach dem strukturellen Ergebnis 2013 und der weiteren Haushaltsplanung 
Konsolidierungsbedarfe ergeben,  

• inwieweit eigene Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses beitra-
gen, 

• von welcher Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und wesent-
lichen Parameter der Stadt Porta Westfalica ausgeht und 

• mit welchen Risiken diese Annahmen gegebenenfalls verbunden sind. 

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2015 rechnet die Stadt Porta Westfali-
ca 2021 mit einem Jahresüberschuss von 1,5 Mio. Euro. Die strukturelle Konsolidierungslücke 
des Jahres 2013 ist danach geschlossen. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt, wie sich die Verbesserung zwischen dem strukturellen Er-
gebnis 2013 und dem Planergebnis 2021 von rund 8,3 Mio. Euro zusammensetzt. Dabei sind 
nur die wesentlichen Positionen aufgelistet: 
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Vergleich strukturelles Ergebnis 2013 und Planergebnis 2021 - wesentliche Veränderungen in Tau-
send Euro 

  
Strukturelles 

Ergebnis 2013 
Planergebnis 

2021 
Differenz 

Jährliche Ände-
rung in Prozent 

Erträge 

Gewerbesteuern *) 17.694.540 23.538.100 5.843.560 3,6 

Gemeindeanteil an den Gemeinschafts-
steuern *) 

13.815.956 19.721.000 5.905.044 4,5 

Schlüsselzuweisungen *) 3.430.597 0 -3.430.597 -100 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **) 3.087.461 4.399.400 1.311.939 4,5 

Sonstige ordentliche Erträge **) 3.560.757 2.296.790 -1.263.967 -5,3 

Aufwendungen 

Personal-  
und Versorgungsaufwendungen **) 

15.026.301 17.007.250 1.980.949 1,6 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen **) 

6.552.047 6.157.830 -394.217 -0,8 

Allgemeine Kreisumlage **) 14.566.939 17.833.000 3.266.061 2,6 

Sonstige ordentliche Aufwendungen **) 3.162.618 2.300.260 -862.358 -3,9 

Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen **) 

1.947.195 1.245.000 -702.195 -5,4 

*) Durchschnittswerte 2008 bis 2013 
**) Ergebnis 2013 

Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist die mit Abstand größte Ertragsposition der Stadt. Mit rund 5,8 Mio. Euro 
leistet sie den größten Beitrag zur Schließung der Konsolidierungslücke. Um dies zu erreichen, 
müssen die Erträge im Vergleich zum Durchschnittswert der Jahre 2008 bis 2013 jährlich um 
3,6 Prozent steigen. 

Porta Westfalica hat die Gewerbesteuererträge für 2015 anhand der Vorjahresentwicklung vor-
sichtig geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand (31.08.2015) wird der Ansatz von 19 Mio. 
Euro deutlich übertroffen. Auf Basis der Erkenntnisse aus der Steuerschätzung des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen vom November 2014 wurden die Steigerungsraten bis 2018 festge-
legt1. Diese liegen mit 3,2 Prozent jeweils über den Orientierungsdaten des Landes2. Für 2016 
wird mit einer zusätzlichen Steigerung von 500.000 Euro gerechnet. Diese resultiert aus Ge-
werbeansiedlungen im Gewerbegebiet „Dickert“. Von 2019 bis 2021 werden die Steigerungsra-

 

1 Vgl. : Bundesministerium der Finanzen - Referat I A 6, Ergebnisse der 145. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 4. bis 
6. November 2014 in Wismar 

2 Vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01. Juli 2014, Az. 34-46.05.01-
264/14 
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ten gemäß dem Ausführungserlass zu § 76 GO NRW berechnet3. Danach beläuft sich der an-
zuwendende geometrische Mittelwert auf 3,2 Prozent. Eine Hebesatzanhebung ist nicht vorge-
sehen (Stand Haushaltsplan 2015). 

Die Gewerbesteuererträge sind konjunkturanfällig und schwanken stark. Dies hat die Entwick-
lung dieser Ertragsposition in den vergangenen Jahren mehrfach gezeigt. Die Plandaten unter-
liegen daher immer einem allgemeinen Risiko. Ein darüber hinausgehendes Risiko aufgrund 
von nicht nachvollziehbaren Planannahmen ist derzeit nicht zu erkennen. 

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern 

Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern leisten den größten Beitrag zur Schließung 
der Konsolidierungslücke. Die Planung liegt bis 2018 im Bereich der Orientierungsdaten des 
Landes. Für 2019 bis 2021 hat Porta Westfalica Wachstumsraten gemäß dem Ausführungser-
lass zu § 76 GO NRW ermittelt. Diese betragen für den Anteil an der Einkommensteuer 1,9 
Prozent und den Anteil an der Umsatzsteuer 1,2 Prozent. Ab 2015 wird zudem der Anteil an der 
Soforthilfe des Bundes mit 266.000 Euro eingeplant.  

Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern hängt unmittelbar von der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung ab. Diese kann von der Stadt Porta Westfalica nicht beeinflusst werden. 
Gehen die deutschen Wachstumszahlen zurück, hat dies negative Auswirkungen auf die aus 
den Gemeinschaftssteuern zu erzielenden Erträge. Angesichts der tiefgreifenden internationa-
len Verflechtungen wird die deutsche Wirtschaft zunehmend von der globalen konjunkturellen 
Entwicklung beeinflusst. Ein Wachsen der Wirtschaftsleistung und stetig steigende Steuerein-
nahmen können daher nicht erwartet werden. Der Planwert für 2014 wird wahrscheinlich nicht 
erreicht werden. Dies zeigt, dass diese wichtige Ertragsposition ein generelles Risiko birgt. 

Schlüsselzuweisungen 

Die Stadt rechnet 2021 nicht mehr mit Schlüsselzuweisungen. Diese Annahme ist eine Konse-
quenz aus der erwarteten Steigerung der Steuerkraft. Der geplante Wegfall der Schlüsselzu-
weisungen belastet die Haushaltskonsolidierung. 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Der geplante Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beruht vor Allem auf höheren 
Erträgen aus Elternbeiträgen. Dieses Thema wird auch im Teilbericht Jugend aufgegriffen. Im 
Laufe der Prüfung hat die GPA NRW zudem konkrete Hinweise gegeben. Die Stadt plant bis 
2021 in Summe rund 880.000 Euro höhere Erträge aus Elternbeiträgen. Im Juni 2015 hat der 
Rat eine Änderung der Elternbeitragssatzung beschlossen. Die daraus resultierenden höheren 
Erträge reichen allerdings nicht aus, um die Deckungslücke in der Kindertagesbetreuung zu 
schließen. Zudem führt eine im April 2015 beschlossene systemübergreifende Geschwisterkind-
regelung zu geringeren Beiträgen im Bereich der Offenen Ganztagsschulen. Die öffentlich-

 

3 Vg. Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 07.03.2013, Az. 34 – 46.09.01 – 918/13 
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rechtlichen Leistungsentgelte werden daher nicht in dem eingeplanten Umfang zur Schließung 
der Konsolidierungslücke beitragen.  

Sonstige ordentliche Erträge 

Im betrachteten Zeitraum gehen die sonstigen ordentlichen Erträge um mehr als ein Drittel zu-
rück. Sie belasten damit deutlich den Konsolidierungserfolg. Dabei müssen jedoch einige Be-
sonderheiten berücksichtigt werden. So enthält das Jahresergebnis 2013 rund 900.000 Euro 
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Weitere 350.000 Euro resultieren aus perioden-
fremden Erträgen aufgrund der Rückzahlung von überzahlten Zuwendungen und Zuschüssen. 
Diese Geschäftsvorfälle werden von der Stadt in der Haushaltsplanung nicht abgebildet. Der 
dargestellte Rückgang dieser Ertragsposition ist somit Ausdruck einer vorsichtigen Planung.  

Personal- und Versorgungsaufwendungen 

Im Eckjahresvergleich steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen jährlich um 1,6 
Prozent. Sie belasten damit den Konsolidierungsprozess. Die Orientierungsdaten des Landes 
geben für die Personalaufwendungen eine Zielgröße von zwei Prozent in 2015 und ein Prozent 
jährlicher Aufwandssteigerung in den Folgejahren vor. Nach einer Prognose der kommunalen 
Spitzenverbände ist für die Jahre 2014 bis 2017 mit tariflichen Lohn- und Gehaltssteigerungen 
zwischen 3,6 Prozent (2014) und 1,7 Prozent (2017) zu rechnen.4 Der Zielwert des Landes 
kann somit nur durch konkrete Konsolidierungsbemühungen im Personalbereich realisiert wer-
den.  

Porta Westfalica hat dazu ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt. Im Wesentlichen soll 
Personal, das aus Altersgründen ausscheidet, nicht durch Neueinstellungen ersetzt werden. 
Dies wird zu einem deutlichen Stellenabbau führen. Im Haushaltssanierungsplan erwartet die 
Stadt 2021 daraus rund 2,1 Mio. Euro Einsparungen. Bei den verbleibenden Stellen wird mit 
einer jährlichen Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2,5 Prozent kal-
kuliert. Die eingeplante Lohn- und Gehaltsentwicklung liegt damit deutlich oberhalb der Orientie-
rungsdaten. Ein zusätzliches Risiko für den Konsolidierungsprozess ist nicht zu erkennen. 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen im betrachteten Zeitraum zurück. Die 
höchsten Einsparungen werden bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 
der Gebäude erwartet. Diese Entwicklung setzt eine konsequente und erfolgreiche Umsetzung 
der Haushaltssanierung voraus.  

Allgemeine Kreisumlage 

Die an den Kreis Minden-Lübbecke zu zahlende Umlage erhöht sich bis 2021 um rund 3,3 Mio. 
Euro. Diese Aufwandsposition belastet damit spürbar den Konsolidierungserfolg. Der erwartete 

 

4 Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände: Kommunalfinanzen bis 2017 – Prognose der kommunalen Spitzenverbände, 
Schreiben vom 23.06.2014, Az: 20.06.26 D 



�  Stadt Porta Westfalica  �  Finanzen  �  11579 

Seite 11 von 47 

Anstieg ist allein in der zunehmenden Steuerkraft der Stadt begründet. Wesentlichen Einfluss 
auf die Höhe der Umlage hat aber auch der vom Kreis festgesetzte Hebesatz. Porta Westfalica 
geht in der Planung davon aus, dass der 2015 erhobene Satz in den Folgejahren unverändert 
bestehen bleibt. Diese Annahme deckt sich nicht mit der Finanzplanung des Kreises. Darin ist 
bereits für 2016 ein um 1,2 Punkte höherer Hebesatz ausgewiesen. Auch in den Folgejahren ist 
der geplante Hebesatz höher als von der Stadt angenommen. Es besteht daher ein erhebliches 
Risiko, dass eine höhere Kreisumlage zu zahlen ist.  

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Von 2013 bis 2021 gehen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um mehr als ein Viertel 
zurück. Sie unterstützen dadurch spürbar die Konsolidierung. Dabei ist eine Besonderheit zu 
berücksichtigen. 2013 erfolgten rund 1,2 Mio. Euro Wertberichtigungen auf Forderungen. Dies 
war ein außergewöhnlich hoher Betrag. In den Vorjahren ist dies deutlich geringer zum Tragen 
gekommen. Die diesbezüglichen Aufwendungen schwankten zwischen 124.000 und 697.000 
Euro. 

Die Stadt weist in der Finanzplanung keinen Ansatz für Wertberichtigungen auf Forderungen 
aus. Es muss aber damit gerechnet werden, dass diese Geschäftsvorfälle auch in Zukunft zum 
Tragen kommen. Es besteht daher das Risiko, dass die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 
höher als geplant anfallen. Sie könnten dann nur einen geringeren Beitrag zur Schließung der 
Konsolidierungslücke leisten. 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen rechnet die Stadt mit einem kontinuierli-
chen Rückgang der Aufwendungen. Der Planansatz 2021 ist rund ein Drittel geringer als 2013. 
Die erwartete Entwicklung beruht auf mehreren Faktoren. Ein Aspekt ist die weitere Tilgung der 
Investitionsdarlehen. Diese sind teilweise mit vier bis sechs Prozent zu verzinsen. Der geleistete 
Kapitaldienst führt deshalb zu spürbar geringeren Zinsaufwendungen. Darüber hinaus rechnet 
die Stadt damit, ab 2016 den Umfang der Liquiditätskredite zurückführen zu können.  

In den Planansätzen ist allerdings noch nicht die Rückführung des Wirtschaftsbetriebs in den 
Kernhaushalt berücksichtigt. Ab 2016 wird der Kapitaldienst für die dort geführten Darlehen zu 
deutlich höheren Finanzaufwendungen führen. 

Porta Westfalica hat für einen Teil der Kassenkredite längerfristige Zinsvereinbarungen getrof-
fen. Darauf wird im Kapitel Verbindlichkeiten noch näher eingegangen. Das Zinsänderungsrisi-
ko ist damit für die nächsten drei bis vier Jahre begrenzt. Trotzdem würde ein Anstieg des der-
zeit historisch niedrigen Zinsniveaus zu höheren Zinsaufwendungen führen.  

Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die Zinsaufwendungen nicht im geplanten 
Umfang zurückgehen. 

� Feststellung 
Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen beinhalten Risiken für die weitere Haushalts-
bewirtschaftung. Teilweise können diese von der Stadt Porta Westfalica nicht beeinflusst 
werden. 
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Im Kapitel „Haushaltswirtschaftliche Risiken“ werden mögliche Auswirkungen dieser Risiken 
exemplarisch dargestellt. 

Gesamtbetrachtung der Haushaltssituation 

Kennzahlen im interkommunalen Vergleich 

Das NKF-Kennzahlenset NRW sowie einwohnerbezogene Kennzahlen geben einen Überblick 
über die Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Kommune. 

NKF-Kennzahlenset NRW in Prozent im interkommunalen Vergleich 2012 

Kennzahl Minimum Maximum Mittelwert 
Porta 

Westfalica 

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation 

Aufwandsdeckungsgrad 80,0 116,9 97,5 94,9 

Eigenkapitalquote 1 -17,2 70,1 29,6 -10,5 

Eigenkapitalquote 2 4,9 88,0 57,7 13,9 

Fehlbetragsquote 0,1 80,8 8,3 ./. 

Vermögenslage 

Infrastrukturquote 0,0 57,4 36,8 ./. 

Abschreibungsintensität 0,8 15,5 9,3 4,6 

Drittfinanzierungsquote 25,2 112,7 52,7 59,4 

Investitionsquote 10,1 286,2 75,6 41,4 

Finanzlage 

Anlagendeckungsgrad 2 32,8 133,4 83,9 48,0 

Liquidität 2. Grades 3,5 1.430,4 107,4 8,4 

Dynamischer Verschuldungsgrad 
(Angabe in Jahren) 

1 266 39 ./. 

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 0,7 43,5 9,5 25,0 

Zinslastquote 0,1 22,4 3,3 2,8 

Ertragslage 

Netto-Steuerquote 28,0 78,3 54,5 62,7 

Zuwendungsquote 4,2 42,7 19,0 18,7 

Personalintensität 12,4 28,6 20,4 19,4 

Sach- und Dienstleistungsintensität 6,6 29,4 16,4 8,9 

Transferaufwandsquote 34,4 61,6 45,3 59,2 
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Einwohnerbezogene Kennzahlen in Euro 2012 

Kennzahl Minimum Maximum Mittelwert 
Porta  

Westfalica 

Jahresergebnis je Einwohner -885 490 -79 -145 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
je Einwohner 

-388 547 34 -32 

Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner 387 10.661 2.899 ./. 

Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner 1.015 2.383 1.318 1.189 

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation 

Die Stadt Porta Westfalica ist überschuldet. Das Eigenkapital ist seit 2010 vollständig aufge-
zehrt. Die städtische Haushaltswirtschaft wird durch die strikten Vorgaben der Haushaltssanie-
rung nach dem Stärkungspaktgesetz bestimmt. Ab 2016 müssen positive Jahresergebnisse 
erwirtschaftet werden. Bis 2021 müssen die Finanzen soweit saniert sein, dass die Stadt ohne 
die Konsolidierungshilfe des Landes den Haushalt ausgleichen kann. Bisher wurde der jeweils 
angestrebte Umfang der Haushaltssanierung erreicht. 

Vermögenslage 

Das Infrastrukturvermögen ist in den Wirtschaftsbetrieb ausgegliedert. Daher verfügt die Stadt 
über relativ hohe Finanzanlagen. Dies wird sich 2016 grundlegend ändern. Es ist die Rückfüh-
rung des Sondervermögens in den Kernhaushalt geplant. Derzeit besteht das Anlagevermögen 
im Wesentlichen aus den Grundstücken und Gebäuden. Hier verzeichnet Porta Westfalica seit 
Jahren eine deutlich unterdurchschnittliche Investitionsquote. Bei vielen Objekten hat sich ein 
Instandhaltungsstau aufgebaut. Eine wesentliche Ursache dafür liegt in der angespannten Fi-
nanzlage. 

Finanzlage 

Die Finanzlage der Stadt ist schlecht. Seit 2009 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
nicht mehr hoch genug, um die Ausgaben zu decken. Die Folge ist ein hoher Bedarf an Kredi-
ten zur Liquiditätssicherung. Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist mit stetig zuneh-
mender Tendenz kurzfristig finanziert. Es stehen nur noch geringe liquide Mittel zur Verfügung. 
Diese werden ausschließlich aus Kassenkrediten bereitgestellt. Die daraus für den Haushalt 
erwachsende Belastung ist noch relativ gering. Die Zinslastquote ist seit der NKF-Umstellung 
unterdurchschnittlich. Dies kann sich bei einem steigenden Zinsniveau deutlich ändern. Der 
Schlüssel zur Verbesserung der Finanzsituation liegt in der Ertragslage. 

Ertragslage 

Porta Westfalica gehört zu den Städten mit der höchsten Netto-Steuerquote. Dies liegt aller-
dings nicht daran, dass die Steuererträge überdurchschnittlich hoch sind. Vielmehr kommen 
wesentliche Erträge aus Gebühren und Beiträgen nicht im Kernhaushalt zum Tragen. Diese 
werden stattdessen im Wirtschaftsbetrieb erzielt. Bei den allgemeinen Deckungsmitteln erreicht 
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die Stadt daher auch nur ein deutlich unterdurchschnittliches Ergebnis. Mit der Rückführung des 
Sondervermögens in den Kernhaushalt wird sich das Volumen der Erträge und Aufwendungen 
erhöhen. 

Der Haushaltssanierungsplan setzt konsequenterweise an der Verbesserung der Ertragslage 
an. Der Haushaltsausgleich muss spätestens 2016 erreicht werden. Mit der Hebesatzerhöhung 
der Grundsteuer B hat die Stadt dafür das ultimative Instrument in der Hand, falls die sonstigen 
Sanierungsmaßnahmen nicht ausreichen.  

Die Haushaltssituation stellt sich insgesamt wie folgt dar: 

• NKF-Einführung zum 01.01.2008, 

• das Eigenkapital wurde 2010 vollständig aufgebraucht; die Stadt nimmt pflichtig am Stär-
kungspakt teil, 

• das strukturelle Ergebnis 2013 weist einen nachhaltigen Konsolidierungsbedarf von 6,8 
Mio. Euro aus, 

• der Haushaltssanierungsplan sowie seine Fortschreibungen wurden genehmigt; der 
Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe ist für 2021 vorgesehen, 

• die Ergebnisplanung enthält zusätzliche Risiken; diese können den Haushaltsausgleich 
gefährden, 

• das Anlagevermögen ist zu einem großen Anteil kurzfristig finanziert; dies führt zu einer 
niedrigen Anlagendeckung, 

• dauerhaft hoher Bedarf an Liquiditätskrediten, 

• ein Gesamtabschluss liegt noch nicht vor; in den Beteiligungen sind hohe Kreditverbind-
lichkeiten bilanziert. 

� KIWI-Bewertung 
Die GPA NRW bewertet die Haushaltssituation der Stadt Porta Westfalica mit dem In-
dex 1. 

Haushaltswirtschaftliche Risiken  

Haushaltswirtschaftlichen Risiken zu erkennen und mit ihnen umzugehen sind wesentliche Be-
standteile der Haushaltssteuerung. 
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Risiken im Überblick 

Risiken 
Fundstelle 

(Berichtsabschnitt) 

Risiko in der geplanten Entwicklung von Ergebnispositionen (allgemeine 
Kreisumlage, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zins- und Finanzaufwen-
dungen) 

Strukturelle Haushaltssituation 

Refinanzierungsbedarfe aufgrund Instandhaltungsstau Gebäude Gebäudeportfolio 

Drohende Verluste aus Zinssicherungsgeschäften beim Wirtschaftsbetrieb Finanzanlagen 

Finanzbedarf Großer Weserbogen Finanzanlagen 

Zinsänderung Liquiditätskredite Verbindlichkeiten 

Risikoszenario 

Das „Risikoszenario“ zeigt, welche Auswirkungen Abweichungen von den Plandaten auf die 
zukünftigen Jahresergebnisse haben könnten. 

Die GPA NRW möchte die Kommunen für haushaltswirtschaftliche Risiken sensibilisieren. Das 
Risikoszenario verdeutlicht beispielhaft, wie sich einige festgestellte Risiken auf die zukünftigen 
Jahresergebnisse auswirken könnten. Die dabei vorgenommenen Berechnungen können und 
sollen die individuell erforderlichen Risikoeinschätzungen der Kommune nicht ersetzen. Die 
Kommune muss diese Risiken individuell identifizieren. Darauf aufbauend entscheidet sie, ob 
und wie einzelne Risiken minimiert werden und inwieweit insgesamt eine Risikovorsorge getrof-
fen wird. Dies geschieht zum Beispiel, indem sie weitere Konsolidierungsmaßnahmen vorberei-
tet. Die GPA NRW empfiehlt daher eine systematische Auseinandersetzung mit den haushalts-
wirtschaftlichen Risikofaktoren. 

Planergebnis und Risikoszenario 2021 in Tausend Euro 

Position Erläuterung 
Planergebnis 

2021 
Risikoszenario 

2021 
Abweichung 

Gewerbesteuer 
Steigerung um ein Prozent 

niedriger als geplant 
23.538  21.745  1.793  

Gemeinschaftssteuern 
Steigerung um ein Prozent 

niedriger als geplant 
19.721  18.238  1.483  

Personal- und Versor-
gungsaufwendungen 

Steigerung um 0,5 Prozent 
höher als geplant 

20.466  21.294  828  

Kreisumlage 
Steigerung um 0,5 Prozent 

höher als geplant 
17.833  18.357 524  

Saldo 
   

4.628  

Unter Berücksichtigung dieser Annahmen stellt sich das Risikoszenario im Vergleich zur Haus-
haltsplanung wie folgt dar: 
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Haushaltsplanung und Risikoszenario 2013 bis 2021 

 

Nicht alle dargestellten Risiken werden sich in der beispielhaft ermittelten Höhe realisieren. 
Einzelne Positionen werden möglicherweise auch positiver als geplant eintreten. Daher ist es 
nicht erforderlich, für die dargestellten Risiken in voller Höhe Vorsorge zu treffen.  

� Empfehlung 
Die Stadt Porta Westfalica sollte eine individuelle Risikoeinschätzung vornehmen. Dabei 
sollte sie festlegen, welcher Teil der von ihr zu ermittelnden Risikosumme ggf. mit zusätzli-
chen Konsolidierungsmaßnahmen abgedeckt wird. Sind konkrete Maßnahmen vorbereitet, 
kann im Falle des tatsächlichen Eintritts einzelner Risiken schnell reagiert werden. 

Ohne Maßnahmen zur Risikoreduzierung und –vorsorge besteht die Gefahr, dass auf neue 
Konsolidierungslücken nur kurzfristig mit weiteren Steueranhebungen reagiert werden kann. 
Sollte sich der Haushalt nicht wie geplant entwickeln, können die Vorgaben des Haushaltssa-
nierungsplanes unter Umständen nicht erreicht werden. Risikoidentifizierung und Risikovorsor-
ge sind damit wesentlicher Teil einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft. 

Haushaltskonsolidierung  

Mögliche Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen aus diesem Teilbericht sind in der 
folgenden Tabelle zusammengefasst. Weitere Empfehlungen zur Haushaltskonsolidierung kön-
nen den anderen Teilberichten entnommen werden. 

Konsolidierungsmöglichkeiten im Überblick 

Konsolidierungsmöglichkeiten 
Fundstelle 

(Berichtsabschnitt)  

Erhöhung der Anteile der Beitragspflichtigen am Aufwand der straßenbaulichen 
Maßnahmen nach KAG 

Beiträge 

Neukalkulation der Friedhofsgebühren Gebühren 
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Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, muss die Stadt Porta Westfalica freiwillige Leistun-
gen und Standards, die über das rechtlich notwendige Maß hinausgehen, auf den Prüfstand 
stellen. Dies bedarf einer kritischen Aufgabenanalyse und Prioritätensetzungen. Ausdruck fin-
den diese Überlegungen im Haushaltssanierungsplan. Die konsequente Umsetzung der darin 
festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen ist oberstes Gebot. 

Die Stadt kann im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts zwar entscheiden, freiwillige Leistun-
gen weiter zu erbringen. In diesen Fällen müssen jedoch Kompensationsmaßnahmen einen 
strukturell ausgeglichenen Haushalt sicherstellen. Soweit Einsparungen nicht ausreichen, sind 
Ertragspotenziale bei den Beiträgen und Gebühren auszuschöpfen. Porta Westfalica hat in 
diesem Bereich noch Gestaltungsmöglichkeiten. In letzter Konsequenz sind die Steuern anzu-
heben. 

Kommunaler Steuerungstrend 

Die Jahresergebnisse werden wesentlich durch schwankende Erträge und Aufwendungen bei 
der Gewerbesteuer, der Kreisumlage und dem Finanzausgleich beeinflusst. Die Jahresergeb-
nisse geben im Zeitverlauf damit nur bedingt einen Hinweis auf die Erfolge von eigenen Konso-
lidierungsbemühungen. Der kommunale Steuerungstrend wird überlagert. 

Um diesen Steuerungstrend wieder offenzulegen, bereinigt die GPA NRW die Jahresergebnis-
se um die Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, der Kreisumlage und dem Fi-
nanzausgleich. Auch die ab 2011 erhaltene Konsolidierungshilfe nach dem StPaktG wird her-
ausgerechnet. Sondereffekte, die sich aus der Ertragsanalyse ergeben haben, werden ebenfalls 
bereinigt. Die wesentlichen Sondereffekte waren dabei 

• die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen, 

• Erträge aus dem Verkauf von Vorratsvermögen, 

• Erträge aus Zuschreibungen, 

• Wertveränderungen und Abschreibungen beim Umlaufvermögen sowie 

• Wertveränderungen und Abschreibungen bei Finanzanlagen. 

Die Grafik macht danach die Auswirkungen des eigenen kommunalen Handelns und die Ergeb-
nisse von Konsolidierungsmaßnahmen deutlich. 



�  Stadt Porta Westfalica  �  Finanzen  �  11579 

Seite 18 von 47 

Kommunaler Steuerungstrend 2008 bis 2021 in Tausend Euro 

 

2008 bis 2013 Ist-Werte, danach Planwerte 

Der kommunale Steuerungstrend nimmt ab 2010 eine positive Entwicklung. 2012 ist das berei-
nigte Ergebnis erstmals besser als im Basisjahr 2008. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert es 
sich um rund 2,1 Mio. Euro. Dies liegt vor Allem an deutlich geringeren Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen. Während in den Vorjahren Gebäudeunterhaltung aus dem Kon-
junkturpaket 2 finanziert wurde, fällt dies ab 2012 weg. Daher sinken in diesem Bereich die 
Aufwendungen um rund eine Mio. Euro. Darüber hinaus wurde ca. eine Mio. Euro weniger für 
den Erwerb von Grundstücken des Vorratsvermögens aufgewendet.  

Bis 2015 schwankt der Steuerungstrend mit leicht steigender Tendenz. Die Stadt geht damit 
davon aus, sämtliche Preissteigerungen sowie Lohn- und Gehaltserhöhungen zu kompensie-
ren. Für 2016 ist eine weitere deutliche Verbesserung des bereinigten Ergebnisses geplant. Im 
Vergleich zum Vorjahr steigt dieses um rund 1,9 Mio. Euro an. Dazu trägt vor Allem die geplan-
te Entwicklung bei der Grundsteuer B bei. Reichen die sonstigen Konsolidierungsmaßnahmen 
nicht aus, soll der Hebesatz soweit erhöht werden, dass der Haushaltsausgleich gewährleistet 
ist. Die Stadt trägt damit einer Vorgabe des StPaktG Rechnung. In 2016 ist erstmals ein ausge-
glichener Haushalt zu erreichen. Eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses wird da-
her auch in der Haushaltsplanung 2016 dargestellt. Mit mehr als 4,1 Mio. Euro liegt diese rund 
2,2 Mio. Euro über dem Anstieg des Steuerungstrends. Die positive Entwicklung der Plandaten 
beruht damit wesentlich auf den herausgerechneten Positionen. Hauptverantwortlich ist dabei 
die Gewerbesteuer. Diese wird 2016 um 1,1 Mio. Euro höher erwartet als 2015. Auf die damit 
verbundenen Risiken wurde bereits hingewiesen. 

In den Folgejahren behält der Steuerungstrend seine positive Tendenz bei. Bis 2021 verbessert 
er sich um weitere 370.000 Euro. Voraussetzung dafür ist, dass die Konsolidierungsmaßnah-
men die erwarteten Ergebnisse erbringen. Davon sind wesentlich die folgenden Ergebnispositi-
onen betroffen: 

• Sinkende Zins- und Finanzaufwendungen durch geringere Liquiditätskredite, 
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• geringere Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich, 

• zurückgehende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 

• sinkende Abschreibungen. 

Der kommunale Steuerungstrend zeigt auf, dass Porta Westfalica ab 2010 Konsolidierungser-
folge erzielt. Die direkt durch städtisches Handeln beeinflussbaren Haushaltspositionen führen 
ab 2012 zu einem durchgehend besseren bereinigten Ergebnis als zu Beginn der NKF-
Haushaltswirtschaft. Wird die Konsolidierungshilfe mit einbezogen, liegt der Steuerungstrend 
bereits 2011 über dem Niveau des Basisjahrs. Ab 2017 wird die Konsolidierungshilfe kontinuier-
lich zurückgeführt. 2021 muss Porta Westfalica ohne diese Landeszuwendung auskommen. 
Damit dies gelingen kann, müssen die Sanierungsmaßnahmen erfolgreich abgearbeitet werden.  

� Feststellung 
Der kommunale Steuerungstrend weist ab 2010 eine deutlich positive Tendenz auf. Damit 
dieser Trend bestätigt wird, muss der Haushaltssanierungsplan weiterhin konsequent umge-
setzt werden. 

Beiträge 

Beiträge sind ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen. Der Ge-
setzgeber verpflichtet die Bürger, sich in angemessenem Umfang am Erhalt des Infrastruktur-
vermögens zu beteiligen5. Die Kommunen sind nicht berechtigt, auf diesen Finanzierungsbei-
trag zu verzichten (Beitragserhebungspflicht). In der Stadt Porta Westfalica werden der Stra-
ßenbau und die Straßenunterhaltung durch den Wirtschaftsbetrieb wahrgenommen.  

Grundlage für die Erhebung von Beiträgen sind kommunale Straßenbaubeitragssatzungen. 
Diese sollten für die erstmalige Erstellung bzw. Erschließung von Baugrundstücken nach den 
§§ 127 ff. BauGB aufgestellt sein. Die Herstellung, Erneuerung und Verbesserung von Straßen, 
Wegen und Plätzen sollte über eine Satzung nach § 8 KAG abgedeckt werden. 

Porta Westfalica verfügt über eine Erschließungsbeitragssatzung nach dem BauGB. Der von 
den Beitragspflichtigen zu tragende beitragsfähige Aufwand wird darin auf 90 Prozent festge-
legt. Die Satzung trat bereits am 26.09.1988 in Kraft. Sie entspricht damit nicht dem aktuellen 
Muster des Städte- und Gemeindebundes. Eine Anpassung der Herstellungsmerkmale auf das 
Bauprogramm ist nicht erfolgt. Bei jeder erstmaligen Herstellung muss daher überprüft werden, 
ob der ausgebaute Zustand den satzungsrechtlichen Herstellungsmerkmalen entspricht. Die 
Beitragsfähigkeit entsteht erst, wenn die satzungsmäßigen Merkmale erfüllt sind. Gegebenen-
falls ist eine Abweichungssatzung zu erlassen. Die Sachbearbeitung verzögert sich, eine zeit-
nahe Abrechnung wird behindert. 

� Feststellung 
Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB bezieht sich nicht 
auf die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes. 

 

5 §§ 127 ff. Baugesetzbuch (BauGB) und §§ 8, 9 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) 
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� Empfehlung 
Die Stadt Porta Westfalica sollte die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
nach dem aktuellen Muster des Städte- und Gemeindebundes überarbeiten. Die Herstel-
lungsmerkmale sollten darin durch einen Verweis auf das Bauprogramm definiert werden. 

Die gültige Beitragssatzung nach § 8 KAG von Porta Westfalica datiert vom 29.06.1983. Auch 
diese Satzung entspricht nur in Teilen dem aktuellen Muster des Städte- und Gemeindebundes. 
Die Stadt nutzt daher nicht alle Möglichkeiten, die sich aus Gesetzesänderungen und der 
Rechtsprechung ergeben haben. So können keine Straßen im Außenbereich abgerechnet wer-
den. Dies betrifft insbesondere die Wirtschaftswege.  

� Feststellung 
Die Beitragssatzung nach § 8 KAG der Stadt Porta Westfalica beinhaltet nicht die Abrech-
nung von Ausbaumaßnahmen an Wirtschaftswegen. Investive Maßnahmen werden größten-
teils über den Haushalt des Wirtschaftsbetriebs finanziert. 

In der Beitragssatzung muss eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Anteil und dem Anteil 
der Beitragspflichtigen vorgenommen werden. In der aktuellen Mustersatzung des Städte- und 
Gemeindebundes werden dazu Spannbreiten vorgegeben. Diese beschreiben die möglichen 
Anteilssätze unter Berücksichtigung der Verkehrsbedeutung der jeweiligen Straße und ihrer 
Teileinrichtungen. Der von Porta Westfalica festgelegte Anteil der Beitragspflichtigen stellt mit 
wenigen Ausnahmen jeweils die Untergrenze der empfohlenen Spannbreite dar. So wird für die 
Fahrbahnen von Anliegerstraßen ein Anteil von 50 Prozent festgelegt. Die Mustersatzung emp-
fiehlt einen Anteil von 50 bis 80 Prozent. Bei der Beleuchtung und Oberflächenentwässerung an 
Hauptverkehrsstraßen liegt der festgesetzte Anteil von zehn Prozent sogar unterhalb der Emp-
fehlung von 30 bis 80 Prozent. Bei der Frage nach der angemessenen Ausschöpfung der emp-
fohlenen Spannbreiten sind die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 75 GO.NRW zur spar-
samen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu berücksichtigen. Darüber hinaus gilt § 77 Abs. 
2 GO.NRW. Danach haben die Gemeinden ihre Einnahmen in erster Linie – soweit vertretbar 
und geboten – aus speziellen Entgelten für die von ihnen erbrachten Leistungen zu beschaffen. 
Nach der Rechtsprechung des OVG NRW ist den Gemeinden bei der Bestimmung des Vertret-
baren und Gebotenen grundsätzlich ein Ermessensspielraum eröffnet. Dieser ist jedoch für 
Gemeinden, die bereits über längere Zeit hinweg ihre Haushaltsrechnungen mit einem Fehlbe-
trag abgeschlossen haben, eingeschränkt. Diese unterliegen in besonderem Maße der grund-
sätzlichen Verpflichtung zur vollständigen Ausschöpfung der Einnahmequellen. Deshalb ist in 
vielen Kommunen die Festsetzung des in der Mustersatzung empfohlenen Höchstanteils üblich 
und geboten. 

� Feststellung 
Porta Westfalica hat Anteile der Beitragspflichtigen am Aufwand der straßenbaulichen Maß-
nahmen festgesetzt. Diese stellen mit wenigen Ausnahmen die jeweilige Untergrenze der in 
der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes empfohlenen Spanne dar. Durch die-
sen Verzicht auf Beitragseinnahmen wird eine Möglichkeit zur Verbesserung der defizitären 
Haushaltssituation nicht genutzt.  

� Empfehlung 
Die Stadt sollte die Satzung zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG entspre-
chend der aktuellen Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes aktualisieren. Die 
Möglichkeit zur Beitragsabrechnung von Sanierungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen sollte 
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darin aufgenommen werden. Darüber hinaus sollten die Anteile der Beitragspflichtigen an-
gehoben werden. 

Porta Westfalica kann dabei auf eine Beschluss-Vorlage aus 2011 zurückgreifen (Vorlage-
Nummer: 179/2011 vom 19.09.2011). Darin wurde die Neufassung der KAG-
Straßenbaubeitragssatzung ausführlich begründet. Ein diesbezüglicher Ratsbeschluss wurde 
seinerzeit allerdings nicht gefasst.  

Gebühren 

Die Stadt Porta Westfalica führt die großen Gebührenhaushalte im Wirtschaftsbetrieb. Dies 
umfasst die Bereiche 

• Abfallbeseitigung, 

• Bestattungswesen, 

• Straßenreinigung (Sommer und Winter) sowie 

• Abwasserentsorgung. 

Kalkulatorische Abschreibungen 

In der letzten überörtlichen Prüfung wurde festgestellt, dass die Stadt Porta Westfalica in ihren 
Gebührenkalkulationen die Abschreibungen auf der Basis von Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten berechnet. Die GPA NRW hat eine Umstellung der Abschreibungsbasis auf Wiederbe-
schaffungszeitwerte empfohlen.6 Dies wurde durch die Stadt nicht umgesetzt. Die praktizierte 
Berechnung der Abschreibung auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten ist gem. 
KAG NRW zulässig. Allerdings gibt insbesondere der Abwasserbereich dadurch Einnahmemög-
lichkeiten aus der Hand. Die zur Ersatzbeschaffung von Anlagegütern erforderlichen Beträge 
müssen dann zumindest teilweise durch allgemeine Haushaltsmittel oder Kredite finanziert wer-
den. 

� Empfehlung 
Die Stadt Porta Westfalica sollte Abschreibungen im Rahmen der Gebührenkalkulation auf 
Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte kalkulieren. 

Abwasserentsorgung 

Die Gebührenkalkulation für die Abwassersparte wird durch ein externes Büro erstellt. Sie um-
fasst eine Vor- und eine Nachkalkulation und wird jährlich fortgeschrieben. Gebührenüber-
schüsse bzw. –unterdeckungen werden ausgeglichen. In der Berechnung wird eine Verzinsung 
des von der Stadt eingebrachten Eigenkapitals berücksichtigt. 2014 machte dies einen Betrag 
von rund 4,1 Mio. Euro aus. 

 

6 Vgl. Bericht zur überörtlichen Prüfung der Stadt Porta Westfalica von März bis Juni 2009, Seite Fi – 14 f. 
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Porta Westfalica erhält eine Abwassergebührenhilfe aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. 
2014 betrug diese rund 138.000 Euro. Die Fördermittel werden an Kommunen vergeben, die 
überdurchschnittliche Abwassergebühren erheben müssen. Die Stadt verfügt damit bereits jetzt 
über ein vergleichsweise hohes Gebührenniveau. Trotzdem besteht noch Potenzial zur Verbes-
serung der Einnahmesituation (vgl. Ausführungen zu den kalkulatorischen Abschreibungen). 

Die Haushaltssanierung erfordert 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis. Dies wird die Stadt nicht 
allein durch Einsparungen im Aufwandsbereich realisieren können. Deshalb sollten die Mög-
lichkeiten der Gebührenerhebung ausgeschöpft werden. Dies gilt umso mehr, als die Abwas-
sergebühren an einer konkreten Gegenleistung für den Einwohner ansetzen.  

� Empfehlung 
Die Stadt Porta Westfalica sollte die Potenziale bei der Erhebung der Abwassergebühren 
vollständig ausschöpfen. 

Straßenreinigung 

Die Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren wurde für 2015 grundlegend 
überarbeitet. Die Stadt orientiert sich dabei an der Mustersatzung des Städte- und Gemeinde-
bundes. Die Empfehlung der GPA NRW aus der letzten überörtlichen Prüfung wurde umge-
setzt. So wird der öffentliche Anteil an der Straßenreinigung jetzt nach Straßentypen differen-
ziert. Er ist auf 10 bis 20 Prozent festgelegt. Dies ist ein Wert, der in vielen anderen Kommunen 
ebenfalls als angemessen eingeschätzt wird. 

Friedhofs- und Bestattungswesen 

Porta Westfalica betreibt acht städtische Friedhöfe. Die dabei erhobenen Gebühren reichen 
nicht aus, um die Kosten zu decken. Der Wirtschaftsbetrieb weist 2012 für die Friedhofssparte 
ein Defizit von rund 211.000 Euro aus (Vorjahr: minus 230.000 Euro). Dies entspricht rund 16 
Hebesatzpunkten der Grundsteuer B. 

Die Friedhofsgebührensatzung ist veraltet. Sie datiert in Form der zweiten Änderungssatzung 
vom 16.12.2008. Jährliche Vor- und Nachkalkulationen werden nicht durchgeführt. In diesem 
Bereich besteht dringender Handlungsbedarf. Dies gilt nicht nur deshalb, um die Gebühren 
kostendeckend zu kalkulieren. Auch im Interesse der Rechtssicherheit sollte die Stadt tätig 
werden. Porta Westfalica hat dies bereits erkannt. Im Zuge der Überführung der Aufgaben in 
den Kernhaushalt und der Einführung einer neuen Software sollen die Gebühren neu kalkuliert 
werden. 

� Feststellung 
Die Friedhofsgebühren werden nicht kostendeckend erhoben. Die zugrunde liegende Ge-
bührensatzung ist veraltet.  

� Empfehlung 
Porta Westfalica sollte die vorgesehene Neukalkulation der Friedhofsgebühren zügig umset-
zen.  
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Gesamtbetrachtung Beiträge und Gebühren 

Die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zusammengefasst:  

• Wirtschaftswege in die KAG-Satzung aufnehmen, 

• Beitragssätze in der KAG-Satzung erhöhen; die derzeitigen Sätze stellen die Untergrenze 
der in der Mustersatzung festgelegten Spannbreite dar, 

• Wiederbeschaffungszeitwerte bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen be-
rücksichtigen, 

• Neukalkulation der Friedhofsgebühren erforderlich, 

• der kalkulatorische Zinssatz beträgt einheitlich 6,5 Prozent. 

� KIWI-Bewertung 
Die GPA NRW bewertet das Handlungsfeld Beiträge und Gebühren der Stadt Porta 
Westfalica mit dem Index 2. 

Steuern 

Porta Westfalica hat zuletzt 2013 die Hebesätze der Realsteuern angehoben. Diese liegen 
durchweg oberhalb der vom Land NRW vorgegebenen fiktiven Hebesätze für 2014.  

Hebesätze des Jahres 2014 im Vergleich (Angaben in von Hundert) 

 
Porta Westfalica 

fiktiver Hebe-
satz gem. GFG 

Kreis Minden-
Lübbecke*) 

Regierungsbe-
zirk Detmold 

gleiche Größen-
klasse**) 

Grundsteuer A 229 209 217 235 254 

Grundsteuer B 429 413 423 433 462 

Gewerbesteuer 423 412 419 418 412 

*) gewogener Durchschnitt 
**) kreisangehörige Gemeinden mit 25.000 bis unter 60.000 Einwohnern (Quelle: IT.NRW) 

Auch im Vergleich zum gewogenen Durchschnitt der Hebesätze auf Kreisebene liegt die Stadt 
über dem Mittelwert. Bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer verfügt Porta Westfalica 
2014 über die zweithöchsten Hebesätze.  

Bezogen auf das Niveau im Regierungsbezirk und bei den Kommunen gleicher Größenklasse 
sind die Grundsteuerhebesätze unterdurchschnittlich. Dies ist für eine überschuldete Kommune 
im Stärkungspakt bemerkenswert. Es wird darin die Absicht der Stadt deutlich, im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung vorrangig bei den Aufwendungen anzusetzen. Ertragssteigerungen 
durch Steuererhöhungen sollen erst als letztes Mittel angewendet werden. 
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Das Stärkungspaktgesetz gibt für 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Um dies zu erreichen, 
plant die Stadt eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B. Der Umfang soll noch fest-
gelegt werden. Er richtet sich nach den voraussichtlichen Ergebnissen der bisherigen Konsoli-
dierungsmaßnahmen. Ein Hebesatzpunkt Grundsteuer B entspricht rund 13.000 Euro. 

� Feststellung 
Porta Westfalica verfolgt die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO 
NRW. Danach sind Steuererhöhungen das letzte Finanzierungsmittel.  
Bei den Grundsteuerhebesätzen besteht im Vergleich zum Durchschnitt der maßgeblichen 
Größenklassen auf Regierungsbezirks- und Landesebene Anpassungspotenzial. 2016 soll 
dieses Potenzial genutzt und ein ausgeglichener Haushalt sichergestellt werden. Damit wäre 
eine Bedingung für die Gewährung weiterer Konsolidierungshilfen erfüllt. 

Nach Abschluss dieser Prüfung hat die Stadt Porta Westfalica ab 2016 ihre Steuerhebesätze 
für die Grundsteuer A auf 245 v.H., für die Grundsteuer B auf 590 v.H. und die Gewerbesteuer 
auf 460 v.H. angepasst. 

Gebäudeportfolio 

Kommunen verfügen aufgrund ihres vielfältigen Aufgabenspektrums in der Regel über ein er-
hebliches Gebäudevermögen. Es ist durch eine hohe Kapitalbindung gekennzeichnet und ver-
ursacht zudem erhebliche Folgekosten. Gleichwohl sind die Flächenbestände in den vergange-
nen Jahren erfahrungsgemäß stetig gestiegen. Die GPA NRW hinterfragt den Umfang und die 
Notwendigkeit des kommunalen Gebäudebestandes für die Aufgabenerledigung - insbesondere 
im Hinblick auf die demografischen Veränderungen. Neben den kommunalen (bilanzierten) 
Objekten werden auch angemietete Objekte berücksichtigt. 

Der interkommunale Vergleich zeigt in einem ersten Schritt, bei welchen Gebäudearten Porta 
Westfalica über größere Flächenressourcen verfügt als die Vergleichskommunen. Hohe Kenn-
zahlenwerte sowie Gebäudearten, die andere Kommunen überwiegend nicht vorhalten, bieten 
Anlass für eine kritische Betrachtung. Darüber hinaus entwickelt die GPA NRW Aussagen zu 
Risiken und Chancen der zukünftigen Haushaltswirtschaft, die sich aus dem Gebäudeportfolio 
ergeben. In einem gesonderten Berichtsteil (Schulen) werden Schulgebäude und Turnhallen 
untersucht. 

Neben den kommunalen (bilanzierten) Objekten werden auch angemietete Objekte berücksich-
tigt. Gleiches gilt für Flächen in den kommunalen Ausgliederungen (Sondervermögen und 100 
prozentige Töchter). In Porta Westfalica betrifft dies den Wirtschaftsbetrieb und das Badezent-
rum. 

Insgesamt werden von der Stadt Porta Westfalica einschließlich der Ausgliederungen ca. 
128.000 m² BGF7 an Gebäudefläche vorgehalten. Diese sind nach den folgenden Nutzungsar-
ten gegliedert: 

 

7 Bruttogrundfläche (BGF) gemäß DIN 277 Berechnungsgrundlage „Bereich a“ 
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Bruttogrundfläche in m² BGF absolut nach Nutzungsarten 

Nutzungsart BGF absolut in m² 
BGF in m² je 1.000 

Einwohner 

Anteil an der 
Gesamtfläche in 

Prozent 

Schulen 77.798 2.201,0 60,8 

Jugend 6.203 175,5 4,8 

Sport und Freizeit 11.470 324,5 9,0 

Verwaltung 5.696 161,1 4,5 

Feuerwehr / Rettungsdienst 8.755 247,7 6,8 

Kultur 2.591 73,3 2,0 

Soziales 5.295 149,8 4,1 

sonstige Nutzungen 10.171 287,7 7,9 

Gesamtsumme 127.979 3.620,6 100 

Wie bei den meisten Kommunen werden im Bereich Schulen die mit Abstand größten Flächen 
bereitgestellt. Dieser Anteil am Gesamtportfolio bewegt sich interkommunal zwischen 41 und 69 
Prozent.  

Da sich viele kommunale Flächen nur in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl bzw. bestimmten 
Einwohnergruppen in ihrer Wirtschaftlichkeit beurteilen lassen, wird analysiert, wie sich die Flä-
chen in Relation zur Einwohnerzahl interkommunal einordnen: 

Interkommunaler Vergleich der Flächen nach Nutzungsarten in m² BGF je 1.000 Einwohner 

Nutzungsart Minimum Maximum Mittelwert 
Porta  

Westfalica 

Schulen 1.270 2.535 1.952 2.201 

Jugend 13 370 174 176 

Sport und Freizeit 36 885 229 325 

Verwaltung 141 421 254 161 

Feuerwehr / Rettungsdienst 57 260 144 248 

Kultur 27 783 241 73 

Soziales 16 746 118 150 

sonstige Nutzungen 80 1.688 557 288 

Gesamtfläche 2.655 5.251 3.672 3.621 

Die Positionierung im interkommunalen Vergleich kann wesentlich von der Gemeindefläche und 
der Anzahl der Ortsteile beeinflusst werden. Diese spiegeln sich häufig in der Anzahl der Schu-
len, Feuerwehrgerätehäuser und der Dorfgemeinschaftshäuser wider. 

Mit rund 105 km² liegt die Fläche der Stadt Porta Westfalica über dem Mittelwert der Ver-
gleichskommunen von 82 km². Das Stadtgebiet ist in 15 Ortsteile ohne ein klassisches Zentrum 
untergliedert. Damit können sich Besonderheiten für das Gebäudeportfolio aus den örtlichen 
Rahmenbedingungen ergeben. In der Gesamtbetrachtung liegt Porta Westfalica mit 3.621 m² 
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BGF leicht unterhalb des interkommunalen Mittelwertes. In der differenzierten Betrachtung stellt 
die Stadt allerdings bei fünf Nutzungsarten teilweise deutlich überdurchschnittliche Flächen zur 
Verfügung. 

Schulen 

Deutlich mehr als die Hälfte der städtischen Gebäudeflächen wird für Schulen und Turnhallen 
für den Schulsport bereitgestellt. Im interkommunalen Vergleich sind die 2.201 m² BGF je 1.000 
Einwohner ein überdurchschnittlicher Wert. Porta Westfalica hat aufgrund der rückläufigen 
Schülerzahlen bereits reagiert. Seit 2010 wurden zwei Grundschulen und eine Hauptschule 
geschlossen. Die Gebäude konnten verkauft werden. Des Weiteren wurde ein externes Büro 
mit der Schulentwicklungsplanung beauftragt. Danach sollte die Stadt aus raumplanerischer 
Sicht mindestens einen weiteren Grundschulstandort aufgeben.8 Mit Umsetzung dieser Empfeh-
lung kann sich der Flächenwert weiter verringern. Die diesbezügliche Detailanalyse erfolgt im 
Teilbericht Schulen. 

Jugend 

Porta Westfalica verfügt über 15 Kindertagesstätten. Die Einrichtungen werden durch freie Trä-
ger bereitgestellt. Davon werden sieben in städtischen Gebäuden betrieben. Zusammen neh-
men diese rund 5.600 m² BGF ein. Damit liegt die Stadt leicht über dem Mittelwert der Ver-
gleichskommunen. 

Der interkommunale Vergleich ist an dieser Stelle allerdings nur bedingt aussagekräftig. In den 
Kommunen bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Trägerschaft der Kinder- und 
Jugendeinrichtungen. In manchen Städten werden alle Einrichtungen von freien oder kirchli-
chen Trägern betrieben. Andere Kommunen decken die Kindertagesbetreuung fast vollständig 
in Eigenregie ab.  

Die Stadt hat mit den freien Trägern Miet- und Nutzungsverträge für die Gebäude abgeschlos-
sen. Diese sind unterschiedlich ausgestaltet und verfügen teilweise über lange Laufzeiten. Än-
derungen im Flächenbedarf können sich mittel- bis langfristig aus der Anzahl der zu betreuen-
den Kinder ergeben.  

Sport und Freizeit 

Die Stadt stellt für Sport und Freizeit die zweitmeisten Flächen zur Verfügung. Mit rund 4.570 m² 
BGF nimmt das Badezentrum davon den größten Teil ein. Seit 2013 ist dieses an die Stadtwer-
ke Porta Westfalica GmbH verpachtet. Mit dem Betrieb des Bades wird regelmäßig ein hoher 
Verlust erwirtschaftet. Dieser belastet mittelbar auch den Kernhaushalt. Unter dem Kapitel Fi-
nanzanlagen wird dieses Thema näher beleuchtet.  

Darüber hinaus verfügt die Stadt über zehn Sportheime und zwei Schießsportanlagen. Die Ge-
bäude werden durch Vereine genutzt. Porta Westfalica hat dazu Nutzungsvereinbarungen ab-

 

8 Vgl.: Dr. Garbe & Lexis: Raumanalyse Porta Westfalica, Band II zum Schulentwicklungsplan 2014 – 2019, Seite 30 
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geschlossen. Diese sind jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet. 2015 laufen die Verträge aus 
bzw. werden vorsorglich durch die Stadt gekündigt. Ziel ist es, einheitliche Vereinbarungen mit 
allen Nutzern abzuschließen. Dabei sollen sämtliche Kosten, die durch die Nutzung der Gebäu-
de entstehen, durch die Vereine getragen werden. Dies schließt auch Unterhaltungsmaßnah-
men bis zu einer noch festzulegenden Wertgrenze mit ein.  

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica beteiligt die Nutzer der Sportheime und Schießsportanlagen 
durch Nutzungsentgelte an den laufenden Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhal-
tung. Die vertraglichen Vereinbarungen sind dabei unterschiedlich ausgestaltet. 

� Empfehlung 
Porta Westfalica sollte für die Sportheime und Schießsportanlagen einheitliche Nutzungsver-
träge abschließen. Darin sollte eine vollständige Übernahme der Bewirtschaftungsaufwen-
dungen durch die Vereine vereinbart werden. Auch an der Unterhaltung der Gebäude sind 
die Nutzer angemessen zu beteiligen. Ist dies nicht möglich oder gewünscht, ist eine Aufga-
be der Liegenschaften anzustreben.  

Feuerwehr/ Rettungsdienst 

Für die Nutzungsart Feuerwehr und Rettungsdienst stellt Porta Westfalica rund zwei Drittel 
mehr Gebäudeflächen zur Verfügung als dies in den Vergleichskommunen der Fall ist. Mit 
4.646 m² BGF macht die Feuer- und Rettungswache in Hausberge mehr als die Hälfte davon 
aus. Darüber hinaus stehen zehn Feuerwehrgerätehäuser zur Verfügung (Stand 2013).  

Zum 01.01.2014 hat die Stadt den Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben. Darin ist eine 
Strukturreform vorgesehen. Diese soll die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen. Darüber 
hinaus werden dauerhafte Einsparungen durch die Zusammenlegung von Standorten ange-
strebt.9 Die Zusammenlegung von Löschgruppen zieht im Regelfall den Neubau eines Feuer-
wehrgerätehauses nach sich. Dies wird u.a. damit begründet, dass die vorhandenen Geräte-
häuser renovierungsbedürftig sind, bzw. baulich an geltende Gesetzesnormen angepasst wer-
den müssen. 2013 wurde daraufhin für die Löschgruppe Neesen-Lerbeck ein neues Feuer-
wehrgerätehaus errichtet. Dafür investierte die Stadt rund 996.000 Euro (einschließlich Baukos-
ten eines Anteils der Stadt Minden). 2014 erfolgte ein Neubau für die Löschgruppen Veltheim 
und Möllbergen. Dieser kostete ca. 637.000 Euro. Der Haushaltsplan 2015 enthält weitere In-
vestitionsmaßnahmen: 

• Umbau/ Neubau FWGH Barkhausen (2015, 350.000 Euro), 

• Neubau FWGH Kleinenbremen/ Wülpke (2016, 880.000 Euro), 

• Neubau FWGH Holzhausen/ Vennebeck/ Holtrup (ab 2017, 980.000 Euro) und 

• Neubau FWGH Hausberge/ Lohfeld (2018, 775.000 Euro). 

In den nächsten Jahren plant die Stadt damit rund drei Mio. Euro in neue Feuerwehrgebäude zu 
investieren. Darüber hinaus muss für das Gerätehaus in Eisbergen mit Ausgaben gerechnet 

 

9 Vgl. Brandschutzbedarfsplan der Stadt Porta Westfalica, 2. Fortschreibung, Stand 05.11.2013, Seite 19ff. 
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werden. Die Anpassung an bestehende Sicherheitsvorschriften kann dabei auch bauliche Maß-
nahmen erforderlich machen. Insgesamt steigen die Investitionen für die Feuerwehr in der Fi-
nanzplanung deutlich an. 2016 sind rund ein Drittel der investiven Auszahlungen für Gebäude, 
Fahrzeuge und Ausrüstung der Feuerwehr eingeplant. Bis 2018 erhöht sich dieser Anteil auf 
mehr als die Hälfte.  

� Feststellung 
Die städtische Investitionsplanung wird von Auszahlungen für die Feuerwehr dominiert. 2016 
machen diese 32 Prozent, 2017 ca. 45 Prozent und 2018 rund 56 Prozent der gesamten 
vorgesehenen Investitionen aus. 

Die geplanten Investitionen in neue Gerätehäuser können zu dauerhaft geringeren Aufwendun-
gen für Unterhaltung und Bewirtschaftung führen. Dazu trägt auch die vorgesehene Reduzie-
rung auf acht Standorte bei. Allerdings müssen die dafür erforderlichen Auszahlungen auch 
finanziert werden. Liquide Mittel stehen der Stadt nicht zur Verfügung. Neue Investitionsdarle-
hen sind nicht vorgesehen. Die Investitionen müssen daher aus dem laufenden Geschäft her-
aus bestritten werden. Dies wird die Liquiditätslage von Porta Westfalica zusätzlich belasten. 
Auf die damit verbundenen Risiken wird im Kapitel Verbindlichkeiten näher eingegangen.  

� Feststellung 
Für die Feuerwehr sind in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen geplant. Die-
se werden die angespannte Liquiditätslage der Stadt zusätzlich belasten.  

Die Stadt will die Feuerwehr in die Haushaltssanierung einbeziehen. Derzeit weist das Produkt 
„Dienstleistungen der Feuerwehr“ einen jährlichen Zuschussbedarf von fast zwei Mio. Euro aus. 
Es soll ein Konzept erarbeitet werden, mit dem der finanzielle Aufwand reduziert werden kann 
(Maßnahme-Nr. 27 „Neukonzeption der freiwilligen Feuerwehr“). Die Ergebnisse dieser Überle-
gungen stehen noch aus. 

� Empfehlung 
Die Stadt Porta Westfalica sollte das für die Feuerwehr geplante Investitionsprogramm hin-
sichtlich Umfang und Notwendigkeit der einzelnen Maßnahmen kritisch prüfen. Die Ergeb-
nisse der HSP-Maßnahme „Neukonzeption der freiwilligen Feuerwehr“ sollten dabei berück-
sichtigt werden. 

Soziales 

Die Stadt Porta Westfalica stellt 2013 für soziale Zwecke überdurchschnittlich viel Flächen zur 
Verfügung. Dabei handelt es sich vor Allem um Übergangsheime und eine Notunterkunft für 
Asylbewerber. In den vergangenen Jahren hat die Stadt die Gebäudeflächen in diesem Bereich 
deutlich reduziert. Insgesamt wurden sechs Objekte aufgegeben. Die Entwicklung bei den 
Flüchtlingen und Asylbewerbern hat dazu geführt, dass eine weitere Reduzierung derzeit nicht 
möglich ist. Im Gegenteil: Der Flächenbedarf ist wieder gestiegen. Porta Westfalica hat daher 
das ursprünglich verkaufte Übergangsheim in Eisbergen wieder angemietet. Des Weiteren wer-
den die ehemaligen Feuerwehrgerätehäuser in Möllbergen und Veltheim zur Unterbringung 
genutzt. Gleiches gilt für das Altgebäude der Grundschule Vennebeck. Aktuell steigt der Unter-
bringungsbedarf weiter an.  
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Portfoliomanagement 

Porta Westfalica hat im Fachbereich 3 ein zentrales Immobilienmanagement eingerichtet. Zu 
den Aufgaben zählen die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäudeflächen. 
Darüber hinaus werden die Mietwohnungen verwaltet und der Hausmeistereinsatz koordiniert. 
Somit ist ein ganzheitlicher Überblick über den Gebäudebestand und dessen Zustand vorhan-
den. Die Belegungsplanung erfolgt für die Sportstätten und die Übergangswohnheime in den 
jeweiligen Fachämtern. Trotz der teilweisen Dezentralisierung liegt grundsätzlich eine gute Vo-
raussetzung für die stetige Optimierung des Gebäudeportfolios vor.  

Verschiedene Optimierungsansätze können im Wege des Portfoliomanagements zur Entlastung 
des städtischen Haushalts beitragen. Dazu gehören die Mehrfachnutzung von Objekten, Ko-
operationen mit Dritten (z.B. Sport- oder Heimatvereine) oder auch die konsequente Veräuße-
rung nicht mehr benötigter Immobilien. Besondere Bedeutung hat auch die nachhaltige Vermei-
dung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen nach Wegfall des bisherigen 
Verwendungszwecks. Viele dieser Möglichkeiten zur Flächen- und Nutzungsoptimierung wer-
den in der Stadt Porta Westfalica bereits umgesetzt. Dazu zählt der konsequente Verkauf von 
nicht mehr benötigten Gebäuden in den letzten Jahren. Diese Strategie soll weiter fortgeführt 
werden. Derzeit behindert allerdings die erforderliche Unterbringung einer hohen Zahl von Asyl-
suchenden die weitere Reduzierung des Gebäudebestandes. 

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica verfügt über die wesentlichen Voraussetzungen für ein effektives 
Portfoliomanagement. Strategien für eine wirtschaftliche Nutzung des Gebäudebestandes 
werden in vielen Bereichen umgesetzt. 

Der interkommunale Vergleich von Vermögenswerten stellt den Bezug her zwischen den be-
reitgestellten Gebäudeflächen und den Bilanzwerten. Damit lassen sich die Auswirkungen eines 
zielgerichteten, bedarfsorientierten Flächenmanagements auf die Haushaltswirtschaft besser 
beurteilen. Die Größenordnung des in den Gebäuden gebundenen Vermögens ergibt sich im 
Verhältnis zum Straßenvermögen sowie der Finanzanlagen. 

Vermögenswerte je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich Jahr 2012 

Vermögensbereich Minimum Maximum Mittelwert 
Porta 

Westfalica 

unbebaute Grundstücke 31 3.254 930 173 

Kinder- und Jugendeinrichtungen 3 531 122 58 

Schulen 722 2.366 1.421 907 

sonstige Bauten* 2 2.177 849 776 

Abwasservermögen 0 2.848 1.137 ./. 

Straßenvermögen 1.398 5.774 2.497 ./. 

Finanzanlagen 10 5.789 1.231 1.729 

* Wohnbauten, sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude und sonstige Bauten auf fremdem Grund und Boden 

In Porta Westfalica ist fast die Hälfte der Vermögenswerte in Gebäuden gebunden. Im inter-
kommunalen Vergleich ist dies ein hoher Wert. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass 
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Abwasser- und Straßenvermögen im Wirtschaftsbetrieb geführt werden. Dies ändert sich ab 
dem 01.01.2016. Die Vermögenswerte des Wirtschaftsbetriebs werden in den Kernhaushalt 
zurückgeführt. Der Anteil der Gebäude an dem Gesamtvermögen wird dadurch abnehmen. 

Bis 2012 hat die Stadt unterdurchschnittlich in ihr Gebäudevermögen investiert. Porta Westfali-
ca gehört zu dem Viertel der Vergleichskommunen mit der niedrigsten Investitionsquote. Dies 
spiegelt sich in den Vermögenswerten wider. Die Stadt liegt bei den Gebäudewerten je Einwoh-
ner deutlich unter dem Mittelwert. 

Problematisch könnte werden, dass in den vergangenen Jahren nicht immer ausreichend Mittel 
für die Gebäudeunterhaltung zur Verfügung standen. Das Immobilienmanagement spricht in 
diesem Zusammenhang von einem Sanierungsstau. Daher sind die derzeit noch unauffälligen 
Anlagenabnutzungsgrade zu relativieren. Die meisten Gebäude haben im Schnitt erst gut die 
Hälfte ihrer kalkulierten Nutzungszeit erreicht. Nur bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen 
liegt der Anlagenabnutzungsgrad mit 64 Prozent höher. Die Schulen haben dabei von den Zu-
weisungen aus dem Konjunkturpaket 2 profitiert. In diesem Bereich wurden rund 2,6 Mio. Euro 
für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben. Bei den betroffenen Gebäuden kann davon ausge-
gangen werden, dass diese ihre vorgesehene Nutzungsdauer erreichen. Bei den weiteren Ge-
bäuden besteht allerdings das Risiko kurzfristiger Refinanzierungsbedarfe aufgrund unterlasse-
ner Instandhaltung. 

� Feststellung 
Porta Westfalica weist bei den Gebäuden eine deutlich unterdurchschnittliche Investitions-
quote auf. Es besteht ein Risiko von kurzfristigen Ersatzinvestitionen bzw. Unterhaltungs-
maßnahmen. 

Haushalts- und Jahresabschlussanalyse 

Vermögenslage 

Aus der Vermögensstruktur der Kommune können sich Belastungen für die Ertragslage und 
Liquidität zukünftiger Haushaltsjahre ergeben. Die GPA NRW untersucht daher die Entwicklung 
der Vermögenswerte, die Vermögensstruktur und wesentliche Einzelpositionen des Anlagever-
mögens.  

Vermögen in Tausend Euro 

  EB 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Anlagevermögen 155.581  154.853  140.894  135.770  136.671  134.241  134.480  

Umlaufvermögen 4.202  6.092  6.584  6.935  8.179  7.377  9.833  

Aktive Rechnungsab-
grenzung 

275  393  825  1.487  1.814  3.750  4.389  

Bilanzsumme 160.057  161.337  148.303  144.192  146.664  145.368  148.703  
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Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz bis zum letzten testierten Jahresabschluss 2013 haben 
sich die Bilanzsumme und damit das Vermögen der Stadt Porta Westfalica um 7,1 Prozent ver-
ringert. Diese Entwicklung ist wesentlich durch den Rückgang des Anlagevermögens geprägt. 

Anlagevermögen in Tausend Euro 

  EB 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Immaterielle  
Vermögensgegenstände 

161  135  188  225  249  219  193  

Sachanlagen 80.381  79.601  77.399  77.541  74.900  72.915  73.437  

Finanzanlagen 75.039  75.116  63.306  58.004  61.522  61.107  60.851  

Anlagevermögen ge-
samt 

155.581  154.853  140.894  135.770  136.671  134.241  134.480  

Das Anlagevermögen geht in den ersten sechs NKF-Jahren um mehr als ein Achtel zurück. 
Den größten Anteil haben daran die Finanzanlagen. Hier schlagen besonders erforderliche 
Wertberichtigungen 2009 und 2010 negativ zu Buche. Darauf wird im Kapitel Finanzanlagen 
näher eingegangen. 

Sachanlagen in Tausend Euro 

  EB 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unbebaute Grundstücke 
und grundstücksgleiche 
Rechte 

6.734  6.519  6.851  6.741  6.420  6.103  5.885  

Kinder-und Jugendein-
richtungen 

2.969  2.846  2.525  2.402  2.280  2.069  2.185  

Schulen 36.189  35.041  33.948  33.781  33.942  32.042  31.037  

sonstige Bauten (incl. 
Bauten auf fremdem 
Grund und Boden) 

31.407  31.567  30.388  29.609  28.235  27.453  27.015  

Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0 

sonstige Sachanlagen 3.083  3.628  3.687  5.008  4.023  5.247  7.315  

Summe Sachanlagen 80.381  79.601  77.399  77.541  74.900  72.915  73.437  

Das Straßenvermögen und die Einrichtungen der Abwasserbeseitigung sind in Porta Westfalica 
dem Wirtschaftsbetrieb zugeordnet. Das Anlagevermögen des Kernhaushalts beschränkt sich 
daher im Wesentlichen auf die Grundstücke und Gebäude. Abgänge und Abschreibungen in 
diesem Bereich führen zu einem Rückgang der Sachanlagen um rund neun Prozent. Der deutli-
che Anstieg der sonstigen Sachanlagen beruht auf der Bilanzposition Anlagen im Bau. Hier 
fallen 2013 besonders die Sanierung der Gesamtschule (2,4 Mio. Euro) und der Realschule 
(896.000 Euro) ins Gewicht. 

Die GPA NRW verweist auch auf die oben im Abschnitt Gebäudeportfolio dargestellten Ergeb-
nisse.  
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Finanzanlagen 

Die Finanzanlagen machen 2013 rund 45 Prozent des Anlagevermögens aus. Im Eckjahresver-
gleich gehen sie deutlich zurück. Dies ist vor Allem auf die Entwicklung beim Sondervermögen 
zurückzuführen. 

Finanzanlagen in Tausend Euro 

  EB 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Anteile an verbundenen 
Unternehmen 

7.744  7.744  3.555  3.555  7.225  7.225  7.225  

Beteiligungen 742  742  767  767  767  767  767  

Sondervermögen 65.265  65.265  57.597  52.357  52.357  52.187  52.187  

Wertpapiere des  
Anlagevermögens 

0  0  0  0  0  0  0  

Ausleihungen 1.288  1.366  1.387  1.325  1.173  929  672  

Summe Finanzanlagen 75.039  75.116  63.306  58.004  61.522  61.107  60.851  

Die größte Finanzanlage besteht in dem Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica. Dieser 
wird als Sondervermögen bilanziert. Darüber hinaus sind die Anteile an verbundenen Unter-
nehmen von Bedeutung. Darunter wird die 100 prozentige Tochter Badezentrum Porta West-
falica GmbH geführt. Über dieses Unternehmen ist die Stadt 2013 mittelbar zu 75,08 Prozent an 
der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH beteiligt. Bei den Beteiligungen wird der 50 Prozent 
Anteil an der Großer Weserbogen kommunale GmbH ausgewiesen. 

2009 mussten umfangreiche Wertveränderungen bei den Finanzanlagen berücksichtigt werden. 
Dies betraf zum einen die Beteiligung an der Badezentrum GmbH. In der Bilanz der Gesell-
schaft erfolgte eine Wertberichtigung der Beteiligung an der E.ON Westfalen-Weser AG. Dies 
führte zu einer dauerhaften Wertminderung. Der Anteil am Unternehmen wurde daraufhin um 
4,1 Mio. Euro niedriger bewertet. Zum anderen musste auf die nachhaltige Verringerung des 
Eigenkapitals des Wirtschaftsbetriebs reagiert werden. Diese resultierte aus negativen Jahres-
abschlüssen in 2008 und 2009. Der Wert des Sondervermögens wurde daraufhin um 7,7 Mio. 
Euro abgeschrieben. Dieser Sachverhalt kam auch 2010 zum Tragen. Aufgrund der erneuten 
deutlichen Reduzierung des Eigenkapitals erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung von 5,2 
Mio. Euro. Die Abschreibungen gehen als Aufwand in die städtischen Jahresergebnisse ein. 
Damit hat die Entwicklung beim Sondervermögen und den verbundenen Unternehmen auch zu 
dem Eigenkapitalverbrauch im Kernhaushalt beigetragen.  

Im Zuge der Haushaltssanierung sind tiefgreifende Veränderungen in der Beteiligungsland-
schaft der Stadt geplant bzw. mittlerweile umgesetzt. Die Badezentrum GmbH wurde aufgelöst. 
Das Vermögen wurde rückwirkend zum 01.01.2014 in den Kernhaushalt der Stadt übertragen. 
Die Beteiligung an der Stadtwerke GmbH erfolgt nun direkt durch die Stadt Porta Westfalica. 
Darüber hinaus ist die Rückführung des Wirtschaftsbetriebes in den städtischen Haushalt ge-
plant. Diese soll zum 01.01.2016 umgesetzt werden.  
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Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica 

Der Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica wurde zum 01.01.2007 als eigenbetriebsähn-
liche Einrichtung der Stadt Porta Westfalica gegründet. Nach der Betriebssatzung werden fol-
gende Aufgaben wahrgenommen: 

• Abfallentsorgung, 

• Abwasserentsorgung, 

• Friedhofsverwaltung, 

• Grünflächen-, Gewässer- und Spielplatzunterhaltung, 

• Straßenbau- und unterhaltung (einschließlich Straßenbeleuchtung und –reinigung) sowie 

• Gebäudeunterhaltung. 

Der Aufgabenkatalog legt nahe, dass umfangreiche finanzielle Verflechtungen zwischen der 
Stadt und dem Wirtschaftsbetrieb bestehen. So wurde bis 2011 eine Eigenkapitalverzinsung an 
den Kernhaushalt abgeführt. Diese belief sich zuletzt auf 1,35 Mio. Euro. Im Gegenzug musste 
die Stadt den Betrieb mit umfangreichen Zuschüssen unterstützen. 2011 wurden dafür rund 5,1 
Mio. Euro aufgewendet. Im Folgejahr erfolgte keine Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung. Da-
für wurden die Zuschüsse auf 3,6 Mio. Euro verringert.  

Im Zuge der Haushaltssanierung wird der Wirtschaftsbetrieb in den Kernhaushalt überführt. 
Dies soll zum 01.01.2016 umgesetzt werden. Mit der Rückführung gehen wesentliche Kosten-
blöcke in den Kernhaushalt über. In die Konsolidierung des Haushalts müssen diese Aufwen-
dungen einbezogen werden. Letztendlich bleibt abzuwarten, inwieweit durch die Rückführung 
Einsparungen realisiert bzw. vereinfacht werden. Erste Synergieeffekte können sich beispiels-
weise aus der Zusammenführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung ergeben. 

Mit der Rückführung des Wirtschaftsbetriebes gehen Vermögenswerte und Schulden in den 
Kernhaushalt über. Dabei ist zu beachten, dass in dem Sondervermögen aktives Schuldenma-
nagement betrieben wird. In diesem Zusammenhang wurden Zinssicherungsgeschäfte abge-
schlossen. Dabei handelt es sich auch um Zinswährungsswaps und Swaps mit einem CMS-
Bezug. Dies bedeutet, dass die Verzinsung von der Entwicklung lang- und kurzfristiger Zinssät-
ze abhängig ist. Aus diesen Swap-Geschäften ergeben sich Risiken, die nach der Rückführung 
direkt im Kernhaushalt zum Tragen kommen können. Darauf weist die Stadt in ihrem Lagebe-
richt zum Jahresabschluss 2013 deutlich hin. Der Wirtschaftsbetrieb hat dafür bereits Rückstel-
lungen gebildet. 2012 sind rund 4,3 Mio. Euro als Drohverlust bilanziert.  

Badezentrum GmbH 

Bis 2014 wurde das Badezentrum in der Rechtsform einer GmbH geführt. Alleinige Gesellschaf-
terin war die Stadt Porta Westfalica. Neben dem Bäderbetrieb hatte die Gesellschaft den 
Zweck, die Beteiligungen an der E.ON Westfalen Weser AG (EWA) und der Stadtwerke Porta 
Westfalica GmbH zu verwalten.  
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Die Geschäftstätigkeit war durch den Betrieb des Badezentrums geprägt. Dabei wurden regel-
mäßig hohe Defizite erwirtschaftet. 2011/ 2012 erfolgten Restrukturierungsmaßnahmen. 
Dadurch sollte die Wirtschaftlichkeit verbessert werden. Es wurde u.a. Personal abgebaut und 
die Öffnungszeiten verringert. Trotzdem ergab sich 2012  ein operatives Ergebnis aus dem 
Betrieb von –1,76 Mio. Euro (im Vorjahr: -2,0 Mio. Euro). Die Erträge aus den Beteiligungen 
wurden dafür eingesetzt, den Verlust zu verringern. 2012 waren dies rund 249.000 Euro aus 
Dividendenzahlungen der EWA. Darüber hinaus erfolgte eine Gewinnabführung der Stadtwerke 
GmbH von 741.000 Euro. Das verbleibende Defizit von 771.000 Euro wurde von der Stadt 
übernommen.  

Im Zuge der Haushaltssanierung wurde 2014 das Vermögen der Badezentrum GmbH auf den 
Kernhaushalt rückübertragen. Die Gesellschaft wurde aufgelöst.  

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH 

Die Stadt ist zu 75,1 Prozent an der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH beteiligt. Die Stadtwer-
ke betätigen sich als kommunaler Energieversorger. Zu den Leistungen zählen die Lieferung 
von Strom, Gas, Wasser und Wärme.  

Seit 2013 gehört auch der Betrieb des Badezentrums zur Geschäftstätigkeit. Dieses wurde von 
der Stadt gepachtet. Der Pachtzins bemisst sich dabei an den bei der Stadt für das Badezent-
rum entstandenen Aufwendungen (Abschreibungen, Zinsen, Abwassergebühren, etc.). Die 
Stadtwerke übernehmen die Kosten für den laufenden Betrieb. Investitionen sind durch den 
Kernhaushalt zu tragen. Der Badbetrieb wird als separate Sparte geführt. Damit bleiben die 
Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund innerhalb der Stadtwerke erhalten. Die GmbH ist 
zudem an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG beteiligt. Die Anteile wurden der Bä-
dersparte zugeordnet. Dividendenzahlungen kommen damit ebenfalls dem Spartenergebnis 
zugute. Diese organisatorischen Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Spartenverlust auf 
jährlich maximal 800.000 Euro zu begrenzen.  

Porta Westfalica erhält von den Stadtwerken Konzessionsabgaben. 2015 sind daraus 465.000 
Euro eingeplant. Diese Erträge unterstützen die Stadt in ihren Konsolidierungsbemühungen. 
Eine Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt erfolgt nicht. Der Großteil der in den Stadtwer-
ken erwirtschafteten Gewinne wird zum Ausgleich der Verluste des Badezentrums verwendet. 
Darüber hinaus ist die Stadt gem. Gesellschaftsvertrag zum Ausgleich der verbleibenden Bä-
derverluste verpflichtet. 
Der Betrieb des Badezentrums in der Stadtwerke GmbH ist aus steuerlichen Gesichtspunkten 
sicherlich vorteilhaft. Der städtische Haushalt wird nur durch einen Teil der Verluste belastet. 
Trotzdem wirkt die hochdefizitäre Bädersparte darüber hinaus mittelbar auf den Kernhaushalt 
ein. Es wird die Ausschüttung von Gewinnen verhindert. Porta Westfalica entgeht dadurch dau-
erhaft ein möglicher höherer Konsolidierungsbeitrag aus der Beteiligung.  

� Feststellung 
Das in der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH betriebene Badezentrum erwirtschaftet re-
gelmäßig einen hohen Verlust. Dies ist für den Kernhaushalt eine nachhaltige Belastung. 

Porta Westfalica muss nach dem Stärkungspaktgesetz im Haushaltsplan 2016 ein ausgegliche-
nes Ergebnis ausweisen. Um dies zu erreichen, plant die Stadt eine Anhebung des Hebesatzes 
der Grundsteuer B. Der Umfang soll noch festgelegt werden. Er richtet sich nach den voraus-
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sichtlichen Ergebnissen der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen. Der für die Defizite des 
Badezentrums eingeplante Verlustausgleich von 800.000 Euro macht dabei rund 62 Hebesatz-
punkte aus. Darüber hinaus ist die entgangene Gewinnausschüttung zu berücksichtigen.  

Durch die pflichtige Teilnahme an der Konsolidierungshilfe unterliegt die städtische Haushalts-
wirtschaft strengen Vorgaben. Ergebnisverschlechterungen müssen durch Verbesserungen an 
anderer Stelle ausgeglichen werden. Es besteht das generelle Risiko, dass die Konsolidie-
rungsmaßnahmen nicht oder nur geringer als geplant wirken. Des Weiteren können konjunktu-
relle Entwicklungen zu Ausfällen bei wesentlichen Ertragspositionen führen. Die Möglichkeiten, 
diesen Entwicklungen durch weitere Steueranhebungen zu begegnen, sind begrenzt. Spätes-
tens dann wird der hochdefizitäre Betrieb des Badezentrums grundsätzlich hinterfragt werden 
müssen. Dies gilt umso mehr, als das Vorhalten des Bades eine freiwillige Leistung der Stadt 
ist. 

Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale GmbH 

Zusammen mit dem Kreis Minden-Lübbecke ist die Stadt Gesellschafter der Großer Weserbo-
gen GmbH. Die ca. 140 ha große Anlage dient der Naherholung. Ein darauf befindlicher Cam-
pingplatz mit angegliedertem Freibad und Gastronomie ist verpachtet.  

Die Großer Weserbogen GmbH schreibt regelmäßig Verluste. 2012 beliefen sich diese auf rund 
236.000 Euro. Davon wurden 173.000 Euro durch die Gesellschafter ausgeglichen. Auf die 
Stadt Porta Westfalica entfiel davon ein Anteil von 86.500 Euro. Für 2013 steht ein Defizit von 
124.000 Euro zu Buche. Seit 2012 finden Umstrukturierungsmaßnahmen statt. Ziel ist es dabei, 
den Zuschussbedarf der Gesellschafter zu verringern. Ein ausgeglichenes Ergebnis wird aller-
dings nicht zu erreichen sein. Die GmbH rechnet damit, mittel- bis langfristig auf eine Liquidi-
tätszuführung durch die Gesellschafter angewiesen zu sein.  

Die Anlage wird seit fast 40 Jahren betrieben. Es hat sich ein erheblicher Sanierungsbedarf 
aufgebaut. Die dafür erforderlichen Mittel können durch die GmbH nicht erwirtschaftet werden.  

� Feststellung 
Die Großer Weserbogen GmbH ist dauerhaft auf Zuschüsse angewiesen. Die Gesellschaft 
wird in die Haushaltssanierung der Stadt einbezogen. Aufgrund des Sanierungsbedarfs der 
Anlagen besteht das Risiko eines erhöhten Finanzbedarfs. 

Schulden- und Finanzlage 

Finanzrechnung 

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, in-
wieweit die Kommune im „laufenden Geschäft“ liquide Mittel erwirtschaften kann. Diese Mittel 
können Kredite oder Vermögensveräußerungen für Investitionen und Darlehenstilgungen erset-
zen. Ein negativer Saldo erhöht durch die erforderlichen Liquiditätskredite die Schulden.  
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Salden der Finanzrechnungen in Tausend Euro (IST) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.341  -11.878  -8.568  -4.938  -1.134  340  

+ Saldo aus Investitionstätigkeit 317  1.172  790  -72  202  -97  

 = Finanzmittelüberschuss /-
fehlbetrag 

2.658  -10.707  -7.779  -5.010  -932  243  

 + Saldo aus Finanzierungstätigkeit -355  32.622  -25.407  -426  43.554  3.533  

 = Änderung des Bestandes an eige-
nen Finanzmitteln 

2.303  21.915  -33.185  -5.436  42.622  3.776  

 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -28.356  -26.265  -4.154  -37.211  -42.531  30  

  + Bestand an fremden Finanzmitteln -212  195  129  116  -61  3  

 = Liquide Mittel -26.265  -4.154  -37.211  -42.531  30  3.809  

Vier der ersten sechs NKF-Jahre schließen mit einem negativen Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit ab. Die Stadt verfügt nicht über eine ausreichende Selbstfinanzierungskraft. In 
2013 wird ein leicht positiver Saldo ausgewiesen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in 
die Berechnung auch die Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspaktgesetz einfließt. 2011 bis 
2013 sind daraus rund 8,2 Mio. Euro an Porta Westfalica gezahlt worden. Die unzureichende 
Selbstfinanzierungskraft führt zu einem steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten.  

Entwicklung des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
in Tausend Euro 

 

bis 2013 IST-Werte, danach PLAN-Werte 

Nach negativen Salden in 2014 und 2015 plant die Stadt ab 2016 deutlich positive Salden aus 
laufender Verwaltungstätigkeit. Damit wäre Porta Westfalica in der Lage, die Liquiditätskredite 
zurückzuführen. Diese Entwicklung setzt voraus, dass die Haushaltssanierung weiter plange-
mäß fortgeführt werden kann. Das Jahr 2014 wird voraussichtlich besser abschließen als ge-
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plant. Erstmals seit 2008 sind die Kredite zur Liquiditätssicherung im Vergleich zum Vorjahr 
nicht angestiegen. Es stehen allerdings voraussichtlich immer noch rund 68 Mio. Euro zu Bu-
che. 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich 2012 

Porta 
Westfalica 

Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

-32 -388 547 34 -54 44 136 83 

Auch im interkommunalen Vergleich steht Porta Westfalica schlecht da. Die Selbstfinanzie-
rungskraft ist 2012 deutlich unterdurchschnittlich. 

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica war in den vergangenen Jahren nicht in der Lage, die zur Aufga-
benerledigung erforderliche Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dauerhaft si-
cherzustellen. 

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten gehören wie die Rückstellungen und Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich wirtschaftlich zu den Schulden. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der 
Schulden im Kernhaushalt: 

Schulden in Tausend Euro 

  EB 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Anleihen 0  0  0  0  0  0  0  

Verbindlichkeiten aus Kredi-
ten für Investitionen 

10.634  10.279  9.901  9.494  9.069  8.623  8.155  

Verbindlichkeiten aus Kredi-
ten zur Liquiditätssicherung 

41.205  38.309  49.479  57.424  62.610  64.067  68.000  

Verbindlichkeiten aus Vor-
gängen, die Kreditaufnah-
men wirtschaftlich gleich-
kommen 

0  0  0  0  0  0  0  

Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 

949  1.056  741  1.526  992  1.473  1.102  

Verbindlichkeiten aus Trans-
ferleistungen 

1.127  2.272  1.052  849  644  2.572  1.159  

Sonstige Verbindlichkeiten 
(bis Jahresergebnis 2012 
inkl. Erhaltene Anzahlungen) 

649  565  2.604  5.126  4.481  4.770  1.136  

Erhaltene Anzahlungen  
(ab Jahresergebnis 2013) 

0  0  0  0  0  0  5.224  

Verbindlichkeiten gesamt 54.564  52.480  63.776  74.420  77.795  81.506  84.777  

Rückstellungen 35.929  36.543  38.082  39.214  41.984  40.877  41.590  
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  EB 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sonderposten für den Ge-
bührenausgleich 

778  638  900  372  13  0  0  

Schulden gesamt 91.271  89.662  102.759  114.006  119.792  122.383  126.366  

In den ersten sechs NKF-Jahren nehmen die Verbindlichkeiten um mehr als die Hälfte zu. Den 
größten Anteil hat dabei der deutliche Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung. Gemäß der 
Finanzplanung wird es der Stadt in absehbarer Zeit nicht möglich sein, den Bedarf an Kassen-
krediten wirksam zu verringern. Aufgrund des derzeit historisch niedrigen Zinsniveaus ist die 
daraus erwachsende Belastung noch überschaubar. Dies wird sich allerdings bei steigenden 
Zinssätzen ändern. Auf dieses Risiko hat der Bürgermeister bereits in seiner Rede zur Einbrin-
gung des Haushaltsplanentwurfes 2015 deutlich hingewiesen. 

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica hat einen dauerhaft hohen Bedarf an Krediten zur Liquiditätssi-
cherung. Zinsänderungen stellen ein erhebliches Risiko für den Haushalt dar. 

Zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos hat die Stadt längerfristige Zinsvereinbarungen für 
Teile der Kassenkredite abgeschlossen. Der Runderlass des Innenministeriums zu Krediten 
und kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Gemeinden bietet dafür entsprechende Instrumenta-
rien.10 Danach darf die Stadt für die Hälfte des Gesamtbestandes an Kassenkrediten Zinsver-
einbarungen mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren vorsehen. Für ein weiteres Viertel dürfen 
Laufzeiten von maximal fünf Jahren abgeschlossen werden. Für die Berechnung war bis Ende 
2014 der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2010 maßgeblich. Mit der Änderung des 
Runderlasses vom 16.12.2014 wird auf die Kassenkredite zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres 
abgestellt. 
Porta Westfalica weist im Jahresabschluss 2013 Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite von 68 
Mio. Euro aus. Davon sind für 52 Mio. Euro Zinsvereinbarungen über eine Laufzeit von über ein 
bis fünf Jahren getroffen worden. Bezogen auf das Kassenkreditvolumen zum 31.12.2010 
macht dies einen Anteil von mehr als 90 Prozent aus. Bezogen auf den 31.12. des Vorjahres 
sind es rund 81 Prozent. Die in dem Runderlass des Innenministeriums vorgegebene Grenze ist 
damit maßgeblich überschritten. 

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica hat für einen Teil der Liquiditätskredite Zinsvereinbarungen abge-
schlossen. Das davon betroffene Kreditvolumen übersteigt die in dem Runderlass des In-
nenministeriums vorgegebene Grenze.  

Eine längerfristige Absicherung von Teilen der Liquiditätskredite ist grundsätzlich sinnvoll. Damit 
kann das Zinsänderungsrisiko begrenzt werden. Die Stadt sollte sich daher weiterhin mit dieser 
Thematik beschäftigen.  

� Empfehlung 
Die Stadt Porta Westfalica sollte sich regelmäßig mit der zu erwartenden Zinsentwicklung 
auseinandersetzen. Ändert sich die Zinsmeinung, kann eine längerfristige Absicherung von 

 

10 Vgl. Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände RdErl. d. Ministeriums für Inneres und 
Kommunales - 34-48.05.01/02 - 8/14 vom 16.12.2014 
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Teilen der Liquiditätskredite sinnvoll sein. Dabei ist der Runderlass des Innenministeriums 
vom 16.12.2014 zu beachten. 

Wesentlichen Einfluss auf die Schulden nehmen auch die sonstigen Verbindlichkeiten. Diese 
bestehen vor allem aus erhaltenen Anzahlungen für noch nicht verbrauchte und für investive 
Zwecke gebundene Zuwendungen. Ab dem Jahresabschluss 2013 weist die Stadt Porta West-
falica die erhaltenen Anzahlungen unter einer eigenen Bilanzposition aus. Die noch nicht ver-
brauchten aber gebundenen Zuwendungen werden nach der fertiggestellten Investition in die 
Sonderposten umgebucht. Danach mindern sie durch die ertragswirksame Auflösung nachhaltig 
die Belastung aus den Abschreibungen. 
Problematisch ist jedoch, dass die erhaltenen Anzahlungen nicht mehr mit Liquidität hinterlegt 
sind. Die ausgewiesenen 5,2 Mio. Euro stehen nur noch buchungstechnisch zur Verfügung. Die 
Mittel wurden bereits für laufende Auszahlungen benötigt. Sollen die erhaltenen Zuwendungen 
zweckentsprechend für Investitionen verwendet werden, muss die Stadt erneut für Liquidität 
sorgen. Dies kann nicht über die Aufnahme von Investitionsdarlehen erfolgen. Der Vermögens-
gegenstand wäre ansonsten doppelt finanziert: durch die erhaltene zweckgebundene Zuwen-
dung und durch den Investitionskredit. Die Stadt kann daher gezwungen sein, die Liquidität 
mittels weiterer Kassenkredite sicherzustellen. 

Die Kredite für Investitionen nehmen in den ersten sechs NKF-Jahren kontinuierlich ab. 2013 
machen sie nur rund 6,5 Prozent der Schulden aus. Diese niedrige Quote ist allerdings auch 
den hohen Liquiditätskrediten geschuldet. Zum 01.01.2016 soll der Wirtschaftsbetrieb der Stadt 
in den Kernhaushalt zurück überführt werden. Damit gehen auch die dorthin ausgelagerten 
Verbindlichkeiten in das städtische Portfolio über. Ende 2012 stehen rund 52,6 Mio. Euro Inves-
titionskredite beim Wirtschaftsbetrieb zu Buche. Das ist mehr als sechsmal so viel wie die städ-
tischen Darlehen ausmachen. Die Verschuldung der Stadt wird daher deutlich zunehmen. 

Kennzahlen zur Finanzlage in Prozent 

  EB 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Anlagendeckungs-
grad II 

70,9  72,8  61,2  52,3  50,2  48,0  44,2  

Liquidität 2. Grades   10,6  8,5  9,2  5,6  8,4  25,3  

Dynamischer Ver-
schuldungsgrad 

  36  
neg. 

Ergebnis 
neg. 

Ergebnis 
neg. 

Ergebnis 
neg. 

Ergebnis 
353  

Kurzfristige Verbind-
lichkeitenquote 

27,5  25,9  36,6  30,0  43,6  25,0  14,8  

Zinslastquote   3,7  2,3  2,0  2,7  2,8  2,9  

Die Kennzahlen spiegeln die angespannte Finanzlage in Porta Westfalica wider. Sie sind we-
sentlich durch den hohen Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung beeinflusst. Porta West-
falica gehört 2012 zu dem Viertel der Vergleichskommunen mit dem niedrigsten Anlagende-
ckungsgrad, der schlechtesten Liquidität 2. Grades und der höchsten kurzfristigen Verbindlich-
keitenquote. Lediglich bei der Zinslastquote kann die Stadt einen durchschnittlichen Wert errei-
chen.  

Um den unterschiedlichen Ausgliederungsgraden Rechnung zu tragen, sind in den interkom-
munalen Vergleich die Verbindlichkeiten der verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und 
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Mehrheitsbeteiligungen einzubeziehen. Da die Stadt Porta Westfalica noch keinen Gesamtab-
schluss aufgestellt hat, kann zurzeit kein interkommunaler Vergleich der Gesamtverbindlichkei-
ten vorgenommen werden. 

Rückstellungen 

Die Rückstellungen machen 2013 rund ein Drittel der städtischen Schulden aus. Wie in den 
meisten Kommunen entfällt der deutlich größte Anteil auf die Pensionsrückstellungen. Diese 
steigen in den ersten sechs NKF-Jahren um ca. 3,2 Mio. Euro an. 

Rückstellungen in Tausend Euro 

  EB 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pensionsrückstellungen 32.969  33.086  33.392  33.989  35.345  35.542  36.165  

Rückstellungen Deponien  
und Altlasten 

0  0  0  0  0  0  0  

Instandhaltungsrückstellungen 0  0  0  0  0  0  0  

sonstige Rückstellungen nach 
§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO 

2.961  3.457  4.690  5.225  6.638  5.335  5.424  

Summe der Rückstellungen 35.929  36.543  38.082  39.214  41.984  40.877  41.590  

Mit den Rückstellungen werden wahrscheinliche zukünftige Belastungen für den städtischen 
Haushalt abgebildet. Die Zuführung neuer Beträge ist dabei lediglich aufwandswirksam. Aus-
zahlungen sind damit noch nicht verbunden. Dies ändert sich, wenn die Rückstellungen in An-
spruch genommen werden. Die Stadt hat dann Liquidität bereitzustellen. Den zurückgestellten 
Beträgen stehen derzeit keine Finanzmittel gegenüber. Daher müssen die zukünftigen Belas-
tungen aus Pensionszahlungen, etc. aus dem laufenden Haushalt bestritten werden. 

Eigenkapital 

Je mehr Eigenkapital eine Kommune hat, desto weiter ist sie von der gesetzlich verbotenen 
Überschuldung entfernt. 

Das Eigenkapital ist ein Gradmesser für die wirtschaftliche Situation einer Kommune. An der 
Entwicklung der allgemeinen Rücklage orientieren sich folgerichtig haushaltsrechtliche Rege-
lungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes oder eines Sanierungsplanes.  

Entwicklung des Eigenkapitals in Tausend Euro (IST) bzw. je Einwohner in Euro 

  EB 2008 * 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eigenkapital 33.562  35.406  9.324  -6.657  -11.861  -16.992  -17.963  

Sonderposten 35.970  36.881  36.900  37.045  38.626  39.903  36.218  

davon Sonderposten für 
Zuwendungen/Beiträge 

35.113  36.156  35.878  36.414  38.265  39.538  35.821  

Rückstellungen 35.929  36.543  38.082  39.214  41.984  40.877  41.590  
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  EB 2008 * 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Verbindlichkeiten 54.564  52.480  63.776  74.420  77.795  81.506  84.777  

Passive Rechnungs-
abgrenzung 

33  26  221  170  120  75  4.082  

Bilanzsumme 160.057  161.337  148.303  150.849  158.525  162.361  166.666  

Eigenkapitalquoten in 
Prozent        

Eigenkapitalquote 1 21,0  21,9  6,3  -4,4  -7,5  -10,5  -10,8  

Eigenkapitalquote 2 42,9  44,4  30,5  19,7  16,7  13,9  10,7  

*) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 

Bereits in der Eröffnungsbilanz verfügte Porta Westfalica nur über eine unterdurchschnittliche 
Eigenkapitalausstattung. Mit den Fehlbeträgen in 2009 und 2010 wurde das Eigenkapital kom-
plett verbraucht. Die Stadt ist überschuldet. In den Folgejahren wurden weitere Defizite erzielt. 
Die Überschuldung nahm weiter zu. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag erhöhte 
sich entsprechend. 2013 beläuft sich dieser auf rund 18 Mio. Euro.  

Erst 2016 rechnet die Stadt mit einer Ergebniswende. Bis 2021 werden durchgehend positive 
Jahresergebnisse erwartet. In Summe rechnet Porta Westfalica mit Überschüssen von rund 6,3 
Mio. Euro. Der in den Vorjahren aufgelaufene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist 
damit allerdings noch nicht ausgeglichen.  

Eigenkapitalquoten 1 und 2 in Prozent 2012 

 
Porta 

Westfalica 
Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Mittel-
wert 

1. Quar-
til 

2. Quar-
til 

(Median) 

3. Quar-
til 

Anzahl 
Werte 

Eigenkapitalquote 1 -10,5 -17,2 70,1 29,6 16,8 31,1 41,8 80 

Eigenkapitalquote 2 13,9 4,9 88,0 57,7 47,0 60,0 72,4 80 

Bei den Eigenkapitalquoten erreicht Porta Westfalica im interkommunalen Vergleich schlechte 
Werte. Die Stadt gehört 2012 zu den 25 Prozent der Kommunen mit der geringsten Eigenkapi-
talausstattung. Bis 2015 werden negative Jahresergebnisse erwartet. Die Eigenkapitalquoten 
werden sich daher weiter verschlechtern. 

Ertragslage 

Die Vermögens-, Finanz- und Schuldenlage hat unmittelbare Auswirkungen auf die Ertragslage. 
Bei den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten wird daher auf die Ergebnisse der vorangegan-
genen Analysen Bezug genommen. 
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Erträge in Tausend Euro (IST) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Steuern und ähnliche Abgaben 42.368  34.605  36.011  36.230  39.754  42.694  

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.136  6.688  9.948  12.583  11.504  13.346  

Sonstige Transfererträge 359  413  432  511  452  338  

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.178  3.946  3.587  3.428  2.989  3.087  

Privatrechtliche Leistungsentgelte 515  501  502  814  670  1.235  

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.649  1.831  1.836  2.061  2.137  3.251  

Sonstige ordentliche Erträge 3.380  2.646  3.485  7.343  4.135  3.561  

Aktivierte Eigenleistungen 0  0  0  0  0  0  

Bestandsveränderungen 0  51  712  548  0  -187  

Ordentliche Erträge 61.585  50.681  56.513  63.517  61.641  67.326  

Finanzerträge 1.281  1.301  1.351  1.351  1  2  

In den ersten sechs NKF-Jahren steigen die ordentlichen Erträge um rund 9,3 Prozent an. Die 
mit Abstand größten Erträge werden mit den Steuern und ähnlichen Abgaben erzielt. Nach ei-
nem drastischen Rückgang in 2009 steigen diese in den Folgejahren wieder kontinuierlich an. 
Wesentlichen Einfluss darauf haben die Gewerbesteuern. Das Niveau von 2008 wird aber erst 
2013 wieder erreicht.  

Der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wird durch die Nettosteuerquote 
beschrieben. Die Stadt Porta Westfalica gehört zu den mittleren kreisangehörigen Kommunen 
mit der höchsten Netto-Steuerquote. Dies verdeutlicht, wie abhängig die Stadt von den Steu-
ererträgen ist. Mit der Rückführung des Wirtschaftsbetriebs in den Kernhaushalt wird sich die 
Ertragsstruktur 2016 verändern. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden insbeson-
dere durch die Abwasser- und Abfallgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten für Beiträge deutlich an Gewicht gewinnen. 

Im Eckjahresvergleich liefern die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen den größten Beitrag 
für den Anstieg der ordentlichen Erträge. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Posi-
tion ab 2011 die Konsolidierungshilfe des Landes enthält. 2013 erhält die Stadt daraus rund 2,9 
Mio. Euro. 

Porta Westfalica hat Bürgschaften für Darlehen übernommen. Zum 31.12.2013 steht sie für 
rund 26,9 Mio. Euro ein. Es handelt sich dabei um Darlehen der Stadtwerke, des Badezentrums 
und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Für die Gewährung von Bürgschaften kön-
nen Provisionen erhoben werden. Die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt bietet die Mög-
lichkeit, eine marktübliche Avalprovision zu vereinbaren. Nach eigener Auskunft macht die Stadt 
seit 2013 davon Gebrauch. Für „Altfälle“ wird eine jährliche Verwaltungsgebühr vom verblei-
benden Bürgschaftsbetrag erhoben. Nach der Satzung beläuft sich diese auf 0,05 v.H..  

Bürgschaftsprovisionen sind spezielle Entgelte im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 1 GO. Nach den 
Grundsätzen der Einnahmebeschaffung hat die Stadt alle Möglichkeiten zur Erhebung speziel-
ler Entgelte auszuschöpfen. Darüber hinaus kann das europäische Beihilferecht betroffen sein. 
Grundsätzlich gilt, dass kommunale Bürgschaften nur dann von der Notifizierungspflicht ausge-
nommen sind, wenn sie sich in bestimmten Bagatellgrenzen bewegen (de-minimis-Regelung) 
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oder aber bestimmte Kriterien erfüllen. Eines der wesentlichen Merkmale ist dabei die Zahlung 
eines marktüblichen Entgeltes (Bürgschaftsprovision). Wird nur eine dieser Bedingungen nicht 
erfüllt, muss die Bürgschaft notifiziert, d.h., als Beihilfe der Kommission in Brüssel gemeldet 
werden. 

� Empfehlung 
Die Stadt Porta Westfalica sollte für die Gewährung von Bürgschaften eine marktübliche 
Provision erheben. Dies schließt die Altfälle, für die keine Avalprovision erhoben wurde, ein. 
Die Stadt sollte prüfen, ob die dazu getroffenen Vereinbarungen nachträglich geändert wer-
den können. 

Der deutliche Rückgang der Finanzerträge in 2012 liegt daran, dass der Wirtschaftsbetrieb kei-
ne Eigenkapitalverzinsung an den Kernhaushalt abgeführt hat. Im Gegenzug wurden die lau-
fenden Zuschüsse durch die Stadt um 1,4 Mio. Euro reduziert. Dies zeigt sich in geringeren 
Transferaufwendungen. 

Allgemeine Deckungsmittel 

Die GPA NRW versteht unter allgemeinen Deckungsmitteln  

• die Realsteuereinnahmen,  

• die Gemeinschaftssteuern,  

• die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Erträge,  

• die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz sowie  

• die Schlüsselzuweisungen. 

Die Höhe der allgemeinen Deckungsmittel dient als Ausgangsbasis für die Beurteilung der Er-
tragskraft der geprüften Kommunen.  
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Allgemeine Deckungsmittel in Tausend Euro 

 

2008 verzeichnet Porta Westfalica überdurchschnittliche allgemeine Deckungsmittel. Die Ge-
werbesteuererträge und hohe Schlüsselzuweisungen sind maßgeblich dafür verantwortlich. In 
den Folgejahren kann die Stadt dieses Niveau nicht halten. Die Erträge entwickeln sich deutlich 
unterdurchschnittlich. Dazu tragen besonders die Realsteuern bei. Erst in 2016 erreichen die 
allgemeinen Deckungsmittel (geplant) wieder annähernd das Ergebnis aus 2008. 

Ab 2014 rechnet die Stadt mit steigenden allgemeinen Deckungsmitteln. Diese Annahme beruht 
vor Allem auf der Planung von steigenden Erträgen aus der Gewerbesteuer und dem Gemein-
deanteil aus den Gemeinschaftssteuern. Das vorläufige Ergebnis 2014 bestätigt bislang diese 
Erwartungshaltung für die Gewerbesteuer. Bei den Gemeinschaftssteuern wird dagegen der 
geplante Ansatz nicht erreicht. Auf die Unwägbarkeiten der weiteren Entwicklung wurde im Ri-
sikoszenario hingewiesen. 

Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich 2012 
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2012 sind die allgemeinen Deckungsmittel je Einwohner deutlich unterdurchschnittlich. Die 
Stadt Porta Westfalica muss die Ertragssituation nachhaltig verbessern, um die Haushaltssanie-
rung nicht zu gefährden.  

Aufwendungen 

Die GPA NRW analysiert die Aufwandsarten und geht auf wesentliche Besonderheiten ein. 

Aufwendungen in Tausend Euro (IST) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwendungen 12.750  12.180  12.637  12.836  12.636  13.085  

Versorgungsaufwendungen 455  1.959  1.707  1.893  1.277  1.942  

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

5.780  5.692  7.020  7.845  5.799  6.552  

Bilanzielle Abschreibungen 2.921  3.004  8.278  3.388  4.252  2.838  

Transferaufwendungen 36.126  37.948  40.400  39.778  38.483  38.677  

Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen 

2.472  15.561  2.364  2.500  2.525  3.163  

Ordentliche Aufwendungen 60.505  76.344  72.406  68.240  64.973  66.256  

Zinsen und sonstige Finanz-
aufwendungen 

2.213  1.749  1.447  1.832  1.801  1.947  

Im Eckjahresvergleich steigen die ordentlichen Aufwendungen um 5,8 Mio. Euro an. Sie fallen 
damit 2013 um 9,5 Prozent höher aus, als sechs Jahre zuvor. Absolut haben daran die Trans-
fer- sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen den größten Anteil. Zusammen steigen 
diese um rund 4,4 Mio. Euro an.  

Die Entwicklung der Aufwendungen erfolgt dabei nicht stetig. Von Jahr zu Jahr sind starke 
Schwankungen zu verzeichnen. Dies liegt an einigen Sondereffekten. So wurden 2010 und 
2011 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes 2 abgearbeitet. Dies hatte 
deutlich höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Folge. Mehrfach musste auf 
Wertverluste bei den Finanzanlagen reagiert werden. Dies führte 2009 zu sonstigen ordentli-
chen Aufwendungen von 11,9 Mio. Euro. 2010 erfolgte aus diesem Grund eine Abschreibung 
auf Finanzanlagen von 5,2 Mio. Euro. Eine weitere außerplanmäßige Abschreibung von 1,3 
Mio. Euro musste 2012 vorgenommen werden. Die Umgliederung von Grundstücken aus dem 
Anlage- in das Umlaufvermögen und die anschließende Bewertung nach dem Niederstwertprin-
zip machten diese erforderlich. Schließlich kommen 2013 rund 1,2 Mio. Euro Wertberichtigun-
gen auf Forderungen zum Tragen. Diese führen zu deutlich gestiegenen sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen. 

Die Rückführung des Badezentrums 2014 und des Wirtschaftsbetriebs in 2016 wird zu einer 
deutlichen Steigerung der Aufwendungen führen.  
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Bilanzielle Abschreibungen 

Die Abschreibungen sind ein wesentlicher Aufwandsposten in der Ergebnisrechnung. Die 
Kennzahl „Abschreibungsintensität“ zeigt an, in welchem Umfang die Abnutzung des Anlage-
vermögens den Kommunalhaushalt belastet. 

Den Abschreibungen stehen im Regelfall erhebliche Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-
ten gegenüber. Die Kennzahl „Drittfinanzierungsquote“ weist das prozentuale Verhältnis von 
Erträgen aus Sonderposten zu den Abschreibungen aus. 

Ergebnisbelastung durch Abschreibungen in Tausend Euro (IST) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Ordentliche Aufwendungen 76.344  72.406  68.240  64.973  66.256  

Abschreibungen auf Anlage-
vermögen 

14.860  8.278  2.843  2.981  2.838  

Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten 

1.903  2.053  2.157  1.772  1.576  

Netto-Ergebnisbelastung 12.957  6.225  686  1.209  1.262  

Kennzahlen in Prozent 

Abschreibungsintensität 19,5  11,4  4,2  4,6  4,3  

Drittfinanzierungsquote 12,8  24,8  75,9  59,4  55,5  

Die Abschreibungsintensität wird 2009 und 2010 durch die Wertveränderungen bei den Finanz-
anlagen beeinflusst. Ab 2011 liegt die Kennzahl deutlich unter dem Mittelwert der Vergleichs-
kommunen. Dies liegt vor Allem daran, dass wesentliche Vermögensteile nicht im Kernhaushalt 
geführt werden. Das Straßen- und das Abwasservermögen sind dem Wirtschaftsbetrieb zuge-
ordnet. Nach der Rückführung dieses Sondervermögens in den Stadthaushalt wird sich die 
Abschreibungsintensität verschlechtern. 

Die Drittfinanzierungsquote wird in Bezug zur Abschreibungsintensität ermittelt. Die außerge-
wöhnlichen Abschreibungen in 2009 und 2010 haben daher entsprechende Auswirkungen auf 
diese Kennzahl. 2011 kann Porta Westfalica von relativ hohen Erträgen aus der Auflösung von 
Sonderposten für den Gebührenausgleich profitieren. In den beiden Folgejahren werden mehr 
als die Hälfte der Abschreibungen durch die Auflösung von Sonderposten gegenfinanziert. Im 
Saldo wird der Haushalt der Stadt deutlich geringer durch die verbleibenden Abschreibungen 
belastet als dies bei den meisten anderen Vergleichskommunen der Fall ist. 
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 
t 0 23 23/14 80-0 
f 0 23 23/14 80-333 
e info@gpa.nrw.de 
i www.gpa.nrw.de 
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ÜBERÖRTLICHE 
PRÜFUNG 
Personalwirtschaft und 
Demografie der Stadt Porta 
Westfalica im Jahr 2015 
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� Personalwirtschaft und Demografie 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Im Handlungsfeld Personalwirtschaft und Demografie prüft die GPA NRW, ob sich die Kommu-
nen aus personalwirtschaftlicher Sicht ausreichend mit den demografischen Folgen beschäfti-
gen. Fraglich ist beispielsweise, ob bereits eine systematische Strategie vorhanden ist, dieses 
Thema zu bewältigen. Hierzu wertet die GPA NRW ein standardisiertes Interview zu den we-
sentlichen demografischen Handlungsfeldern des Personalmanagements aus. 

Demografische Handlungsfelder 

Personalwirtschaftliches Handeln wirkt im Hinblick auf die demografische Entwicklung in zwei 
Richtungen: 

• nach außen durch Aufgabenanalyse, Aufgabenkritik und Aufgabenorganisation sowie 

• nach innen durch Analyse der Verwaltungsorganisation und personalwirtschaftlicher As-
pekte. 

In der öffentlichen Verwaltung scheidet vermehrt Personal altersbedingt aus, Nachwuchskräfte 
sind schwieriger zu gewinnen. Außerdem muss das kommunale Leistungsangebot an künftige 
Bevölkerungsentwicklungen und -strukturen angepasst werden. Aufgaben ändern sich, entfallen 
oder kommen hinzu. Deshalb ist eine strukturierte Aufgabenanalyse und Aufgabenplanung not-
wendig. Auf dieser Basis sollten die Kommunen anschließend organisatorische und personal-
wirtschaftliche Prozesse einleiten.  

Aus Sicht der GPA NRW ergeben sich für die Stadt Porta Westfalica folgende Optimierungs- 
bzw. Handlungsmöglichkeiten: 

Verwaltungsorganisation optimieren 

Demografische und soziokulturelle Entwicklungen verändern das Aufgaben-Portfolio der Kom-
munalverwaltungen. Diese Veränderungen und absehbare Personalfluktuationen bieten die 
Chance, ablauf- und aufbauorganisatorische Prozesse regelmäßig anzupassen. Die Kommu-
nen sind aufgefordert, diese Prozesse zu untersuchen und zu optimieren. Ziel sollte sein, die 
Aufgaben möglichst wirtschaftlich zu erledigen. Dazu ist die Effizienz weiter zu steigern. Dies 
setzt eine schlanke Verwaltung voraus. 

Aus Sicht der GPA NRW sollte die Verwaltung einer mittleren kreisangehörigen Kommune in 
der Gliederungsbreite in maximal drei übergeordnete Funktionsbereiche unterteilt sein. In der 
Gliederungstiefe sollten maximal drei Leitungsebenen bestehen. Diese Einschätzung deckt sich 
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mit den grundsätzlichen Empfehlungen der KGSt zum Organisationsmodell für Kommunen der 
gleichen Größenklasse1. 

Die Verwaltungsorganisation betrachtete die GPA NRW bereits in den beiden vorangegange-
nen Prüfungen und empfahl partielle Änderungen: 

• zentrale Steuerungsunterstützung einführen 

Aktuelle Entwicklung: 

Die Stabsstelle Controlling beim Bürgermeister wurde zwischenzeitlich eingerichtet und 
besetzt. 

• Leitungsstellen reduzieren  

Aktuelle Entwicklung: 

Neuordnung des Verwaltungsvorstandes durch Besetzung der Stelle des Kämmerers 
durch verwaltungsinterne Umsetzung (der Kämmerer nimmt seit 03/2015 in Doppelfunk-
tion auch die die Leitung des Sachgebietes Kämmerei und Steuern war, im Gegenzug 
wurden aber im Zusammenhang mit der Rückführung des Wirtschaftsbetriebes in die 
Kernverwaltung unterhalb der Sachgebiets-Ebene zwei Abteilungen eingerichtet - eine 
Abteilungsleiter-Stelle ist besetzt mit der bisherigen Leiterin der kaufmännischen Abtei-
lung des Wirtschaftsbetriebes, die andere Abteilungsleiter-Stelle wird extern besetzt) 

Neuordnung der Leitungsebene nach Rückführung des Wirtschaftsbetriebes in die Kern-
verwaltung zum 01. Januar 2016 (Reduzierung der Leitungsebene nach dem von der 
GPA NRW vorgeschlagenen Organisationsmodell) 

• Fachbereiche nach internen und externen Produkten trennen  

Aktuelle Entwicklung: 

Empfehlung wurde nicht aufgegriffen 

Mit den Veränderungen werden zum Teil Einsparpotenziale umgesetzt. Diese sind Gegenstand 
der HSP-Maßnahme „Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes“. 

Nach Amtsantritt des aktuellen Bürgermeisters wurde ein vierter Fachbereich geschaffen, dem 
der Bürgermeister selbst vorsteht. Zugeordnet sind die Sachgebiete Innere Verwaltung, Rech-
nungsprüfungsamt und Feuer- und Rettungswache. 

Neben einer schlanken statischen Organisationsstruktur gewinnen flexible Formen der Arbeits-
organisation an Bedeutung. Auf diese Weise können die Kommunen schnell und zielgerichtet 
auf sich ändernde Aufgabenstellungen reagieren. Die Stadt Porta Westfalica arbeitet zu be-
stimmten Themen bereits mit flexiblen Organisationsmodellen wie Projektgruppen. So wurden 
beispielsweise für folgende Aufgaben Projektgruppen gebildet: 

 

1 KGSt-Bericht Nr. 1/2012 – Organisationsmodell für Kommunen der Größenklassen 5&6 (Teil 1) 
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• Rückführung des Wirtschaftsbetriebes in die Kernverwaltung 

• Bürgerhaushalt 

• Internetauftritt 

� Feststellung 

Die Organisationstruktur der Stadt Porta Westfalica wird durch Projektgruppen ergänzt. 

Altersstruktur analysieren und Fluktuation ermitteln 

Altersstrukturanalysen sowie darauf aufsetzende Fluktuationsprognosen sind unerlässliche 
Basis-Instrumentarien für ein funktionierendes Personalmanagement, insbesondere für eine 
fundierte Personalplanung. Sie haben bei Verwaltungen eine erhebliche Bedeutung, weil hier 
der Produktionsfaktor Arbeit eine wesentliche Rolle spielt. 

Die Stadt Porta Westfalica hat mit externer Begleitung durch die GPA NRW im Rahmen der 
Stärkungspaktberatung 2012 ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt. Die Umsetzung ist 
eine Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes 2012, mit der die Personalaufwendungen 
reduziert werden sollen. Vorgesehen ist der Abbau von rund 30 Vollzeit-Stellen bis 2016 und 
weiterer rund 20 Vollzeit-Stellen bis 2021. Für die Erstellung des Personalentwicklungskonzep-
tes analysierte die Stadt Porta Westfalica die Altersstruktur differenziert und erstellte Fluktuati-
onsprognosen. Die Daten schreibt sie jährlich fort. Die benötigten Grunddaten über jeden ein-
zelnen Mitarbeiter sind dezidiert in der Personalsoftware hinterlegt und auswertbar. Die Fluktua-
tionsprognosen münden in eine detaillierte Personalbedarfsplanung. Dabei berücksichtigt die 
Stadt Porta Westfalica die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze. Die Möglichkeit des 
frühzeitigen Ausscheidens vor Erreichen der Regelaltersgrenze ist in der Fluktuationsanalyse 
nicht dargestellt. Es ist allerdings anzunehmen, dass viele Mitarbeiter vorher ausscheiden wol-
len, weil besonders langjährig Versicherte je nach Geburtsjahr bereits ab einem Alter von 63 
Jahren eine abschlagsfreie Rente in Anspruch nehmen können. 

Die Stadt Porta Westfalica fragt ihre Mitarbeiter ab dem 60. Lebensjahr auf freiwilliger Basis zu 
einem etwaigen früheren Ausscheiden.  

Wegen der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen verstärkt eintretenden 
Fluktuation intensivierte die Stadt die Ausbildung. Die Möglichkeit des vorzeitigen Ausschei-
dens, auch aus anderen gewichtigen Gründen, berücksichtigt die Stadt Porta Westfalica auf der 
Grundlage von Erfahrungswerten pauschal. Eine Fluktuationsrate wird nicht ermittelt.  

� Feststellung 

Die Stadt Porta Westfalica erfasst die Problematik der steigenden Fluktuation systematisch 
und steuert rechtzeitig entgegen, sofern die frei werdende Stelle nach dem Personalentwick-
lungskonzept wiederzubesetzen ist. 

Die GPA NRW hat anhand der Personalliste zum Stichtag 30. Juni 2013 das Durchschnittsalter 
der Beschäftigten der Stadt Porta Westfalica errechnet. Dieses beträgt 46,9 Jahre. Es liegt da-
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mit über dem des gesamten Personals des öffentlichen Dienstes im kommunalen Bereich von 
45,5 Jahren2. 

Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Porta Westfalica 

 

Nicht berücksichtigt wurden Auszubildende, geringfügig Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit 

44 Prozent der städtischen Beschäftigten ist 50 Jahre und älter. Da die Stadt Porta Westfalica 
selbst Altersstrukturanalysen und Fluktuationsprognosen erstellt, verzichtet die GPA NRW auf 
weitere Analysen. 

Im Ergebnis muss die Stadt Porta Westfalica Ihre Aufgaben mit einer vergleichsweise älteren 
Belegschaft erfüllen. Maßnahmen wie Beschäftigungsfähigkeit stärken und Gesundheit und 
Motivation fördern, gewinnen somit an Bedeutung.  

� Empfehlung 

Die Stadt Porta Westfalica sollte das betriebliche Gesundheits-Management und altersge-
rechte Angebote gezielt ausbauen. Als Grundlage für die Maßnahmenentwicklung können 
z.B. die Ursachen für Fehltage analysiert werden. Ein betriebliches Eingliederungsmanage-
ment (BEM) im Sinne des § 84 Abs. 2 SGB IX mit einer entsprechenden Dienstvereinbarung 
sollte eingeführt werden. 

 

2 vgl. Fachbericht „Personal des öffentlichen Dienstes 2013“ des Statistischen Bundesamtes 
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Der Ausbau des Gesundheits-Managements ist der zwischenzeitlich besetzten Stelle in der 
Organisation überragen worden. Es ist beabsichtigt, die Empfehlung ab 2016 umzusetzen. 

Wissen bewahren und verteilen 

Durch die zu erwartende ansteigende altersbedingte Fluktuation wird zunehmend Erfahrungs-
wissen (Berufs- und Lebenserfahrung) die Stadt Porta Westfalica verlassen. Das aus dem Er-
fahrungswissen resultierende Wissen ist für jede Verwaltungsorganisation von großer Bedeu-
tung. Dies gilt umso mehr, als viele der ausscheidenden Mitarbeiter über Schlüsselwissen ver-
fügen, das nur ihnen alleine zur Verfügung steht.  

Wissensmanagement ist umfänglich zu betrachten und umfasst nicht nur das Personalma-
nagement, sondern das Organisations- und Informationsmanagement. Bei der Stadt Porta 
Westfalica gibt es kein strukturiertes Verfahren zur Bewahrung des Wissens von Wissensträ-
gern. Mit dem Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems wurde noch nicht begonnen. In 
einigen Teilbereichen der Verwaltung wird aber bereits durch eigene Dokumentation das vor-
handene Wissen gesichert. Es handelt sich allerdings um Insellösungen. 

� Empfehlung 

Die GPA NRW empfiehlt der Stadt Porta Westfalica zur Sicherung des vorhandenen Wis-
sens, Elemente des Wissensmanagements zumindest für Spezialwissen aufzubauen. 

Elemente des Wissensmanagements können sein: 

• Strukturiertes Verfahren in Form von systematischer Erfassung und Dokumentation des 
Wissens aller Wissensträger vorsehen 

• Wissen systematisch in Handbüchern, Checklisten oder Verfahrensdokumentationen 
festhalten 

• Übergabe- bzw. Vertretungsregelungen (z.B. entsprechende Akten/Checklisten etc.) 

Idealerweise werden die Elemente des Wissensmanagements durch ein Dokumentenmanage-
mentsystem unterstützt. 

Interkommunale Zusammenarbeit 

Dem Thema „Interkommunale Zusammenarbeit“ wird gerade im Zusammenhang mit den Aus-
wirkungen des demografischen Wandels eine immer höhere Bedeutung zukommen. Unabhän-
gig von den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen geht die GPA NRW davon aus, dass 
Formen der interkommunalen Zusammenarbeit ein Schlüsselelement der Effizienzsteigerung 
sind. Außerdem wird es der Stadt Porta Westfalica ebenso wie vielen anderen Kommunen ver-
mutlich nicht gelingen, zukünftig jede frei werdende Stelle mit geeignetem Personal nach zu 
besetzen. 

Die Stadt Porta Westfalica arbeitet bereits interkommunal mit anderen Kommunen zusammen 
(siehe auch Vorbericht). Zu nennen sind hier beispielhaft: 

• Gemeinsame Büchereileitung mit der Stadt Bad Oeynhausen 
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• Tourismusverband westliches Weserbergland 

• Personalabrechnung mit dem Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft 
West (KAAW) Ibbenbüren 

• Beihilfe, Kindergeld und Versorgung mit der Kommunalen Versorgungskassen Westfa-
len-Lippe (kvw) Münster 

• Beteiligung an kreisweiten Ausschreibungen durch den Kreis Minden-Lübbecke 

Geplant ist zudem eine Zusammenarbeit der Feuerwehren mit der Stadt Bückeburg.  Der Beitritt 
der Stadt zur zentralen Submissionsstelle beim Kreis Minden-Lübbecke per öffentlich-
rechtlicher Vereinbarung ist vom Rat beschlossen. Die Vereinbarung wird voraussichtlich nach 
Genehmigung durch die Bezirksregierung Mitte des Jahres 2016 in Kraft treten. 

� Feststellung 

Die GPA NRW erkennt an, dass die Stadt Porta Westfalica bereits interkommunal mit ande-
ren Kommunen zusammenarbeitet und beabsichtigt die Zusammenarbeit auszuweiten. 

In der kommunalen Praxis sind weitere gute Modelle interkommunaler Zusammenarbeit ent-
standen, die sich künftig noch weiter entwickeln werden. Zu nennen sind hier beispielsweise:  

• Vertretungsregelungen im Personenstandswesen 

• gemeinsamer Standesamtsbezirk  

• gemeinsame Rentenstellen mit gemeinsamen Rentensprechtagen 

• öffentlich-rechtliche Vereinbarungen im Archivwesen 

• Rufbereitschaft im Ordnungsdienst sowie für den Vollstreckungsdienst 

• Kooperation im Beschaffungswesen 
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 
t 0 23 23/14 80-0 
f 0 23 23/14 80-333 
e info@gpa.nrw.de 
i www.gpa.nrw.de 
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ÜBERÖRTLICHE 
PRÜFUNG 
Sicherheit und Ordnung der 
Stadt Porta Westfalica im 
Jahr 2015 
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� Sicherheit und Ordnung 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Die GPA NRW prüft innerhalb des Produktbereiches Sicherheit und Ordnung folgende Hand-
lungsfelder:  

• Einwohnermeldeaufgaben,  

• Personenstandswesen und 

• Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten. 

Ziel der GPA NRW ist es, auf Steuerungs- und Optimierungspotenziale hinzuweisen. Die  
Analyse der leistungsbezogenen Kennzahlen dient als Orientierung im Hinblick auf eine ange-
messene Stellenausstattung. Auf der Basis von Benchmarks ermittelt die GPA NRW Potenziale. 
Der interkommunale Vergleich und die Potenzialausweisung helfen den Kommunen, Prioritäten 
für mögliche Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu setzen. 

Dafür vergleicht und analysiert die GPA NRW den jeweiligen Personaleinsatz und die erbrach-
ten Leistungsmengen. Strukturierte Interviews unterstützen die Analyse. In jedem Handlungs-
feld erfolgt erst der interkommunale Vergleich der Kennzahl Personalaufwendungen je Fall. 
Danach vergleichen Leistungskennzahlen den Stelleneinsatz in der Sachbearbeitung. Weitere 
Kennzahlen wie der Deckungsgrad der Personalaufwendungen und Fallintensitäten können die 
Prüfung ergänzen. Für die Ermittlung der Personalaufwendungen legt die GPA NRW Durch-
schnittswerte1 zugrunde. Die Fallzahlen werden gewichtet, um den unterschiedlichen Bearbei-
tungszeiten Rechnung zu tragen. Die Berechnung für die Gewichtung ist in den Tabellen am 
Ende des Teilberichts dargestellt. 

Die Aufgaben der mittleren kreisangehörigen Kommunen in den betrachteten Handlungsfeldern 
sind grundsätzlich identisch. Die GPA NRW definiert die untersuchten Aufgaben, so dass die 
Vergleichskommunen ihr Personal, die Fallzahlen und ihre Erträge unabhängig von der beste-
henden Organisationsstruktur zuordnen können. Das Personal wird dabei entsprechend der 
GPA-Definitionen getrennt nach Sachbearbeitung und Overhead erfasst. So konzentriert sich 
der Leistungsvergleich auf die Sachbearbeitung und wird nicht durch Overheadtätigkeiten ver-
fälscht. 

Der Personaleinsatz kann auch durch Besonderheiten der Kommune wie spezielle Ansprüche 
und individuelle Standards geprägt sein. Organisationsbetrachtungen oder Überprüfungen der 
Stellenausstattung sollen diese bestehenden Standards kritisch analysieren. Deshalb bereinigt 
die GPA NRW den Stellenvergleich nicht um solche Besonderheiten. Sofern die höhere Perso-
nalausstattung das Ergebnis höherer Standards ist, müssten daher zunächst diese Rahmenbe-
dingungen angepasst werden, um den Personaleinsatz optimieren zu können. Daher ist eine 

 

1 KGST-Bericht M 1/2012 Kosten eines Arbeitsplatzes 2012/2013 bei Kennzahlen aus dem Vergleichsjahr 2012. Für Kennzahlen im 
Vergleichsjahr 2013 nach KGSt-Bericht M3/2013 Kosten eines Arbeitsplatzes 2013/2014 und für Kennzahlen aus dem Jahr 2014 der 
KGSt-Bericht M19/2014 Kosten eines Arbeitsplatzes 2014/2015 
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weitere Untersuchung der individuellen Potenziale sinnvoll, z. B. durch eine aufgabenkritische 
Betrachtung und eine analytische Stellenbemessung. 

Die drei betrachteten Aufgabenbereiche Einwohnermeldeaufgaben, Personenstandswesen und 
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten sind in Porta Westfalica dem Sachgebiet 32 (Si-
cherheit und Ordnung) zugeordnet. Soweit die GPA NRW diese Aufgabenbereiche bereits in 
der von September 2010 bis März 2011 durchgeführten Organisationsuntersuchung im Ord-
nungsamt betrachtet hat, setzt die Prüfung auf die dabei gewonnenen Erkenntnisse auf. Zudem 
werden die Erfahrungen der GPA NRW aus der Stärkungspaktberatung berücksichtigt. 

Einwohnermeldeaufgaben 

Die Einwohnermeldeaufgaben bearbeitet die Stadt Porta Westfalica im Bürgerbüro. Dieses 
befindet sich im Rathaus. Nebenstellen existieren nicht. Die Aufgaben des Bürgerbüros wurden 
nach der Organisationsuntersuchung der GPA NRW reduziert. Aufgaben ohne direkten Bürger-
bezug wurden auf die originär zuständigen Organisationseinheiten verlagert. Dadurch wurde 
eine effiziente, an den Kundenströmen orientierte Personalbemessung im Bürgerbüro ermög-
licht. Neben den melderechtlichen Angelegenheiten gehören seither noch folgende Dienstleis-
tungen zum Aufgabenbereich des Bürgerbüros:  

• Schwerbehindertenangelegenheiten 

• Fundsachen 

• An- und Abmeldung von Hunden 

• Fischereischeine 

• Entgegennahme von Anträgen zum Wechsel des Abfallbehälters 

• Ausgabe gelbe Säcke 

• Verkauf von Windelsäcken 

• Vermietung von Fahrradboxen 

Bei den nachstehenden Betrachtungen wurden lediglich die Stellenanteile für die durch die GPA 
NRW definierten „Einwohnermeldeaufgaben im engeren Sinne“ berücksichtigt. Der Arbeitszeit-
anteil dieser Aufgaben beträgt 70 Prozent. 

Die Einwohnermeldeaufgaben erledigte die Stadt Porta Westfalica im Jahr 2013 mit 3,85 Voll-
zeit-Stellen in der Sachbearbeitung. Zusätzlich bildeten 0,42 Vollzeit-Stellen den Overhead. Die 
Bezugsgröße für die fallbezogenen Kennzahlen sind 7.027 gewichtete Fälle. 

Personalaufwendungen je Fall Einwohnermeldeaufgaben in Euro 2013 

Porta  

Westfalica 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

29,74 16,46 45,58 27,70 24,38 27,60 31,24 58 
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Die Personalaufwendungen je Fall werden beeinflusst von den Personalaufwendungen je Voll-
zeit-Stelle und von der Zahl der bearbeiteten Fälle je Vollzeit-Stelle.  

Bei den KGSt-Personalaufwendungen je Vollzeit-Stelle positioniert sich die Stadt Porta West-
falica mit 48.943 Euro unter dem Mittelwert von 50.690 Euro. Der Overhead der Einwohnermel-
deaufgaben wird bei den Personalaufwendungen mitberücksichtigt. Der Overheadanteil der 
Stadt Porta Westfalica liegt im Jahr 2013 bei 9,8 Prozent und damit über dem Mittelwert von 5,5 
Prozent. Er belastet somit die gleichwohl unterdurchschnittlichen Personalaufwendungen je 
Vollzeit-Stelle. Die unterdurchschnittlichen Personalaufwendungen je Vollzeit-Stelle sind dem-
nach auf das Besoldungs- und Entgeltniveau im Bürgerbüro zurückzuführen. Dies steht im Zu-
sammenhang mit den zu erledigenden Tätigkeiten. Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich die 
Personalaufwendungen je Vollzeit-Stelle positiv auf die Personalaufwendungen je Fall im Jahr 
2013 auswirken. Die überdurchschnittlichen Personalaufwendungen je Fall sind somit aus-
schließlich auf die Zahl der bearbeiteten Fälle je Vollzeit-Stellen zurückzuführen. Dies veran-
schaulicht die nachfolgende Leistungskennzahl. 

Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben 2013 

 

Porta Westfalica 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte 

1.825 1.689 1.958 2.219 59 

Die Stadt Porta Westfalica setzt im Verhältnis zu den Fallzahlen mehr Personal ein als die Ver-
gleichskommunen im Durchschnitt. Dies wirkt sich im Vergleich negativ auf die Personalauf-
wendungen je Fall aus. 

Der Personalbedarf hängt von den zu bearbeitenden Fällen ab. Bei Erreichen des Benchmarks 
von 2.600 gewichteten Fällen je Vollzeit-Stelle besteht für 7.027 gewichtete Fälle in 2013 ein 
rechnerischer Personalbedarf von 2,70 Vollzeit-Stellen. Dem stehen 3,85 tatsächlich vorhande-
ne Sachbearbeiter-Stellen gegenüber. 

� Feststellung 

Bezogen auf den Benchmark ergibt sich für das Vergleichsjahr 2013 ein rechnerisches Stel-
lenpotenzial von 1,15 Stellen bei den Einwohnermeldeaufgaben der Stadt Porta Westfalica. 
Das sind fast 30 Prozent der vorhandenen Sachbearbeiter-Stellen. 

Die überdurchschnittlichen Werte beim Personaleinsatz und beim Overheadanteil haben einen 
niedrigen Personalaufwanddeckungsgrad zur Folge. Die Stadt Porta Westfalica gehört daher zu 
dem Viertel der Kommunen mit dem niedrigsten Personalaufwandsdeckungsgrad. 



�  Stadt Porta Westfalica  �  Sicherheit und Ordnung  �  11579 

Seite 6 von 17 

Zu beachten ist, dass die Fallzahlen bei den Einwohnermeldeaufgaben schwanken. Dies betrifft 
insbesondere die Ausweisdokumente und zeigt sich auch in Porta Westfalica. Dort haben sich 
die Fallzahlen seit 2011 wie folgt entwickelt: 

Fallzahlentwicklung 

Fallzahlen 2011 2012 2013 2014 

An-, Um- und Abmeldungen (Meldewesen) 5.203  4.998  5.272  5.840  

Anträge auf Ausstellung von  Ausweisdokumenten  2.603  4.331  4.391  4.672  

gewichtete Fälle gemäß GPA-Definition* 7.806  9.329  9.663  10.512  

* Zur Gewichtung der Fälle siehe Anlage zu diesem Berichtsteil. 

Die Einführung des neuen Personalausweises in 2011 führte dazu, dass viele Bürger 2010 
noch einen Personalausweis der „alten Art“ beantragten. Die Zahl der Personalausweisanträge 
war 2010 mit 5.272 auch deshalb einmalig hoch. 2011 wurden in der Folge nur halb so viele 
Personalausweise beantragt. Seit 2012 steigen die Antragszahlen wieder. Die schwankenden 
Fallzahlen wirken sich massiv auf den Personalbedarf aus. 

2014 stiegen die Fallzahlen nochmal deutlich. Gleichzeitig setzte die Stadt Porta Westfalica in 
dem Jahr tatsächlich mehr Personal ein. Grund sind Langzeiterkrankungen, Vertretungsrege-
lungen und Personalwechsel mit entsprechenden Einarbeitungszeiten. Die Zahl der Sachbear-
beiter-Stellen erhöhte sich um 0,28 auf 4,13. Die Zahl der gewichteten Fälle je Vollzeit-Stelle 
stieg deshalb trotz deutlich höherer Fallzahlen insgesamt nur unwesentlich von 1.825 auf 1.838. 
Das Stellenpotenzial liegt mit 1,21 Vollzeit-Stellen sogar etwas höher. In den Jahren 2011 und 
2012 lag das Stellenpotenzial noch darüber. Selbst bei den hohen Fallzahlen 2010 ergibt sich 
gemessen am Personalbestand 2014 ein Stellenpotenzial von rund einer halben Vollzeit-Stelle. 

� Feststellung 

Der Personalbestand bei den Einwohnermeldeaufgaben ergibt im gesamten Betrachtungs-
zeitraum ein rechnerisches Stellenpotenzial.  

Der von der GPA NRW in dieser Prüfung vorgenommene empirische Stellenvergleich ersetzt 
keine analytische Stellenbemessung. Diese liefert ein exakteres Ergebnis, da sie auf die örtli-
chen Gegebenheiten abgestimmt ist und den individuellen Bedarf wiederspiegelt. Die von Sep-
tember 2010 bis April 2011 durchgeführte Organisationsuntersuchung beinhaltete eine analyti-
sche Stellenbemessung. Dabei wurden sämtliche Aufgaben einbezogen. Im Ergebnis wurde 
eine Stellenreduzierung vorgeschlagen. Die Stadt Porta Westfalica setzte diese um. 

Bei der analytischen Stellenbemessung hat die GPA NRW mittlere Bearbeitungszeiten (mBz) 
ermittelt. Wir haben die Werte aufgegriffen und zu den in dieser Prüfung betrachteten Fallzah-
len der Jahre 2012 bis 2014 in Bezug gesetzt. Über die so ermittelten Jahresarbeitsminuten 
(JAM) ist festzustellen, wie sich die Zahl der benötigten Vollzeit-Stellen nach der Methode der 
analytischen Stellenbemessung für die klassischen Tätigkeiten des Einwohnermeldewesens 
(An-, Um-, Abmeldungen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen) entwickelt 
hat.  
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Berechnung des Personalbedarfs für die klassischen Tätigkeiten des Einwohnermeldewesens 
nach mittleren Bearbeitungszeiten (mBz)  

Tätigkeit mBz 
Fälle 

2010 

Fälle 

2012 

Fälle 

2013 

Fälle 

2014 

JAM 

2010 

JAM 

2012 

JAM 

2013 

JAM 

2014 

An-, Um-, Abmeldun-
gen 

10 4.880 4.998 5.272 5.840 48.800 49.980 52.720 58.400 

Personalausweise 30 5.272 2.876 2.845 2.960 158.160 86.280 85.350 88.800 

Reisepässe 30 1.050 770 913 997 31.500 23.100 27.390 29.910 

Vorläufige Personal-
ausweise 

15 359 285 312 341 5.385 4.275 4.680 5.115 

Vorläufige Reisepäs-
se 

15 36 19 11 20 540 285 165 300 

Kinderausweise 15 351 381 310 354 5.265 5.715 4.650 5.310 

Summe JAM 
     

249.650 169.635 174.955 187.835 

JAM je Mitarbeiter 
     

96.500 96.500 96.500 96.500 

Zahl der benötigten 

Vollzeit-Stellen      
2,59 1,76 1,81 1,95 

Differenz 
      

-0,83 -0,77 -0,64 

� Feststellung 

Bei Fortschreibung der analytischen Stellenbemessung ergibt sich für die klassischen Tätig-
keiten des Einwohnermeldewesens 2012 bis 2014 ein deutlich geringerer Stellenbedarf als 
für das Jahr 2010 ermittelt. Dies bestätigt zumindest in der Tendenz das oben ausgewiesene 
rechnerische Stellenpotenzial. 

Zu beachten ist, dass die berücksichtigte mittlere Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Per-
sonalausweisen und Reisepässen mit 30 Minuten aus heutiger Sicht hoch erscheint. Im Durch-
schnitt benötigen die Vergleichskommunen hierfür nach eigenen Angaben rund 16 Minuten. In 
der KGSt-Prozessbeschreibung2 ist die Gesamtbearbeitungszeit mit 14 Minuten angegeben. 
Um diesen Leistungswert zu erreichen, müssen die Arbeitsablaufprozesse optimal strukturiert 
und technikunterstützt organisiert sein. Die Sachbearbeiter müssen zudem voll leistungsfähig 
sein. Bei Berücksichtigung einer mittleren Bearbeitungszeit von 15 Minuten für die Ausstellung 
von Personalausweisen und Reisepässen steigt die Differenz bei der Zahl der benötigten Stel-
len in 2014 gegenüber 2010 von -0,64 auf -1,26.  

Die Stadt Porta Westfalica sieht folgende örtliche Besonderheiten, welche die mittlere Bearbei-
tungszeit für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen erhöhen: 

• Räumliche Situation des Bürgerbüros (Wege im Großraumbüro) 

• Aufwendige Klärung der Staatsangehörigkeit für eine große Zahl an Spätaussiedlern 

Darüber hinaus erwartet die Stadt Porta Westfalica einen höheren Personalaufwand durch 
rechtliche Änderungen im Bundesmeldegesetz zum 01. November 2015. Eine zusätzliche Be-

 

2 Prozessbeschreibung „elektronischen Personalausweis ausstellen_1401_LOK_Stadt Halle (Saale)_1LK“ in der KGST-
Prozessdatenbank 
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lastung ergibt sich aus ihrer Sicht durch die Meldepflicht für die steigende Zahl von Flüchtlingen 
und Asylbewerbern. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in Porta Westfalica 
im September 2015 eine Notunterkunft des Kreises Minden-Lübbecke eingerichtet wurde.  

� Empfehlung 

Die Stadt Porta Westfalica sollte die Ergebnisse des analytischen Stellenbemessungsverfah-
rens für 2010 für das gesamte Bürgerbüro fortschreiben. Dabei sollte sie die mittleren Bear-
beitungszeiten überprüfen und anpassen. Außerdem sollte sie den aus ihrer Sicht zu erwar-
tenden höheren Personalaufwand ermitteln und in das analytische Stellenbemessungsver-
fahren einbeziehen. Das so ermittelte Stellen-Potenzial sollte sie umsetzten. 

In den Arbeitsablaufprozessen zeigen sich einige Faktoren, die sich auf die wirtschaftliche Auf-
gabenerfüllung auswirken. Häufig sind rechnerische Stellenpotenziale auch das Ergebnis höhe-
rer Standards. Die GPA NRW hat die Arbeitsablaufprozesse und die Standards weitgehend 
bereits in der Organisationsuntersuchung beleuchtet. In der Folge erhöhte die Stadt Porta 
Westfalica die wöchentliche Öffnungszeit von 26,5 Stunden auf durchschnittlich 33 Stunden. 
Sie liegen damit noch unter dem interkommunalen Mittelwert von 37 Wochenstunden. 

Bei der Anmeldung kann eine Effizienzsteigerung durch den vorausgefüllten Meldeschein er-
reicht werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine automatische Übernahme der Daten ins Sys-
tem. So wird Fehlern (Schreibweise etc.) beim Rückmeldeverfahren vorgebeugt. Dadurch redu-
zieren sich die zu bearbeitenden Konfliktfälle. Die Stadt Porta Westfalica setzt dieses Verfahren 
seit Oktober/November 2015 ein. 

Personenstandswesen 

Der Aufgabenbereich Personenstandswesen wird im Standesamt der Stadt Porta Westfalica 
wahrgenommen. Dieses befindet sich im Rathaus. Nebenstellen sind nicht eingerichtet. 

Die Aufgaben des Personenstandswesens erledigte die Stadt Porta Westfalica im Jahr 2013 mit 
einem Stellenanteil von 1,67 Vollzeit-Stellen in der Sachbearbeitung. Zusätzlich bildeten 0,15 
Vollzeit-Stellen den Overhead. Die Bezugsgröße für die fallbezogenen Kennzahlen sind 213 
gewichtete Fälle. 

Personalaufwendungen je Fall Personenstandswesen in Euro 2013 

Porta  

Westfalica 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

472 232 1.097 502 404 472 537 57 

Die KGSt-Personalaufwendungen je Vollzeit-Stelle liegen bei der Stadt Porta Westfalica bei 
55.196 Euro und damit deutlich unter dem Mittelwert von 60.333 Euro und auch unter dem ers-
ten Quartil von 57.988 Euro. Sie wirken sich positiv auf die Personalaufwendungen je Fall aus. 
Der Overheadanteil ist mit 8,2 Prozent hingegen überdurchschnittlich (Mittelwert = 6,9 Prozent). 
Die unterdurchschnittlichen Personalaufwendungen je Vollzeit-Stelle sind demnach auf das 
Besoldungs- und Entgeltniveau im Standesamt zurückzuführen. 
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Noch stärker als die Personalaufwendungen je Vollzeit-Stelle beeinflusst die Zahl der bearbeite-
ten Fälle je Vollzeit-Stelle die Personalaufwendungen je Fall. 

Fälle je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen 2013 

 

Porta Westfalica 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte 

127 118 138 157 57 

Bei Erreichen des Benchmarks von 160 gewichteten Fällen je Vollzeit-Stelle besteht für 213 
gewichtete Fälle in 2013 ein rechnerischer Personalbedarf von 1,33 Vollzeit-Stellen. Dem ste-
hen 1,67 tatsächlich vorhandene Sachbearbeiter-Stellen gegenüber.  

� Feststellung 

Bezogen auf den Benchmark ergibt sich für das Vergleichsjahr 2013 ein rechnerisches Stel-
lenpotenzial von 0,34 Stellen im Personenstandswesen der Stadt Porta Westfalica.  

Auch die Fallzahlen im Personenstandswesen sind Schwankungen ausgesetzt. Sowohl 2012 
als auch 2014 sind diese höher als 2013. Gleichzeitig war der Personaleinsatz im Standesamt 
2013 höher als im Jahr davor und im Jahr danach. Grund dafür sind Einarbeitungszeiten, die im 
Zuge eines Personalwechsels in 2013 und zeitweise noch in 2014 zusätzlich angefallen sind. 
2012 erreichte die Stadt Porta Westfalica mit 168 Fällen je Vollzeit-Stelle den Benchmark. Ein 
Potenzial bestand nicht. 2014 ergibt sich bei 225 gewichteten Fällen und 1,59 eingesetzten 
Sachbearbeiter-Stellen ein Leistungswert von 142 Fällen je Vollzeit-Stelle. Das Potenzial be-
trägt 0,18 Vollzeit-Stellen. Nach Beendigung der Einarbeitungszeit reduzierte die Stadt den 
Personaleinsatz im Standesamt geringfügig. Gemessen am aktuellen Personalbestand von 
1,54 Stellen in der Sachbearbeitung beträgt das Stellenpotenzial nur noch 0,13 Vollzeit-Stellen. 
Im Durchschnitt der Fallzahlen der letzten sechs Jahre ergibt sich gemessen am aktuellen Per-
sonalbestand 2014 ein Stellenpotenzial von 0,17 Vollzeit-Stellen. 

� Feststellung 

Das Stellenpotenzial zum Benchmark ist im Durchschnitt der Fallzahlen der letzten sechs 
Jahre mit 0,17 Vollzeit-Stellen um die Hälfte niedriger als im Vergleichsjahr 2013. Es betrifft 
etwas mehr als 10 Prozent der Sachbearbeiter-Stellen. 

Nach dem Ergebnis der Organisationsuntersuchung empfahl die GPA NRW, den Personalein-
satz im Standesamt von seinerzeit noch 1,95 Vollzeit-Stellen auf 1,5 Vollzeit-Stellen zu reduzie-
ren. Die Stadt Porta Westfalica realisierte dieses Potenzial fast vollständig. 
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� Empfehlung 

Die Stadt Porta Westfalica sollte die weitere Fallentwicklung im Personenstandswesen be-
obachten. Zusätzlich sollte der GPA-Leistungswert fortgeschrieben werden. 

Die Stadt Porta Westfalica weist eine unterdurchschnittliche Fallintensität (Fallzahlen je 10.000 
Einwohner) auf. Dies ist insbesondere auf unterdurchschnittliche Zahlen bei Geburten und 
Sterbefällen zurückzuführen. Der Grund: ein Krankenhaus gibt es in Porta Westfalica nicht. In 
dem 2009 eröffneten Geburtenhaus werden jährlich nur rund 30 Kinder geboren. Die Zahl der 
Trauungen je 10.000 Einwohner liegt ebenfalls unter dem Mittelwert. Dies ist ausschließlich 
darauf zurückzuführen, dass in den Vergleichskommunen mehr auswärtige Brautpaare heira-
ten. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl benötigt die Stadt Porta Westfalica aufgrund der unter-
durchschnittlichen Fallintensität rechnerisch vergleichsweise wenig Personal im Standesamt. 

Die Eheschließungen machen in Porta Westfalica mehr als drei Viertel der gewichteten Fallzah-
len aus. Sie sind somit der Schwerpunkt der Tätigkeit des Standesamtes. Trauungen werden 
durchgeführt im Trausaal des Standesamtes im historischen Rathaus, in der Mühlenstube der 
Holzhauser Mühle und seit 2010 im Bergwerk Kleinenbremen. Trauungen werden außerhalb 
der Öffnungszeiten jeden ersten Freitagnachmittag im Monat und an festgelegten Sonnaben-
den, in der Regel ebenfalls einmal im Monat, angeboten. Dafür werden neben den beiden 
Standesbeamten des Standesamtes zwei weitere Mitarbeiter eingesetzt. 

Die Höhe der Gebühren richtet sich in Porta Westfalica ausschließlich nach der Verwaltungsge-
bührenordnung NRW. Für Trauungen außerhalb des Standesamtes wird lediglich eine zusätzli-
che Verwaltungsgebühr von 25 Euro erhoben. Diese deckt den zusätzlichen Aufwand für Fahrt-
kosten sowie Fahrtzeiten und Wartezeiten nicht ab. Von der Möglichkeit, abweichend von der 
allgemeinen Gebührenordnung eigene Gebührensätze für einige Gebührentatbestände zu be-
schließen, hat die Stadt Porta Westfalica bislang keinen Gebrauch gemacht. Sie gehört auch 
deshalb zu dem Viertel der Kommunen mit dem geringsten Ertrag je Fall im Personenstands-
wesen. Dies und die unterdurchschnittliche Zahl der Fälle je Vollzeit-Stelle wirken sich mindernd 
auf den Personalaufwandsdeckungsgrad aus. Dieser stellt sich wie folgt dar: 

Personalaufwandsdeckungsgrad Personenstandswesen in Prozent 2013 

Porta  

Westfalica 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

23,12 11,19 61,61 29,01 23,66 28,65 33,33 54 

Der Ertrag je Fall und in der Folge der Personalaufwandsdeckungsgrad können durch höhere 
Gebühren verbessert werden. 

� Empfehlung 

Die Stadt Porta Westfalica sollte Mehraufwendungen für Ambiente-Trauungen unmittelbar 
den Brautpaaren in Rechnung stellen. Dafür sollte sie entsprechende Gebührentatbestände 
in ihre Verwaltungsgebührensatzung aufnehmen und regelmäßig den entstandenen Auf-
wand mit der Gebührenhöhe vergleichen. Bei nicht gedecktem Aufwand sollte die Gebühr 
erhöht werden. Dies verhindert, dass die Mehraufwendungen zu Lasten des allgemeinen 
Haushaltes gehen. Denkbar ist, auch für andere Gebühren im Personenstandswesen, bei-
spielsweise für die Erteilung einer Personenstandsurkunde, höhere Gebühren festzusetzen. 
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In der Stadt Porta Westfalica sind die Arbeiten zum Überführen der Testamentskartei (zentrales 
Register in Berlin) abgeschlossen. Die Testamentskartei wurde auch schon abgeholt. Dadurch 
tritt eine Arbeitsentlastung im Standesamt ein. Geringfügiger Aufwand entsteht ggf. noch für 
Rückfragen. 

� Feststellung 

Durch Abgabe des Testamentsregisters tritt eine Arbeitsentlastung ein, die ein Einsparpo-
tenzial nach sich zieht. 

Die Stadt Porta Westfalica hat das elektronische Personenstandsregister (ePR) nach § 3 PStG 
im Einsatz. Die Nacherfassung des Geburtenregisters ist abgeschlossen. Das Eheregister wird 
sowohl anlassbezogen als auch systematisch nacherfasst, wenn Freiräume bestehen. Mittelfris-
tig kann die Nacherfassung dazu führen, Prozesse zu optimieren. Mitarbeiter müssen die benö-
tigten Angaben nicht mehr aus den Registern holen, sondern können über die eingesetzte 
Software darauf zugreifen. In den bisher geprüften Kommunen gleicher Größenordnung stellt 
die GPA NRW fest, dass die anlassbezogene Nacherfassung der Normalfall ist. 

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 

Der Aufgabenbereich Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten wird in Porta Westfalica im 
Wesentlichen von zwei Mitarbeitern der Abteilung Sicherheit und Ordnung wahrgenommen. 
Diese vertreten sich gegenseitig. Ein weiterer Mitarbeiter ist für die Spielhallen zuständig. Bei 
den nachstehenden Betrachtungen wurden lediglich die Stellenanteile für die durch die GPA 
NRW definierten „Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten3“ berücksichtigt. Qualifiziert ge-
schätzte Stellenanteile für die Aufgaben in den Bereichen Märkte und Veranstaltungen sind 
somit nicht einbezogen. 

Die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten erledigte die Stadt Porta Westfalica im Jahr 
2013 mit 1,12 Vollzeit-Stellen in der Sachbearbeitung. Zusätzlich bildeten 0,05 Vollzeit-Stellen 
den Overhead. Die Bezugsgröße für die fallbezogenen Kennzahlen sind 836 gewichtete Fälle. 

Personalaufwendungen je Fall Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten in Euro 2013 

Porta  

Westfalica 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

76,31 37,74 108,83 68,32 52,02 66,88 81,59 56 

Die KGSt-Personalaufwendungen je Vollzeit-Stelle liegen bei der Stadt Porta Westfalica mit 
54.510 Euro unter dem Mittelwert von 59.705 Euro. Begünstigend wirkt sich ein unterdurch-
schnittlicher Overheadanteil aus.  

Neben den Personalaufwendungen je Vollzeit-Stelle ist die Zahl der bearbeiteten Fälle je Voll-
zeit-Stelle zu betrachten. 

 

3 3 mit Ausnahme der Tätigkeiten nach Titel IV Gewerbeordnung 
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Fälle je Vollzeit-Stelle Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 2013 

 

Porta Westfalica 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte 

746 800 1.020 1.175 58 

� Feststellung 

Die Stadt Porta Westfalica setzt fallbezogen mehr Personal ein als die Vergleichskommu-
nen. Gemessen am Benchmark ergibt sich für das Vergleichsjahr 2013 ein rechnerisches 
Stellenpotenzial von 0,42 Vollzeit-Stellen. Das sind rund 38 Prozent der vorhandenen Sach-
bearbeiter-Stellen. 

Die Fallzahlen und damit auch das Stellenpotenzial bleiben 2014 in der Summe nahezu gleich. 
2012 waren die Fallzahlen deutlich höher. Die Zahl der Fälle je Vollzeit-Stelle liegt 2012 bei 
1.064. Das rechnerische Potenzial beträgt in diesem Jahr 0,23 Vollzeit-Stellen. In den Jahren 
davor schwanken die Fallzahlen. Sie waren jedoch im gesamten Betrachtungszeitraum ab 2009 
höher als 2013 und 2014. Im Durchschnitt der Fallzahlen der letzten sechs Jahre ergibt sich 
gemessen am aktuellen Personalbestand 2014 ein Stellenpotenzial von 0,33 Vollzeit-Stellen. 

� Feststellung 

Das Stellenpotenzial zum Benchmark ist im Durchschnitt der Fallzahlen der letzten sechs 
Jahre mit 0,33 Vollzeit-Stellen um 0,09 Vollzeit-Stellen niedriger als im Vergleichsjahr 2013. 
Es betrifft aber immer noch fast 30 Prozent der Sachbearbeiter-Stellen. 

Nach dem Ergebnis der Organisationsuntersuchung empfahl die GPA NRW, den Personalein-
satz für die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten von seinerzeit noch 2,09 Vollzeit-Stellen 
auf 1,0 Vollzeit-Stellen zu reduzieren. Grundlage war der in der vorangegangenen Prüfung vor-
genommene Stellenvergleich (Stellen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten je 10.000 
Einwohner). Die Aufgaben waren zum Untersuchungszeitpunkt noch auf mehrere Mitarbeiter 
verteilt. Gewerbeanmeldungen und Reisegewerbekarten wurden im Bürgerbüro bearbeitet. Die 
GPA NRW schlug vor, die Aufgaben zu bündeln und auf zwei Stellen zu verteilen. Die Stadt 
Porta Westfalica hat die Empfehlungen weitgehend umgesetzt. 

Der in dieser Prüfung nunmehr dargestellten Leistungskennzahl liegt im Vergleichsjahr 2013 
eine unterdurchschnittliche Fallintensität (Fallzahlen je 10.000 Einwohner) zu Grunde. Im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl benötigt die Stadt Porta Westfalica deshalb rechnerisch vergleichs-
weise wenig Personal für die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten. Dadurch ergibt sich 
trotz des bereits reduzierten Personaleinsatzes das oben ausgewiesene Stellenpotenzial.  
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Bei der Entwicklung der Fallintensität fällt auf, dass vor allem die Zahl der erteilten Gaststätten-
erlaubnisse stark schwankt. Während die Stadt 2010 immerhin 22 Gaststättenerlaubnisse erteil-
te, waren es 2013 nur fünf. Diese Tätigkeit ist von allen in den empirischen Stellenvergleich 
einbezogenen Tätigkeiten am höchsten gewichtet (siehe Tabelle zur Gewichtung der Fallzahlen 
in der Anlage zu diesem Teilbericht). Die aufgezeigten Schwankungen bei den gewichteten 
Fallzahlen sind daher überwiegend auf die erteilten Gaststättenerlaubnisse zurückzuführen. Ein 
weiterer wesentlicher Grund für die Schwankungen sind die Gewerbeanmeldungen. Diese stel-
len sich im Betrachtungszeitraum allerdings insgesamt rückläufig dar. 

� Empfehlung 

Die GPA NRW empfiehlt der Stadt Porta Westfalica, den Personaleinsatz im Gewerbe- und 
Gaststättenwesen noch stärker an den Fallzahlen und Bearbeitungszeiten auszurichten. Da-
zu sollte sie die weitere Fallentwicklung beobachten und den GPA-Leistungswert fortschrei-
ben. 

Hinsichtlich der Automatisierung von Arbeitsvorgängen bestehen noch Verbesserungsmöglich-
keiten. Der Datenaustausch mit anderen Stellen und Behörden ist nicht immer elektronisch 
möglich. Zum Teil erfolgt dieser ausschließlich schriftlich per Post. Internetbasierte Gewerbe-
anmeldungen sind bisher nicht möglich. Der Antrag kann lediglich als PDF heruntergeladen 
werden und muss dann schriftlich eingereicht werden.  

Die Stadt Porta Westfalica verfügt auch noch nicht über eine E-Akte. Das Verfahren der E-Akte 
bietet folgenden Workflow: Aufnahme der Gewerbemeldung, Scan der Meldung (keine Verwah-
rung des Papiers), Zuordnung zur Akte (auch für Bußgeldverfahren). Die elektronischen Mel-
dungen werden ebenfalls der Akte zugeordnet. Aus den Akten heraus können auch standardi-
sierte Anschreiben automatisch erzeugt werden. 

Ein elektronisches Gewerberegister hat die Stadt Porta Westfalica bereits eingerichtet. 

Finanzwirtschaftliche Steuerung und Controlling 

Die Stadt Porta Westfalica hat für die drei geprüften Aufgabenfelder bisher keine Ziele zu einem 
wirtschaftlichen Ressourceneinsatz festgelegt und diese durch Kennzahlen konkretisiert. Aus 
Sicht der GPA NRW ist es wichtig, dass Ziele zur Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung defi-
niert und Qualitätsstandards beschrieben werden. Anhand von Kennzahlen (Finanz-, Wirt-
schaftlichkeits-, Leistungs- und Strukturkennzahlen) ist nachzuhalten, ob die Ziele erreicht und 
die Qualitätsstandards eingehalten werden. Beispiele für Kennzahlen können sein: 

• Fälle je Vollzeit-Stelle 

• Mittlere Bearbeitungszeiten 

• Kosten, Personalaufwendungen und Erträge je Fall 

• Fallintensität (Fallzahlen je 10.000 Einwohner) 

• Maß an Kundenzufriedenheit 

Derartige Kennzahlen ermöglichen der Stadt Porta Westfalica, zeitnahe Entscheidungen auf der 
Grundlage von Fakten zu treffen, um die Aufgaben in der gewünschten Qualität wirtschaftlich zu 



�  Stadt Porta Westfalica  �  Sicherheit und Ordnung  �  11579 

Seite 14 von 17 

erbringen. Neben eigenen Kennzahlen kann die Stadt auch die von der GPA NRW entwickelten 
Kennzahlen verwenden und fortschreiben. 

� Empfehlung 

Die Stadt Porta Westfalica sollte die Aufgabenbereiche mit Zielen und Kennzahlen steuern. 
Zusätzlich sollte sie die Fallzahlentwicklung darstellen.  

Gesamtbetrachtung Sicherheit und Ordnung 

Die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zusammengefasst: 

• Die GPA NRW hat in den drei Aufgabenfeldern im Vergleichsjahr 2013 insgesamt 6,6 
Vollzeit-Stellen in der Sachbearbeitung betrachtet. Das Gesamtpotenzial entspricht im 
Vergleichsjahr 1,9 Vollzeit-Stellen. Dies sind rund ein Viertel der eingesetzten Stellenan-
teile. 

• Die Leistungswerte liegen 2013 in allen drei Aufgabenfeldern unter dem Mittelwert. 

• 2014 steigt die Zahl der Fälle je Vollzeit-Stelle in allen drei Aufgabenfeldern wegen stei-
gender Fallzahlen geringfügig. Der Benchmark wird weiter verfehlt. 

• Die Stadt Porta Westfalica sollte den Personaleinsatz im Hinblick auf eine wirtschaftliche 
Aufgabenerfüllung grundsätzlich an den Fallzahlen und den Bearbeitungszeiten ausrich-
ten. Für das Bürgerbüro sollte sie die Ergebnisse des analytischen Stellenbemessungs-
verfahrens für 2010 fortschreiben. Dabei sollte sie die mittleren Bearbeitungszeiten über-
prüfen und anpassen. 

• Die Stadt Porta Westfalica sollte Arbeitsablaufprozesse und den IT-Einsatz kontinuierlich 
optimieren. Um den Prozess der Anmeldungen zu beschleunigen, sollte sie das Verfah-
ren zum vorausgefüllten Meldeschein zeitnah einführen. 

• Die Stadt Porta Westfalica sollte Gebührentatbestände im Personenstandswesen in ihre 
Verwaltungsgebührensatzung aufnehmen und kostendeckende Gebühren festsetzen. 

• Eine ziel- und kennzahlenbasierte Steuerung sollte in allen Aufgabengebieten etabliert 
werden. 

Handlungsfeld Stellenpotenzial 2013 Stellenpotenzial 2014 

Einwohnermeldeaufgaben 1,2 1,2 

Personenstandwesen 0,3 0,2 

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 0,4 0,4 

Gesamtsumme 1,9 1,8 

Die GPA NRW hat auf Basis ihrer Prüfungsergebnisse die Personalaufwendungen je Vollzeit-
Stelle auf 50.000 Euro festgelegt. Bezogen auf das vorgenannte Stellenpotenzial ergibt sich 
2013 ein monetäres Gesamtpotenzial von 95.000 Euro. In 2014 verringert sich das Stellenpo-
tenzial geringfügig auf 1,8 Vollzeit-Stellen und das monetäre Gesamtpotenzial damit auf 90.000 
Euro. 
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� KIWI-Bewertung 

Die GPA NRW bewertet das Prüfgebiet Sicherheit und Ordnung der Stadt Porta West-
falica mit dem Index 3. 
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Anlage: Gewichtung der Fallzahlen 

Einwohnermeldeaufgaben 

Bezeichnung 
Gewich-

tung 

Anzahl 

2012 

Anzahl 

2013 

Anzahl 

2014 

gewichtet 

2012 

gewichtet 

2013 

gewichtet 

2014 

Anmeldung, Ummeldung 
und Abmeldung  

0,5  4.998  5.272  5.840  2.499  2.636  2.920  

Personalausweis  
1,0  

3.161  3.157  3.301  3.161  3.157  3.301  

Reisepass  1.170  1.234  1.371  1.170  1.234  1.371  

Gesamt          6.830  7.027  7.592  

Personenstandswesen 

Bezeichnung 
Gewich-

tung 

Anzahl 

2012 

Anzahl 

2013 

Anzahl 

2014 

gewichtet 

2012 

gewichtet 

2013 

gewichtet 

2014 

Beurkundung Geburt   
0,2  

25  29  32  5  6  6  

Beurkundung Sterbefall  209  203  221  42  41  44  

Eheschließung:  
Anmeldung und Trauung  

1,0  

161  147  148  161  147  148  

Eheschließung:  
nur Trauung   

21  10  16  21  10  16  

Eheschließung:  
nur Anmeldung   

0,3  23  31  35  7  9  11  

Gesamt          236  213  225  

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 

Bezeichnung Gewichtung 
Anzahl 

2012 

Anzahl 

2013 

Anzahl 

2014 

gewich-

tet 2012 

gewich-

tet 

2013 

gewich-

tet 2014 

Gewerbeanmeldungen  
1,0  

327  289  279  327  289  279  

Gewerbeummeldungen  101  100  86  101  100  86  

Gewerbeabmeldungen   0,4  320  297  288  128  119  115  

gewerberechtliche  
Erlaubnisse 

8,0  3  3  1  24  24  8  

Reisegewerbekarte  4,0  3  2  2  12  8  8  

Spielhallenerlaubnis  10,0  0  0  0  0  0  0  

erteilte Gaststätten-
erlaubnisse  

12,0  17  5  10  204  60  120  

erteilte Gestattungen   
nach GastG 

2,0  134  118  113  268  236  226  

Gesamt          1.064  836  842  
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 
t 0 23 23/14 80-0 
f 0 23 23/14 80-333 
e info@gpa.nrw.de 
i www.gpa.nrw.de 
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ÜBERÖRTLICHE 
PRÜFUNG 
Tagesbetreuung für Kinder 
der Stadt Porta Westfalica im 
Jahr 2015 
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� Tagesbetreuung für Kinder 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Die GPA NRW untersucht, wie das Jugendamt die Tagesbetreuung für Kinder organisiert und 
steuert. Dabei richtet sie den Blick schwerpunktmäßig auf den Ressourceneinsatz und nicht auf 
die Qualität der Aufgabenerledigung. Ziel der Prüfung ist es, mögliche Handlungsoptionen auf-
zuzeigen, die zu Ergebnisverbesserungen führen. 

Die GPA NRW bildet Kennzahlen auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse und weiterer 
Daten des Jugendamtes1. Die Vergleiche in der Zeitreihe und interkommunal dienen dem Ein-
stieg in die Analyse. Die Analyse wird durch Interviews unterstützt. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren u. a. erheblich verändert 
durch 

• das zum 1. Januar 2005 in Kraft getretene Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), 

• das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und 

• das Kinderbildungsgesetz (KiBiz), das zum 1. August 2008 das Gesetz über Tagesein-
richtungen für Kinder (GTK) in NRW abgelöst hat. 

Als wesentliche Änderungen sind hier insbesondere der Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz für unter dreijährige Kinder, die Gleichstellung der Betreuung in Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege, die Forderung nach mehr Ganztagsbetreuung und eine verän-
derte Finanzierung der Betriebskosten seitens des Landes NRW zu nennen. Vor allem die frist-
gerechte Umsetzung des Rechtsanspruches zum 1. August 2013 forderte die Städte nicht nur 
finanziell, sondern auch organisatorisch stark. 

Strukturen in der Tagesbetreuung für Kinder 

Die demografische Entwicklung beeinflusst den zukünftigen Bedarf an Betreuungsplätzen für 
Kinder. Die Altersgruppen, die für die Nachfrage entscheidend sind, definiert die GPA NRW von 
0 bis unter 3 Jahren und von 3 bis unter 6 Jahren. 

 

 

1  Die Datenerfassungen, mit denen die GPA NRW die erforderlichen Finanz- und Falldaten erhebt, orientieren sich an den Zuordnungs-
vorschriften zum Produktrahmen, den Zuordnungsvorschriften Produktgruppen (ZOVPG), den statistischen Erhebungen von IT.NRW 
(Statistik der Kinder- und Jugendhilfe) sowie der Gliederung des Sozialgesetz-buches VIII (SGB VIII).  
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Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 

 2011 2012 2013 2015 2020 2025 2030 

Einwohner 
gesamt 

35.483 35.347 35.374 34.420 33.594 32.763 31.851 

0 bis unter 3 
Jahre 

797 810 815 803 791 767 713 

3 bis unter 6 
Jahre 

909 868 872 820 803 794 755 

Quelle: IT.NRW (2011 bis 2013 zum 31.12. des Jahres nach Zensus, Prognosedaten ab 2015 zum 01.01. nach der  
Gemeindemodellrechnung auf der Grundlage der Fortschreibung der Datenbasis Volkszählung 1987) 

In Porta Westfalica werden jedes Jahr erheblich weniger Kinder geboren als Einwohner ster-
ben. Der Wanderungssaldo ist im Betrachtungszeitraum mit Ausnahme des Jahres 2013 nega-
tiv. Der positive Wanderungssaldo 2013 überschreitet sogar die negative natürliche Bevölke-
rungsbewegung. Nach zuvor abnehmender Bevölkerungszahl steigt diese daher 2013 geringfü-
gig. Nach der Prognose sinkt sie bis zum Jahr 2030 weiter. Diese Prognose berücksichtigt al-
lerdings nicht die aktuell steigende Zahl der Flüchtlinge. Die Altersgruppe von 0 bis unter 6 Jah-
re entwickelt sich ähnlich. 

Die Stadt Porta Westfalica war gefordert, das Angebot an U3-Betreuungsplätzen auszubauen. 
Demgegenüber stand aufgrund sinkender Kinderzahlen das Erfordernis, Ü3-Betreuungsplätze 
abzubauen. In den nächsten Jahren wird sich das Angebot an Betreuungsplätzen mutmaßlich 
weniger dynamisch entwickeln. Perspektivisch wird die Stadt Porta Westfalica allerdings weitere 
Ü3-Betreuungsplätze abbauen können.  

Im Betrachtungszeitraum stellte die Stadt Porta Westfalica für beide Altersgruppen folgendes 
Angebot an Betreuungsplätzen zur Verfügung: 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Platzangebot gesamt 1.292 1.298 1.272 1.265 1.221 1.209 

Plätze in 
Kindertageseinrichtungen 

1.132 1.113 1.082 1.045 1.016 1.028 

Plätze in der  
Kindertagespflege* 

160 185 190 220 205 181 

* Zahl der belegten Plätze angegeben 

Das Platzangebot entwickelte sich im Hinblick auf die Kinderzahlen und den steigenden U3-
Betreuungsbedarf nachvollziehbar. Die Zahl der U3-Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtun-
gen steigt wegen des U3-Ausbaus. Die Zahl der Ü3-Betreuungsplätze sinkt hingegen wegen 
des Rückgangs der Kinderzahl und der deshalb möglichen Umwandlung von Ü3- in U3-
Betreuungsplätze. Näheres dazu siehe beim Thema „Versorgungsquoten“. 
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Die Angebotsplanung für die Kindertagesbetreuung berücksichtigt nicht die aktuelle Flüchtlings-
entwicklung. Die Stadt Porta Westfalica muss sich darauf einstellen, dass im Wege der Zuwei-
sung von Flüchtlingen durch das Land NRW auch Familien mit Kindern kommen, die einer Be-
treuung in Kindertageseinrichtungen bedürfen. Hierauf muss sich die Stadt Porta Westfalica 
einstellen und die Bedarfe durch eine regelmäßige und zeitnahe Aktualisierung der Kindergar-
tenbedarfsplanung darstellen. 
Ein steigender Bedarf an Betreuungsplätzen in der Stadt Porta Westfalica wird perspektivisch 
auch zu höheren Kosten in der Tagesbetreuung für Kinder führen und somit den Haushalt be-
lasten. 

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW (MFKJKS) 
vertritt zum Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nach Aussagen der Landesjugendämter 
Rheinland und Westfalen-Lippe mit Bezug auf das Haager Kinderschutzübereinkommen (KSÜ)2 
folgende Position: „Sobald eine Familie nach ihrem Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung 
einer Kommune zugewiesen wurde, haben auch Kinder aus asylsuchenden Familien ab der 
Vollendung des 1. Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz“3. 

Steuerung der Tagesbetreuung für Kinder 

Die Stadt Porta Westfalica fasst die wesentlichen Aufgaben der Kindertagesbetreuung ein-
schließlich der Kindergartenbedarfsplanung in der Abteilung „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ zu-
sammen. Lediglich die Fachberatung für die Kindertagespflege ist in der Abteilung „Soziale 
Dienste, Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung“ angesiedelt.  

Die Elternbeitragserhebung für die Teilnahme an der offenen Ganztagsschule (OGS) erfolgt 
nicht durch die Abteilung „Wirtschaftliche Jugendhilfe“, sondern durch die Volkshochschule 
Minden. Hier können aus Sicht der GPA NRW Synergieeffekte erzielt werden, wenn die Eltern-
beitragserhebung aus einer Hand erfolgt. Dies gilt besonders ab Inkrafttreten der systemüber-
greifenden Geschwisterkind-Regelung (Näheres dazu siehe beim Thema „Elternbeitragsquo-
te“). 

Die Stadt Porta Westfalica analysiert die Bedarfe in der Kindergartenbedarfsplanung auf Ebene 
von 15 Sozialräumen, die den Ortsteilen entsprechen. Auf Basis der Meldungen der Kinderta-
geseinrichtungen erarbeitet sie Vorschläge für Platzzahlen in den jeweiligen Gruppentypen für 
jede der 15 Kindertageseinrichtungen. Dabei filtert sie Mehrfachanmeldungen und nimmt eine 
wohnortnahe Zuordnung vor. Die Entwurfsplanung erörtert sie in Trägergesprächen mit den 
freien Trägern. Das Instrument der Elternbefragung wurde bislang nicht genutzt. 

Anzumelden sind die Kinder direkt in den Kindertageseinrichtungen. Kinder, die in diesem Ver-
fahren keinen Platz erhalten, werden vom Jugendamt zentral erfasst und gezielt vermittelt. Ein 
elektronisches Anmeldesystem setzt die Stadt bislang nicht ein.  

Nach der zweiten KiBiz-Revision regelt das KiBiz ab dem 01. August 2014 erstmals das Anmel-
deverfahren. Das Gesetz stärkt die Rolle des Jugendamtes im Anmeldeverfahren. Dies ist 

 

2 Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern 

3 sh. auch https://www.kita.nrw.de, > Integration-von-Kindern-aus-Flüchtlingsfamilien 
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nachvollziehbar im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, der sich gegen 
das Jugendamt richtet. Das Jugendamt kann die Tagesbetreuung für Kinder auch besser steu-
ern, wenn es stärker in das Anmeldeverfahren einbezogen ist. Am größten ist der Steuerungs-
gewinn, wenn die Betreuungsbedarfe direkt beim Jugendamt anzumelden sind und auch die 
Platzvergabe von dort erfolgt. 

� Empfehlung 
Die GPA NRW empfiehlt der Stadt Porta Westfalica in Abstimmung mit den freien Trägern 
ein zentrales Anmeldeverfahren einzuführen. Dies sollte durch eine geeignete Software un-
terstützt werden. 

Fehlbetrag der Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahren 

Diese Kennzahl zeigt den Ressourceneinsatz (Nettoaufwand ohne Investitionen). Sie umfasst 
sowohl Tageseinrichtungen als auch Kindertagespflege und bezieht sich auf die für die Tages-
betreuung für Kinder relevante Altersgruppe der Bevölkerung. 

Beim Fehlbetrag für die Tagesbetreuung für Kinder der Stadt Porta Westfalica ist zu beachten, 
dass die in der Jahresrechnung aufgeführten Werte im Hinblick auf die periodengerechte Ab-
grenzung bereinigt wurden. Erkennbar ist dies insbesondere in 2012. In diesem Jahr löste die 
Stadt Porta Westfalica gebildete Rückstellungen von über 1 Mio. Euro ertragswirksam auf. Da 
dies das Ergebnis wesentlich verbesserte, hat die GPA NRW sowohl die Bildung der entspre-
chenden Rückstellungen in den Vorjahren als auch ihre Auflösung in 2012 neutralisiert. 

Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder (einschließlich Kindertagespflege)  

 2010  2011 2012 2013 

Fehlbetrag absolut in Euro 3.884.272 3.533.882 4.032.993 3.800.427 

Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder 
(einschließlich Kindertagespflege) je Ein-
wohner von 0 bis unter 6 Jahren in Euro 

2.153 2.071 2.403 2.253 

Ab 2011 wirken sich steigende Zuweisungen vom Land für Betriebskostenzuschüsse und für 
die Beitragsbefreiung im dritten Kindergartenjahr positiv auf den Fehlbetrag absolut aus. Der 
gleichwohl starke Anstieg 2012 ist damit zu begründen, dass die Aufwendungen deutlich stärker 
steigen als die Erträge. Auf die Ertragslage wirkt sich ein erheblicher Rückgang der Elternbei-
träge aus. Dies steht im Zusammenhang mit Rückständen bei der Elternbeitragserhebung.  

Im Gegensatz zum absoluten Fehlbetrag steigt der Fehlbetrag je Einwohner von 0 bis unter 6 
Jahren im Eckjahrvergleich 2010 und 2013. Grund ist der Rückgang der Zahl der Kinder in der 
entsprechenden Altersgruppe. Dabei spielt auch die Umstellung der Datenbasis auf Zensus 
2011 eine Rolle. Die Zahl der Kinder ist danach niedriger als nach der Fortschreibung der Daten 
nach der Volkszählung 1987. 



�  Stadt Porta Westfalica  �  Tagesbetreuung für Kinder  �  11579 

Seite 7 von 22 

Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahren in Euro 2013 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

2.253 1.526 3.034 2.021 1.767 1.943 2.229 27 

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica erzielt beim Fehlbetrag der Kindertagesbetreuung je Einwohner 
von 0 bis unter 6 Jahren einen hohen Wert. Sie gehört zu dem Viertel der Kommunen mit 
den höchsten Werten. 

Die wesentlichen Gründe für die Positionierung der Stadt Porta Westfalica sind nachfolgend bei 
der Darstellung der Wirkungszusammenhänge erkennbar. Der Einfluss der Kindertagespflege 
ist am Ende dieses Teilberichtes dargestellt. 

Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen je Platz 

Die Kennzahl bildet den durchschnittlichen Ressourceneinsatz ab (Nettoaufwand ohne Investi-
tionen). Sie umfasst nur die Plätze in Kindertageseinrichtungen. Grundlage ist das Angebot der 
Betreuungsplätze nach der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung. 

Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen je Platz in Euro 

2010 2011 2012 2013 

3.080 2.682 3.232 3.026 

Die Entwicklung des Fehlbetrages der Tagesbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen 
je Platz zeigt eine ähnliche Verlaufskurve wie der zuvor dargestellte Fehlbetrag der Tagesbe-
treuung je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahre. 

Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen je Platz in Euro 2013 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

3.026 2.360 4.760 2.992 2.658 2.835 3.195 27 

Der Fehlbetrag der Tagesbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen je Platz positioniert 
sich deutlich besser als der Fehlbetrag für die gesamte Tagesbetreuung für Kinder je Einwoh-
ner von 0 bis unter 6 Jahre. Das liegt daran, dass ein vergleichsweise hoher Teil des Fehlbetra-
ges der Tagesbetreuung für Kinder auf die Kindertagespflege zurückzuführen ist. 

Wirkungszusammenhänge/Einflussfaktoren 

Es gibt verschiedene Parameter, die sich auf den Fehlbetrag der Tagesbetreuung für Kinder 
auswirken. Die folgende Grafik zeigt die Ausprägung der Parameter für die Stadt Porta West-
falica im Vergleich zum Mittelwert der anderen Kommunen gleicher Größenklasse. 
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Einflussfaktoren Tagesbetreuung für Kinder 2013 

 

� Feststellung 
Die den Fehlbetrag beeinflussenden Kennzahlen zeigen überwiegend belastende Ausprä-
gungen. Sie begründen im Gesamtergebnis zusammen mit dem hohen Anteil der Kinderta-
gespflege den deutlich überdurchschnittlichen Fehlbetrag der Tagesbetreuung für Kinder 
von 0 bis unter 6 Jahre. 

Versorgungsquoten 

Die GPA NRW definiert die Versorgungsquote als prozentuales Verhältnis der nach der Kinder-
gartenbedarfsplanung vorgesehenen Betreuungsplätze zur Einwohnerzahl der Kinder in der 
relevanten Altersgruppe. 

Als Betreuungsplätze zählen sowohl die Plätze in Kindertageseinrichtungen als auch die in der 
Kindertagespflege. Berücksichtigt werden nur öffentlich geförderte Betreuungsplätze. Die Ein-
wohnerzahlen kommen aus der Einwohnerstatistik von IT.NRW zum Stichtag 31. Dezember. 

Die von der Stadt Porta Westfalica selbst errechneten Versorgungsquoten weichen aufgrund 
anderer Berechnungsgrundlagen von den nachfolgend ausgewiesenen Versorgungsquoten ab. 

U3-Betreuung 

Seit Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 besteht der Rechtsanspruch auf U3-Betreuung. 
Daher mussten die Kommunen das Betreuungsangebot zeitnah und bedarfsgerecht ausbauen. 
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Als bedarfsgerecht ist eine Versorgungsquote von 35 Prozent im Bundesdurchschnitt definiert. 
Für das Land NRW liegt die angestrebte Versorgungsquote bei durchschnittlich 32 Prozent. Der 
tatsächliche Bedarf schwankt jedoch regional deutlich je nach örtlich vorhandener Nachfrage. 
Es ist Aufgabe der Kommunen, den Bedarf in ihrer Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung zu 
konkretisieren. Dabei ist die Kindertagespflege insbesondere in der U3-Betreuung durch ihre 
hohe Flexibilität in den Betreuungszeiten eine wichtige Alternative. 

Die Stadt Porta Westfalica achtete bei den Ausbauplanungen auf eine bedarfsgerechte und 
ausgewogene Struktur der einzelnen Kindertageseinrichtungen. Sie plante, die Zahl der U3-
Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen auf 200 zu erhöhen. Im Kindergartenjahr 
2015/2016 werden 188 U3-Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Die Stadt Porta Westfalica 
sieht den U3-Ausbau in Kindertageseinrichtungen damit vorerst abgeschlossen. 

U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

Kindergartenjahr 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Betreuungsplätze U3 
gesamt 

226 263 294 320 338 320 

davon in Kindertages-
pflege* 

120 139 143 165 154 136 

Einwohner U3 847 828 797 810 815 815** 

Versorgungsquote U3 in 
Prozent 

26,7 31,7 36,8 39,5 41,5 39,2 

Versorgungsquote U3 
nur Kindertageseinrich-
tungen in Prozent 

12,5 15,0 18,9 19,1 22,6 22,6 

Quelle: Einwohnerdaten lt. IT.NRW ab 2011 nach Zensus; Betreuungsplätze lt. Kindergartenbedarfsplan  
*  Zahl der belegten Plätze angegeben. 
**  Bei der Berechnung der Versorgungsquoten für das Kindergartenjahr 2014/2015 wurden die Bevölkerungsdaten 

von IT.NRW zum 31. Dezember 2013 berücksichtigt, da die Daten zum 31. Dezember 2014 zum Datenbankstichtag 
noch nicht vorlagen. 

Die Stadt Porta Westfalica baute die U3-Betreuung kontinuierlich aus. Sie setzte dabei sowohl 
auf Kindertageseinrichtungen als auch auf Kindertagespflege. Der Anteil der Kindertagespflege 
an den U3-Betreuungsplätzen beträgt 45,6 Prozent im Kindergartenjahr 2013/2014. 

� Feststellung 
Der Anteil der Kindertagespflege an den U3-Betreuungsplätzen liegt in Porta Westfalica 
deutlich über dem Wert von 30 Prozent, der von Bund und Ländern empfohlen wurde. 

Dank der vielen Kindertagespflegeplätze übertrifft die Stadt Porta Westfalica schon im Kinder-
gartenjahr 2011/2012 mit den in der Bedarfsplanung vorgesehenen Plätzen die vom Land NRW 
angestrebte U3-Versorgungsquote von 32 Prozent. Danach baute sie das Platzangebot für U3-
Kinder in Kindertageseinrichtungen weiter aus. Die Kindertagespflege wurde dadurch ab dem 
Kindergartenjahr 2012/2013 etwas weniger in Anspruch genommen. 

Die Versorgungssituation in den einzelnen Ortsteilen stellt sich sehr unterschiedlich dar. Es 
entstehen Wartelisten für einzelne Einrichtungen. Kinder, die nicht unmittelbar von einer Kinder-
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tageseinrichtung eine Zusage für einen Betreuungsplatz bekommen, erhalten ein Betreuungs-
angebot vom Jugendamt. Die Betreuungsbedarfe konnten dadurch gedeckt werden, wenngleich 
nicht in allen Fällen in der nächstgelegenen Einrichtung oder einer Wunscheinrichtung. Klagen 
gegen die Stadt Porta Westfalica wegen Nichterfüllung des Rechtsanspruches auf einen U3-
Betreuungsplatz gab es bislang nicht. 

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica erfüllt den seit dem 01. August 2013 geltenden Rechtsanspruch 
auf einen U3-Betreuungsplatz. 

U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Prozent 2013/2014 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

41,5 16,0 41,5 31,8 27,7 32,6 35,1 27 

Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren ausschließlich in Kindertageseinrichtungen 

22,6 12,7 31,3 22,8 20,3 23,7 25,5 27 

Die U3-Versorgungsquote erreicht unter Berücksichtigung der Betreuungsplätze in Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege den Maximalwert. Dies ist allerdings auf einen deutlich 
überdurchschnittlichen Anteil der Kindertagespflege zurückzuführen (siehe Ausführungen zum 
Thema Kindertagespflege). Lässt man die U3-Betreuungsplätze in Kindertagespflege weg und 
vergleicht nur das Platzangebot für U3-Kinder in Kindertageseinrichtungen, ergibt sich ein ande-
res Bild. Danach wird in Kindertageseinrichtungen ein geringfügig unterdurchschnittlicher Anteil 
von U3-Kindern betreut. 

� Feststellung 
Die leicht unterdurchschnittliche U3-Versorgungsquote in Kindertageseinrichtungen wirkt 
sich im interkommunalen Vergleich geringfügig positiv auf den Fehlbetrag aus. 

Ü3-Betreuung 

Ü3-Betreuung (nur Kindertageseinrichtungen) 

Kindergartenjahr 2009/2010  2010/2011 2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Betreuungsplätze Ü3 in 
Kindertageseinrichtungen 

1.026 989 931 890 832 844 

Einwohner von 3 bis unter 
6 Jahren 

1.023 976 909 868 872 872* 

Versorgungsquote Ü3 nur 
Kindertageseinrichtungen 
in Prozent 

100,3 101,3 102,4 102,5 95,4 96,8 

Quelle: Einwohnerdaten lt. IT.NRW ab 2011 nach Zensus; Betreuungsplätze lt. Kindergartenbedarfsplan 
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Die bis zum 31. Dezember 2012 rückläufige Bevölkerungszahl in der Altersgruppe von 3 bis 
unter 6 Jahren nutzte die Stadt Porta Westfalica, um nicht mehr benötigte Ü3-Betreuungsplätze 
in U3-Betreuungsplätze umzuwandeln. Sie hat zudem einzelne Kindertageseinrichtungen ge-
schlossen. Im Kindergartenjahr 2013/2014 gibt es fast 200 Ü3-Betreuungsplätze weniger als 
noch im Kindergartenjahr 2009/2010. Dadurch entstehen in einzelnen Kindertageseinrichtungen 
hin und wieder Engpässe bei der Versorgung mit Ü3-Betreuungsplätzen. Gesamtstädtisch sind 
diese Plätze jedoch in ausreichender Zahl vorhanden, weil einige Einrichtungen eine Unterbe-
legung aufweisen. Die Stadt kann insofern in angemessener Entfernung einen Kindergarten-
platz anbieten, wenn in der nächstgelegenen Einrichtung kein Platz zur Verfügung steht. Von 
der Möglichkeit der Überbelegung macht sie nur Gebrauch, wenn in zumutbarer Entfernung 
kein Platz frei ist. Eine Ausnahme gilt für die Aufnahme von Geschwisterkindern. 

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica nutzt in Absprache mit den freien Trägern flexible Lösungsansät-
ze, um die Rechtsansprüche auf einen Betreuungsplatz zu realisieren. Die GPA NRW be-
fürwortet dies auch im Hinblick auf den zu erwartenden weiteren Rückgang der Kinderzah-
len. 

� Empfehlung 
Sinkt die Zahl der Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren wie erwartet weiter, sollte die 
Stadt Porta Westfalica die Zahl der Ü3-Betreuungsplätze ebenfalls weiter reduzieren. Sofern 
dies erforderlich wird, sollte sie nicht mehr benötigte Kindergartengruppen mit Blick auf die 
Kosteneffizienz schließen. 

Ü3-Betreuung (nur Kindertageseinrichtungen) 2013/2014 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

95,4 88,9 106,7 98,2 95,4 97,9 102,1 27 

Elternbeitragsquote 

Die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege ist in der Elternbeitragssatzung der Stadt Porta Westfalica vom 06. Juni 2011 gere-
gelt. Die Regelungen wurden bislang mit dem Kreisjugendamt Minden-Lübbecke abgestimmt. 
Die Stadt Porta Westfalica änderte die Elternbeitragssatzung zuletzt mit Ratsbeschluss vom 15. 
Juni 2015. Deshalb bestehen ab 2016 unterschiedliche Regelungen. Die GPA NRW hat die 
Elternbeitragssatzung der Stadt Porta Westfalica näher betrachtet. Sie enthält folgende wesent-
liche Festlegungen: 

• Die in der Beitragstabelle festgelegten Elternbeiträge sind seit dem 01. August 2008 un-
verändert. Erst ab dem 01. August 2016 erhöhen sich die Elternbeiträge jährlich um 1,5 
Prozent. 

• Die Höhe des Elternbeitrages richtet sich neben dem Betreuungsumfang und der Ein-
kommenshöhe nach dem Alter des Kindes. Dabei unterscheidet die Elternbeitragstabelle 
zwischen Kindern unter und über 3 Jahre. 
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• Die höchste Einkommensstufe ist seit dem 01. August 2011 auf ein Einkommen von über 
90.000 Euro festgelegt (vorher 75.000 Euro). Ab 01. Januar 2016 gilt aufgrund der am 
15. Juni 2015 beschlossenen Änderungssatzung eine höchste Einkommensstufe von 
120.000 Euro. 

• Die Höchstbeträge für eine 45-Stunden-Betreuung betragen seit dem 01. August 2011 
380 Euro für ein Kind unter 3 Jahre (vorher 355 Euro) und 331 Euro für ein Kind über 3 
Jahre (vorher 306 Euro). Ab 01. Januar 2016 sind die Höchstbeträge bei einem Einkom-
men von über 120.000 Euro auf 450 bzw. 390 Euro festgelegt. 

• Geschwisterkind-Regelung: Für das zweite Kind derselben Beitragspflichtigen, das 
gleichzeitig ein elternbeitragspflichtiges Betreuungsangebot nutzt, gilt eine Ermäßigung 
von 50 Prozent. Für jedes weitere Kind besteht Beitragsfreiheit. 

• Ist ein Kind aufgrund der seit 01. August 2011 geltenden Regelung des § 23 Abs. 3 KiBiz 
beitragsbefreit, war für das zweite Geschwisterkind zunächst der volle Elternbeitrag zu 
zahlen. Aufgrund der zweiten KiBiz-Revision änderte die Stadt Porta Westfalica diese 
Regelung zum 01. August 2014. Seither gilt für das zweite Geschwisterkind auch im bei-
tragsfreien Jahr des ersten Geschwisterkindes eine Ermäßigung von 50 Prozent.  

• Die Geschwisterkind-Regelung galt bislang nicht systemübergreifend für die Offene 
Ganztagsschule (OGS). Dies ändert sich durch die beschlossene Änderungssatzung ab 
01. August 2016.  

Die GPA NRW hat die Elternbeitragssatzung der Stadt Porta Westfalica mit den Satzungen der 
anderen mittleren kreisangehörigen Kommunen in NRW verglichen. Dieser Vergleich hat Fol-
gendes ergeben: 

• Die höchste Einkommensstufe liegt einem Betrag von 90.000 Euro. Die zu zahlenden 
Höchstbeträge für eine 45-Stunden-Betreuung weisen im Vergleich unterdurchschnittli-
che Werte aus. Dies gilt insbesondere für Kinder unter 3 Jahre. Die ab 01. Januar 2016 
geltenden Höchstbeiträge ab einem Einkommen von 120.000 Euro liegen über dem bis-
herigen Mittelwert. 

• Die in Porta Westfalica zu zahlenden Elternbeiträge bei einem Einkommen bis 60.000 
Euro liegen in den meisten Konstellationen unter, in einigen aber auch über dem jeweili-
gen Mittelwert. Insbesondere bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahre sind die El-
ternbeiträge zum Teil eher unterdurchschnittlich. 

• Die Geschwisterkind-Regelung mit einer Befreiung für das zweite und jedes weitere „Ge-
schwisterkind“ ist der Regelfall. Mehrere Städte verlangen mindestens für das zweite Ge-
schwisterkind einen ermäßigten Elternbeitrag. In vielen Städten wird die OGS in die Ge-
schwisterkind-Regelung einbezogen. 

� Feststellung 
Die Elternbeitragssatzung der Stadt Porta Westfalica kann noch optimiert werden, um ein 
höheres Elternbeitragsaufkommen zu erreichen. 
Positiv bewertet die GPA NRW die festgelegte Altersgrenze von 3 Jahren zur Differenzie-
rung des Elternbeitrages, die Erhebung eines ermäßigten Elternbeitrages von 50 Prozent für 
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das zweite Geschwisterkind und die ab 2016 geltende höchste Einkommensstufe von über 
120.000 Euro. 

� Empfehlung 
Die GPA NRW empfiehlt der Stadt Porta Westfalica die Elternbeiträge für Kinder unter 3 
Jahre unabhängig von der ab 01. August 2016 geltenden jährlichen Steigerung einmalig zu 
erhöhen. Diese sind seit sieben Jahren unverändert. Demgegenüber haben sich die an die 
Träger der Einrichtungen zu zahlenden Kindpauschalen erhöht. Die unterdurchschnittliche 
Höhe der zu zahlenden Elternbeiträge rechtfertigt eine Erhöhung. 
Die Stadt Porta Westfalica sollte zudem die beschlossene Ausdehnung der systemübergrei-
fenden Geschwisterkind-Regelung auf die OGS überdenken. 

Die Elternbeitragsquote bildet das prozentuale Verhältnis der Elternbeiträge zu den ordentlichen 
Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen ab. Elternbeiträge sind die Erträge zuzüglich der 
Zuweisungen des Landes NRW als Ausgleich für die geltende Beitragsbefreiung im dritten Kin-
dergartenjahr4. 

Die von der GPA NRW ermittelte Elternbeitragsquote ist damit nicht unmittelbar vergleichbar mit 
dem im Gesamtfinanzierungsmodell des Landes NRW vorgesehenen fiktiven Elternbeitrag von 
19 Prozent. Danach sind die Elternbeiträge eines Kindergartenjahres zu den reinen Betriebs-
kosten der Kindertageseinrichtungen ins Verhältnis zu setzen. Die nach dieser Berechnungs-
methode von der Stadt Porta Westfalica errechneten Elternbeitragsquoten sind daher geringfü-
gig höher als die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Elternbeitragsquoten: 

Anteil der Elternbeiträge an den Aufwendungen der Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitrags-
quote – nur Kindertageseinrichtungen) 

 2010  2011 2012 2013 

Elternbeiträge in Euro 1.175.914  1.228.625  1.040.201  1.136.255  

ordentliche Aufwendungen in Euro 7.214.206 7.235.565 7.705.991 7.633.130 

Elternbeitragsquote in Prozent 16,3 17,0 13,5 14,9 

Elternbeiträge ab 2011 einschließlich Ausgleich für die Beitragsbefreiung des dritten Kindergartenjahres 

Der Anstieg der Elternbeiträge 2011 hängt mutmaßlich zusammen mit einem Anstieg der Be-
treuung von Kindern unter 3 Jahren und der Betreuungszeiten, den Ausgleichszahlungen des 
Landes NRW für die Beitragsbefreiung im dritten Kindergartenjahr und der Änderung der El-
ternbeitragssatzung zum Kindergartenjahr 2011/2012. Der Rückgang der Elternbeiträge ab 
2012 steht im Zusammenhang mit Rückständen bei der Elternbeitragserhebung in den Jahren 
2012 und 2013. Die Rückstände wurden 2014 weitgehend abgearbeitet. Dadurch entsteht ein 
Einmaleffekt, der die Elternbeitragsquote 2014 erhöht. Mindernd wirkt sich aus, dass ab 01. 
August 2014 für das zweite Geschwisterkind auch im beitragsfreien Jahr des ersten Geschwis-
terkindes eine Ermäßigung von 50 Prozent gilt.  

 

4 Ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 besteht landesweit für das Kindergartenjahr vor der Einschulung eine gesetzliche Beitragsbefrei-
ung (vgl. § 23 Abs. 3 KiBiz). Der hierfür vom Land den Kommunen erstattete Einnahmeausfall ist als Elternbeitrag zu berücksichtigen. 
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Anteil der Elternbeiträge an den Aufwendungen der Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitrags-
quote) in Prozent 2013 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

14,9 9,3 19,5 14,7 12,6 14,7 16,6 27 

Die deutlich unterdurchschnittliche SGB II-Quote wirkt sich positiv auf die Positionierung der 
Elternbeitragsquote der Stadt Porta Westfalica aus. Die zuvor beschriebene Elternbeitragssat-
zung enthält überwiegend begünstigende, aber auch belastende Regelungen. Negativ machen 
sich die Rückstände bei der Elternbeitragserhebung bemerkbar.  

� Feststellung 
Die minimal überdurchschnittliche Elternbeitragsquote wirkt sich vergleichsweise entlastend 
auf den Fehlbetrag aus. 

Um die durchschnittliche Belastung je Kind darzustellen, setzt die GPA NRW die Elternbeiträge 
ins Verhältnis zu den in Kindertageseinrichtungen betreuten Kindern. 

Elternbeitrag je Kita-Platz in Euro 2013 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

1.118 772 1.524 1.087 928 1.074 1.192 27 

Plätze in kommunaler Trägerschaft 

Der Anteil der Plätze in kommunalen Kindertageseinrichtungen beeinflusst den Fehlbetrag für 
die Tagesbetreuung für Kinder. Das Land NRW gewährt für sie einen geringeren Zuschuss im 
Vergleich zu den Plätzen in Tageseinrichtungen freier Träger5. Zudem entsprechen die ange-
setzten Kindpauschalen nicht den tatsächlichen Aufwendungen für den Betrieb von Kinderta-
geseinrichtungen (Gebäude-, Sach-, und Personalkosten). 

In Porta Westfalica befinden sich sämtliche Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft. 
Diese Konstellation ist bei einem Drittel der Vergleichskommunen anzutreffen.  

Anteil der Plätze in Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft in Prozent 2013/2014 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

0,0 0,0 58,8 21,4 0,0 23,4 35,8 27 

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica hält keine Plätze in kommunaler Trägerschaft vor. Dies wirkt sich 
deutlich positiv auf die Höhe des Fehlbetrages aus. 

 

5 vgl. §§ 20, 21 KiBiz 
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Freiwillige Zuschüsse an freie Träger 

Vielfach stellen in NRW freie Träger der Jugendhilfe6 Plätze in Kindertageseinrichtungen zur 
Verfügung. Das Subsidiaritätsprinzip aus § 4 Abs. 2 SGB VIII garantiert eine möglichst vielfälti-
ge Trägerstruktur. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe soll demnach erst tätig werden, wenn 
die freien Träger den Bedarf nicht mehr decken können. 
Eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen ist nur 
im Zusammenwirken mit den freien Trägern möglich. Neben den gesetzlichen Betriebskosten-
zuschüssen nach dem KiBiz gewähren viele Städte zusätzlich freiwillige Zuschüsse aus kom-
munalen Haushaltsmitteln an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. 
Den Ressourceneinsatz hierfür bildet die Kennzahl Freiwilliger Zuschuss je Kindergartenplatz in 
freier Trägerschaft ab. 

Die Zuschussgewährung hat auch in Porta Westfalica eine lange Tradition. Sie hängt zusam-
men mit der Finanzsituation der Träger und ihrem Engagement, Kinder mit Betreuungsplätzen 
zu versorgen. Die Träger tragen damit wesentlich zur Erfüllung der Rechtsansprüche auf einen 
Kinderbetreuungsplatz bei. Die aktuellen Zuschussregelungen in Porta Westfalica sehen wie 
folgt aus: 

• Bei den fünf kirchlichen Einrichtungen wird der halbe Trägeranteil übernommen 

• Bei den zehn anderen Einrichtungen wird der volle Trägeranteil übernommen 

• Bei vier der zehn anderen Einrichtungen wird darüber hinaus ein Verwaltungskostenzu-
schuss gezahlt 

Grundlage für die Zuschussgewährung sind mit den freien Trägern abgeschlossene Verträge. 
Die Träger verpflichten sich darin z.B., die genannten Einrichtungen mit einer festgelegten 
Gruppenstruktur zu führen, Betriebskostenabrechnungen vorzulegen oder Kinder unabhängig 
von ihrer Konfession aufzunehmen. Weitere Pflichten der freien Träger enthalten die Verträge 
nicht. Die meisten Verträge wurden schon vor langer Zeit abgeschlossen. Viele stammen aus 
den Jahren 1972 bis 1974, einige aus den Jahren 1994 bis 1998. Die Laufzeit der Verträge 
beträgt in den meisten Fällen 20 Jahre, in Einzelfällen sogar bis zu 55 Jahre. Sie verlängert sich 
in der Regel automatisch um jeweils weitere fünf Jahre, sofern der Vertrag nicht ein Jahr vorher 
gekündigt wird. Fast alle Verträge sind daher nicht zeitnah kündbar. Die langen Vertragslaufzei-
ten stehen zum Teil im Zusammenhang mit der Errichtung neuer Kindertageseinrichtungen und 
ggf. von der Stadt eingeräumten Erbbaurechten. 

� Empfehlung 
Die GPA NRW empfiehlt der Stadt Porta Westfalica, die bestehenden Verträge zum nächst-
möglichen Kündigungstermin zu kündigen und neu zu verhandeln. Die neuen Verträge soll-
ten an die Regelungen des KiBiz angepasst werden. Zudem sollten darin zusätzliche Pflich-
ten aufgenommen und kurze Vertragslaufzeiten bzw. kurzfristige Kündigungsmöglichkeiten 
vereinbart werden. 

Die Vereinbarung folgender Pflichten ist aus Sicht der GPA NRW denkbar und sinnvoll: 

 

6 konfessionelle Träger/Kirchen, andere freie Träger, Elterninitiativen i.S. von § 20 Abs. 3 KiBiz 
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• Die freien Träger verpflichten sich zur Sicherung des Rechtsanspruchs und in Notfällen, 
Gruppen mit vom Jugendamt gemeldeten Kindern gesetzeskonform zusätzlich zu bele-
gen. 

• Die freien Träger bauen Ü3-Betreuungsplätze nur mit Zustimmung des Jugendamtes ab. 

• Die freien Träger unterstützen bei weiterem Bedarf aktiv den U3-Ausbau. 

• Die freien Träger verpflichten sich, bei Bedarf vorrangig Kinder aus Porta Westfalica un-
abhängig von Herkunft, Konfession etc. zu betreuen. 

• Die freien Träger beteiligen sich am elektronischen Anmeldesystem. 

• Die Verwendung der Mittel ist nachzuweisen.  

Freiwillige Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen 

 2010 2011 2012 2013 

Freiwillige Zuschüsse in Euro 625.259 628.899 628.838 612.721 

Plätze in freier Trägerschaft 1.113 1.082 1.045 1.016 

Freiwillige Zuschüsse je Platz in 
freier Trägerschaft in Euro 

562 581 602 603 

Die Änderungen ergeben sich auf der Grundlage der Vereinbarungen mit den freien Trägern 
und der Veränderung des Betreuungsangebotes. 

Freiwillige Zuschüsse je Betreuungsplatz in Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft in 
Euro 2013 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

603 0 631 324 213 305 439 27 

Nur eine Vergleichskommune zahlt höhere freiwillige Zuschüsse je Betreuungsplatz in Kinder-
tageseinrichtungen freier Träger als die Stadt Porta-Westfalica. Der hohe Wert ist maßgeblich 
auf die Übernahme des vollen Trägeranteils bei einer Vielzahl von Einrichtungen zurückzufüh-
ren.  

� Feststellung 
Die Stadt Porta Westfalica zahlt in erheblichem Umfang freiwillige Zuschüsse. Dies hat die 
GPA NRW auch bei einer Vielzahl anderer Städte festgestellt, die über vergleichsweise we-
nige oder keine Plätze in kommunalen Kindertageseinrichtungen verfügen. Der überdurch-
schnittliche freiwillige Zuschuss je Betreuungsplatz in Kindertageseinrichtungen freier Träger 
belastet den Fehlbetrag der Tagesbetreuung für Kinder. 

� Empfehlung 
Die Stadt Porta Westfalica sollte in Zukunft regelmäßig überprüfen, ob und in welcher Höhe 
an wen freiwillige Zuschüsse gezahlt werden müssen. Ziel sollte angesichts der Haushaltssi-
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tuation sein, die Zuschüsse zu verringern. Nach Auffassung der GPA NRW sollten die freien 
Träger auf jeden Fall einen angemessenen Eigenanteil leisten müssen. 

Anteile der Kindpauschalen nach Betreuungszeiten 

Das KiBiz fördert die Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in Form von Kindpau-
schalen. Deren Höhe richtet sich nach den in der Anlage zu § 19 KiBiz festgelegten Gruppen-
formen und Betreuungszeiten.7 Die Höhe der Kindpauschalen beträgt je nach Wochenbetreu-
ungsstunden und Alter der Kinder zwischen rund 3.460 Euro und 16.640 Euro jährlich im Kin-
dergartenjahr 2014/2015. 
Die Kostenstruktur wird durch die Inanspruchnahme der Wochenbetreuungsstunden geprägt. 
Insbesondere der Anteil der Kindpauschalen für die 45 Stunden Wochenbetreuung nimmt deut-
lichen Einfluss auf das Finanzergebnis. Ihm kommt daher im Rahmen der Angebotsplanung 
eine besondere Steuerungsrelevanz zu. 

Nachfolgend sind die zum 15.03. jeden Jahres auf der Basis der örtlichen Jugendhilfeplanung 
dem Landesjugendamt gemeldeten Kindpauschalen aus KiBiz.web (Quelle: d-NRW Besitz-
GmbH & Co. KG) abgebildet. 

Anteil der wöchentlichen Betreuungszeiten in Prozent 

 

Quelle: Kindpauschalen d-NRW  

 

7 § 19 KiBiz in Verbindung mit der Anlage zu § 19 KiBiz 
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Der kontinuierlich steigende Betreuungsumfang hat wie die steigende U3-Versorgungsquote zur 
Folge, dass der Fehlbetrag steigt. Deshalb ist ein bedarfsgerechtes Angebot wichtig. Ein Ver-
gleich der Entwicklung der Betreuungszeiten zeigt keine wesentlichen Besonderheiten. 

Maßgeblich für die Entscheidung zur Betreuungszeit ist die Jugendhilfeplanung, an der die 
freien Träger beteiligt werden. Grundlage dafür sind neben den Einwohnerdaten unter anderem 
die Bedarfsmeldungen der Einrichtungen. Eine Elternbefragung führte die Stadt bisher nicht 
durch. Im Hinblick auf die gesetzliche Reglementierung des Anstiegs der 45-Stunden-Betreu-
ung sind die freien Träger in Porta Westfalica angehalten, sich von den Eltern den Bedarf für 
einen Ganztagsplatz nachweisen zu lassen. Ob die ganztägige Betreuung tatsächlich benötigt 
wird, hinterfragte die Stadt Porta Westfalica in der Vergangenheit selbst allerdings nicht. Erst 
seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 ist für Neuanmeldungen und Stundenerhöhungen der 
Bedarf nach einem Ganztagsplatz gegenüber dem Jugendamt nachzuweisen. Bemerkenswert 
ist, dass die Öffnungszeit der meisten Einrichtungen lediglich 45 Stunden in der Woche beträgt 
oder nur geringfügig darüber liegt. Mindestens bei diesen Einrichtungen ist die tatsächliche 
Inanspruchnahme der gebuchten Betreuungszeit kritisch zu hinterfragen. 

Flexible Betreuungsmodelle mit unterschiedlichen Abholzeiten an einzelnen Wochentagen wer-
den nur von zwei Kindertageseinrichtungen angeboten. In den meisten Einrichtungen ist es also 
nicht möglich, dass ein Kind bei einer Betreuungszeit von 35 Wochenstunden regelmäßig an 
einzelnen Wochentagen auch nachmittags betreut wird. Nach den Ausführungen in § 5 der 
Elternbeitragssatzung zu den Buchungszeiten entscheidet die Kindertageseinrichtung in eige-
ner Trägerhoheit, welche Möglichkeiten sie für die Buchungszeit von 35 Stunden vorhält. 

Anteile der Kindpauschalen nach Betreuungszeiten in Prozent 2013/2014 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

25 Stunden/Woche 

8,0 0,0 43,8 7,2 2,2 5,8 9,9 101 

35 Stunden/Woche 

49,7 29,6 79,0 50,8 43,4 50,3 58,2 101 

45 Stunden/Woche 

42,3 12,6 66,6 42,0 35,9 40,2 49,5 101 

� Feststellung 
Die Betreuungszeiten liegen in Porta Westfalica im Bereich der Mittelwerte. Dies wirkt sich 
im interkommunalen Vergleich eher neutral auf den Fehlbetrag aus. 

� Empfehlung 
Die GPA NRW empfiehlt der Stadt Porta Westfalica, den Betreuungsumfang entsprechend 
dem in § 3a KiBiz verankerten Wunsch- und Wahlrecht noch stärker bedarfsgerecht steuern. 
Größere Abweichungen zwischen gebuchter und tatsächlich in Anspruch genommener Be-
treuungszeit sollten vermieden werden. Dafür sollte das Angebot an flexiblen Betreuungs-
modellen ausgeweitet werden. Eine umfassende Elternbefragung könnte hilfreich sein. Eine 
bessere Steuerung des Betreuungsangebotes ermöglichen zudem ein zentrales Anmelde-
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verfahren und die zu erwartenden zusätzlichen Erkenntnisse aus einem elektronischen An-
meldesystem. 

Kindertagespflege 

Die Umsetzung des Rechtsanspruches für unter 3-jährige Kinder wertet die Kindertagespflege 
zu einem gleichrangigen Angebot im Verhältnis zur institutionellen Kindertagesbetreuung auf. 
Die Kindertagespflege kann als alternative und flexible Betreuungsmöglichkeit einen wichtigen 
Beitrag zur Erfüllung des Rechtsanspruches im Rahmen der U-3 Betreuung leisten. 

Die Betreuungsform der Kindertagespflege entwickelte sich in Porta Westfalica kontinuierlich 
weiter. Sie wurde quantitativ und qualitativ ausgebaut und schon früh in den U3-Ausbau einbe-
zogen. Sie bietet Eltern eine qualifizierte und verlässliche Betreuung. Die anfallenden Aufgaben 
in der Kindertagespflege nimmt das Jugendamt mit Ausnahme der Qualifizierung selbst wahr. 

Die Neufassung der Richtlinien der Kindertagespflege beschloss der Jugendhilfeausschuss am 
18. Mai 2015. Der Rat beschloss am 15. Juni 2015 ergänzend die Neufestsetzung der Finanzie-
rung der Kindertagespflege. Damit erhöht die Stadt Porta Westfalica die Geldleistungen an die 
Tagespflegepersonen ab 01. Juli 2015 und differenziert erstmals nach deren Qualifikation. Sie 
legt zudem einen besonderen Stundensatz für die Betreuung eines Kindes mit Behinderung 
durch eine besonders qualifizierte Tagespflegeperson fest. Die neuen Stundensätze liegen im 
Bereich des interkommunalen Mittelwertes.  

Der Anteil der Kindertagespflegeplätze an den Tagesbetreuungsplätzen gesamt zeigt, in wel-
chem Umfang die Kindertagespflege das institutionelle Betreuungsangebot der Stadt Porta 
Westfalica ergänzt. 

Plätze in Kindertagespflege  

Kindergartenjahr 2009/2010  2010/2011 2011/2012  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Plätze in Kindertagespflege*  160 185 190 220 205 181 

Tagesbetreuungsplätze gesamt* 1.292 1.298 1.272 1.265 1.221 1.209 

Anteil Plätze in Kindertagespflege 
in Prozent 

12,4 14,3 14,9 17,4 16,8 15,0 

* Zahl der belegten Plätze angegeben 

Der frühzeitige Ausbau der Kindertagespflege hat erheblich dazu beigetragen, dass die Stadt 
Porta Westfalica den ab dem 01. August 2013 geltenden Rechtsanspruch auf einen U3-
Betreuungsplatz erfüllen kann. Für Kinder ab 3 Jahre dient die Kindertagespflege überwiegend 
der zusätzlichen Betreuung in Randzeiten der Kindertageseinrichtungen und der OGS. Die tat-
sächliche Inanspruchnahme der Kindertagespflege ist seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 
rückläufig. 
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Anteil der angebotenen Plätze in Kindertagespflege an den Kindertagesbetreuungsplätzen gesamt 
2013 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

16,8 4,3 16,8 7,8 5,0 6,2 9,7 26 

Grund für den höchsten Anteil der Kindertagespflegeplätze an allen Kindertagesbetreuungs-
plätzen ist die hohe Zahl an tatsächlich vorhandenen Kindertagespflegeverhältnissen. Eine 
weitere Orientierung bei der Einordnung der Kindertagespflege bietet ein Vergleich auf Basis 
der Finanzdaten: 

Anteil Ordentliches Ergebnis Tagespflege am Ordentlichen Ergebnis der Produktgruppe Tagesbe-
treuung für Kinder 2013 

Porta Westfalica Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

19,1 1,3 19,7 9,0 5,9 7,8 12,2 27 

� Feststellung 
Die Kindertagespflege hat in Porta Westfalica einen hohen Stellenwert. Sie wirkt sich ver-
gleichsweise stark auf den Fehlbetrag der Tagesbetreuung für Kinder aus. Die zum 01. Juli 
2015 vorgenommene Erhöhung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen wird den 
Fehlbetrag für die Kindertagespflege sowie der Tagesbetreuung für Kinder insgesamt weiter 
erhöhen. 

� Empfehlung 
Die Stadt Porta Westfalica sollte auch in Zukunft ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderta-
gespflegeplätzen vorhalten. Sie sollte weiterhin auf eine hohe Akzeptanz und Auslastung 
dieses Betreuungsangebotes hinwirken. 

Gesamtbetrachtung Tagesbetreuung für Kinder 

Die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zusammengefasst: 

• Die Stadt Porta Westfalica gehört zu dem Viertel der Kommunen mit dem höchsten Fehl-
betrag der Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahren. Der Fehlbe-
trag der Tagesbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen je Platz stellt sich wegen 
des hohen Anteils der Kindertagespflege deutlich besser dar, liegt aber auch über dem 
Mittelwert. 

• Belastend wirken sich auf den Fehlbetrag aus: 

• die zweithöchsten freiwilligen Zuschüsse je Betreuungsplatz in Kindertageseinrichtun-
gen freier Träger und 

• die deutlich überdurchschnittliche U3-Versorgungsquote, die auf die hohe Zahl beleg-
ter Kindertagespflege-Plätze zurückzuführen ist. 
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• Positiv wirkt sich aufgrund der Finanzierungsstruktur des KiBiz aus, dass die Stadt Porta 
Westfalica über keine städtischen Kindertageseinrichtungen verfügt.  

• Die Stadt Porta Westfalica kann das Ergebnis verbessern, wenn sie  

• das Platzangebot noch stärker bedarfsgerecht steuert,  

• die Elternbeitragssatzung anpasst und  

• die freiwilligen Zuschüsse reduziert. 

� KIWI-Bewertung 
Die GPA NRW bewertet das Handlungsfeld Tagesbetreuung für Kinder der Stadt Por-
ta Westfalica mit dem Index 2. 
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 
t 0 23 23/14 80-0 
f 0 23 23/14 80-333 
e info@gpa.nrw.de 
i www.gpa.nrw.de 
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Schulen der Stadt Porta 
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� Schulen 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Das Prüfgebiet Schulen umfasst folgende Handlungsfelder: 

• Flächenmanagement der Schulen (ohne Förderschulen) und Turnhallen, 

• Schulsekretariate, 

• Schülerbeförderung. 

Ziel der GPA NRW ist es, auf Steuerungs- und Optimierungspotenziale hinzuweisen. Die  
Analyse der Gebäudeflächen sensibilisiert die Kommunen für einen bewussten und sparsamen 
Umgang mit ihrem Gebäudevermögen. Die Prüfung der Schulsekretariate dient als Orientierung 
im Hinblick auf eine angemessene Stellenausstattung. Die Optimierung der Schülerbeförderung 
ist Voraussetzung für einen effizienten Mitteleinsatz. Gleichzeitig zeigt die GPA NRW Strategien 
und Handlungsmöglichkeiten auf, vorhandene Potenziale sukzessive umzusetzen.  

Die GPA NRW führt interkommunale Kennzahlenvergleiche durch und betrachtet die Organisa-
tion und Steuerung. Wir haben Benchmarks für die Kennzahlen zu den Schulflächen ermittelt. 
Auf der Basis dieser Benchmarks berechnen wir Potenziale für jede Schulform. 

Die Flächen- und Schülerzahlen beziehen sich auf das Schuljahr 2013/2014. Bezugsgröße ist 
die Bruttogrundfläche1 (BGF) der Gebäude.  

Flächenmanagement Schulen und Turnhallen 

Ein vorausschauendes Flächenmanagement ist ein wichtiges Werkzeug zur Haushaltskonsoli-
dierung der Städte und Gemeinden. Es muss sich am Bedarf sowie der finanziellen Leistungs-
fähigkeit orientieren und die Auswirkungen des demografischen Wandels berücksichtigen. 

Unter diesen Vorgaben analysiert die GPA NRW die Flächen der Schulen und Turnhallen der 
Stadt Porta Westfalica mit Ausnahme der Förderschulen. Die Benchmarks beruhen auf den 
Regelungen für Schul-Raumprogramme2 sowie den gesammelten Prüfungserfahrungen.  
Die GPA NRW berücksichtigt zusätzliche Flächen für die Offene Ganztagsschule (OGS) an 
Grundschulen sowie Ganztagsunterricht an weiterführenden Schulen entsprechend der indivi-
duellen Situation. 

Zusätzliche Flächen für die inklusive Beschulung förderbedürftiger Schüler sind in den Bench-
marks nicht eingerechnet. Bisher gibt es keine verbindlichen Vorschriften für Raumstandards für 
Schulen mit inklusivem Unterricht. Der Flächenbedarf ist davon abhängig, ob die Kommune 
Schwerpunktschulen bildet, an denen sie die erforderlichen Rahmenbedingungen für die ein-

 

1 Die Bruttogrundfläche ist die Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. 

2 Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen für allgemeinbildende Schulen und Förderschulen. RdErl. vom 19. Oktober 1995. 
GABl I 1995, S. 229 (BASS 10-21 Nr. 1) 
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zelnen Förderschwerpunkte schafft. Daher ist es grundsätzlich erforderlich, den Bedarf für jede 
Schule individuell zu konkretisieren und das Raumprogramm entsprechend anzupassen. 

Die Stadt Porta Westfalica hat im Jahr 2014 ihre Schulentwicklungsplanung mit externer Betei-
ligung aktualisiert. Das Gutachten beinhaltet die Schülerzahlprognose für die einzelnen Schulen 
und Standorte der Grundschulen und der weiterführenden Schulen. Schulorganisatorische 
Auswirkungen werden ebenfalls thematisiert. Daneben hat die Stadt auch eine Raum- und 
Funktionsanalyse der Schulen in Auftrag gegeben. 

Grundschulen 

Wie in den meisten Kommunen ist auch in Porta Westfalica die Zahl der Grundschüler rückläu-
fig. Im Vergleich der Schuljahre 2000/01 und 2013/2014 hat sich die Zahl der Grundschüler um 
412 verringert. Dies entspricht einem Rückgang von gut 24 Prozent. 

In der letzten Prüfrunde hat die GPA NRW im Vergleichsjahr 2007/2008 bereits deutliche Flä-
chenüberhänge bei den Grundschulen festgestellt. Zum damaligen Zeitpunkt betrieb die Stadt 
Porta Westfalica noch zehn Grundschulen. Seitdem hat die Stadt die Grundschulen Möllbergen 
und Nammen geschlossen. Die Grundschulen Eisbergen und Veltheim sowie Holzhausen und 
Vennebeck wurden jeweils zu einem Grundschulverbund zusammengeschlossen, betreiben 
jedoch beide weiterhin zwei Standorte. Aktuell werden acht Grundschulgebäude genutzt. 

Grundschulen der Stadt Porta Westfalica Schuljahr 2013/2014 

Standort 
Fläche in  

m² BGF  

Schüler-

zahlen 

gebildete 

Klassen 

Zahl der 

Eingangs-

klassen 

Fläche 

je Klasse 

Grundschule Barkhausen 4.794 131 8 2 599 

Grundschulverbund Eisber-
gen-Veltheim (2 Standorte) 

5.076 229 12 3 423 

Grundschule Hausberge 4.769 203 8 2 596 

Grundschulverbund Holz-
hausen-Vennebeck (2 
Standorte) 

4.931 374 15 3 329 

Grundschule Kleinenbremen 3.000 107 5 2 600 

Grundschule Neesen 4.374 249 11 2 398 

Grundschulen gesamt 26.944 1.293 59 14 457 

Mit Ausnahme der Grundschule Kleinenbremen verfügen alle anderen Grundschulen über ein 
Angebot der offenen Ganztagsschule (OGS), das im Schuljahr 2013/14 von 558 Schülern ge-
nutzt wurde. Dies entspricht einem OGS-Anteil von 43 Prozent. Dieser ist bei der Bemessung 
des Benchmarks berücksichtigt. 
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Bruttogrundfläche Grundschulen je Klasse in m² 2013 

 

Porta Westfalica 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte 

457 306 334 372 47 

Trotz der Schließung der Grundschulen Möllbergen und Nammen überschreitet die Stadt Porta 
Westfalica noch immer deutlich den Benchmark. Mehr als 75 Prozent der Vergleichskommunen 
haben eine geringere Bruttogrundfläche je Klasse an den Grundschulen. Danach ergibt sich ein 
Flächenüberhang von rund 9.500 m². Dies bedeutet, dass rund 35 Prozent der derzeit beste-
henden Flächen abgebaut werden können. 

Die Situation an den einzelnen Standorten unterscheidet sich dabei teilweise deutlich. 

Einzelbetrachtung der Standorte Grundschulen in m² 2013/14 

 

Der Haushaltssanierungsplan sieht die Schließung von mindestens zwei weiteren Grundschul-
standorten ab dem Jahr 2018 vor (Maßnahme 011101/03). Zur konkreten Umsetzung dieser 
Maßnahme gibt es bereits Überlegungen in der Verwaltung, die endgültige Richtung steht dabei 
noch nicht abschließend fest. Die bereits zum Schuljahr 2013/14 bestehenden Flächenüber-
hänge indizieren jedoch kurzfristigen Handlungsbedarf. Zudem wird durch die Schließung von 
zwei Grundschulstandorten der Flächenüberhang nicht vollständig kompensiert werden können. 
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Die aktuelle Schulentwicklungsplanung (Stand Oktober 2014) geht darüber hinaus von weiter-
hin sinkenden Schülerzahlen aus. Zum Schuljahr 2019/20 werden nur noch 1.063 Grundschü-
ler. Dies entspricht einem weiteren Rückgang von knapp 18 Prozent. 

Grundschulen der Stadt Porta Westfalica Prognose 2019/20 

Standort 
Fläche in  

m² BGF  
Schülerzahlen 

gebildete 

Klassen 

Fläche 

je Klasse 

GS Barkhausen 4.794 97 4 1.199 

GSV Eisbergen-Veltheim 5.076 210 8 635 

GS Hausberge 4.769 164 8 596 

GSV Holzhausen-Vennebeck 4.931 297 12 411 

GS Kleinenbremen 3.000 81 4 750 

GS Neesen 4.374 214 8 547 

Grundschulen gesamt 26.944 1.063 44 612 

Für das Schuljahr 2019/20 erhöht sich der Flächenüberhang gegenüber dem Schuljahr 2013/14 
nochmals um 4.500 m² auf 14.000 m². 

Die Überlegungen der Verwaltung zur Schließung von zwei Grundschulstandorten bezieht die 
Möglichkeit ein, an dem Grundschulverbund Eisbergen-Veltheim einen Standort zu schließen. 
Beide Standorte werden zukünftig nur noch einzügig betrieben werden können. Ebenso gibt es 
Überlegungen das Gebäude der Portaschule (Förderschule) für die Grundschule Neesen und 
ggf. auch für die Grundschule Kleinenbremen zu nutzen. Aber auch wenn alle diese Überlegun-
gen umgesetzt würden, verbliebe im Schuljahr 2019/20 noch ein Flächenüberhang von rd. 
7.000 m². 

� Feststellung 

Für die Grundschulen in Porta Westfalica errechnet sich bereits im Vergleichsjahr (Schuljahr 
2013/14) ein Flächenüberhang von rd. 9.500 m². Durch die rückläufigen Schülerzahlen er-
höht sich dieser für das Schuljahr 2019/20 bereits auf 14.000 m². 

� Empfehlung 

Die im Haushaltssanierungsplan festgelegte Schließung von zwei weiteren Grundschul-
standorten sollte aufgrund der bereits jetzt bestehenden Flächenüberhänge möglichst 
schnell umgesetzt werden. Die Prognosezahlen für das Schuljahr 2019/20 indizieren weite-
ren Handlungsbedarf. Die Stadt Porta Westfalica sollte bereits jetzt Planungen aufstellen wie 
mit dem weiteren Schülerrückgang umgegangen werden soll und welche Grundschule zu-
sätzlich in Frage gestellt werden muss. 

Die Prognosen zeigen, dass zukünftig die Grundschulen Barkhausen, Kleinenbremen sowie 
beide Standorte des Grundschulverbundes Eisbergen-Veltheim und ein Standort des Grund-
schulverbundes Holzhausen-Vennebeck nur noch einzügig betrieben werden können. 

Die hohen Kennzahlenwerte dieser Schulen belegen, dass die Aufrechterhaltung der nur noch 
einzügigen Standorte aus gebäudewirtschaftlicher Sicht ungünstig ist. Häufig verursachen klei-
ne Standorte auch schulorganisatorische Probleme, z.B. bei Lehrerausfällen sowie Ganztags- 
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und Förderangeboten. Insofern sollte die Stadt Porta Westfalica prüfen, auf Schulverbünde zu 
verzichten und einzügige Standorte bzw. Schulen aufzugeben. Gleichzeitig ist auch der Rück-
bau von Gebäudeteilen – sofern dies an den Standorten möglich ist - in den Blick zu nehmen. 

Weiterführende Schulen (gesamt) 

Das Angebot an kommunalen weiterführenden Schulen umfasste in Porta Westfalica im Schul-
jahr 2013/14 

• die Realschule Hausberge 

• das städtische Gymnasium Porta Westfalica und 

• die Gesamtschule Porta Westfalica. 

Die Realschule und das Gymnasium liegen direkt nebeneinander auf einem gemeinsamen Ge-
lände mit Mensa und Sporthalle. Die in der letzten Prüfrunde noch betrachtete Hauptschule 
wurde wie damals bereits avisiert zum Schuljahr 2011/12 endgültig geschlossen und ist in der 
Gesamtschule aufgegangen. 

Realschulen 

Die Zahl der Realschüler in Porta Westfalica hat sich im Vergleich der Schuljahre 2000/01 und 
2013/14 um 32 Schüler verringert. Dies entspricht einem Rückgang von fünf Prozent.  

Realschule der Stadt Porta Westfalica Schuljahr 2013/2014 

Standort 
Fläche in  

m² BGF  
Schülerzahlen 

gebildete 

Klassen 

Zahl der 

Eingangsklassen 

Fläche 

je Klasse 

Realschule Hausberge 5.485 618 23 4 238 

An der Realschule nehmen 390 Schüler das Ganztagsangebot wahr. Dies entspricht einem 
Anteil von 63 Prozent. Die GPA NRW hat dies bei der Bemessung des Benchmarks berücksich-
tigt. 

Bruttogrundfläche Realschulen je Klasse in m² 2013 
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Porta Westfalica 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte 

238 280 331 383 41 

Für die Realschule ergibt sich im Vergleichsjahr kein Flächenüberhang. Vielmehr liegt die Flä-
che je Klasse deutlich unterhalb des Benchmarks. 

Die Prognose bis zum Schuljahr 2019/20 zeigt jedoch auch für die Realschule weiter sinkende 
Schülerzahlen. Bis zum Jahr 2019/20 geht die Stadt noch von 545 Schülern aus, was einem 
weiteren Rückgang von knapp zwölf Prozent entspricht. Der Kennzahlenwert wird sich damit 
auf 282 m² je Klasse erhöhen. Er liegt damit aber noch immer deutlich unterhalb des Bench-
marks. 

� Feststellung 

Für die Realschule zeigt sich weder für das Vergleichsjahr noch für den Prognosezeitraum 
ein Flächenüberhang. Die Fläche je Klasse liegt deutlich unterhalb des Benchmarks. 

Gymnasium 

Die Zahl der Gymnasiasten in Porta Westfalica ist im Vergleich der Schuljahre 2000/01 und 
2013/14 um 37 Schüler bzw. gut vier Prozent gestiegen. Im Zeitverlauf war bis zum Schuljahr 
2009/10 ein kontinuierlicher Anstieg der Schülerzahlen zu verzeichnen. Mit 1.068 Schülern er-
reichte das Gymnasium in diesem Schuljahr seine größte Auslastung. In den folgenden drei 
Schuljahren waren zunächst kleinere Rückgänge zu verzeichnen. Zum Schuljahr 2013/14 je-
doch sanken die Schülerzahlen um 125 bzw. gut 12 Prozent. 

Gymnasium der Stadt Porta Westfalica Schuljahr 2013/2014 

Standort 
Fläche in  

m² BGF  
Schülerzahlen 

gebildete 

Klassen/Kurse 

Zahl der 

Eingangsklassen 

Fläche je  

Klasse/Kurs 

Gymnasium Porta 
Westfalica 

11.500 884 38 4 303 

Bruttogrundfläche Gymnasien je Klasse/Kurs in m² 2013 

 

Porta Westfalica 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte 

303 260 298 328 43 
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Im Vergleichsjahr ergibt sich für das Gymnasium rechnerisch ein Flächenüberhang von 900 m². 
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Gebäude nach Angaben der Verwaltung eine 
eher schlechte Flächeneffizienz aufweist. So verfügt es über sehr große Verkehrsflächen (Flu-
re). Die Auflagen des Brandschutzes schränken die Nutzung dieser Flächen oftmals stark ein. 
Allerdings zeigen die Erfahrungen anderer Städte, dass durch entsprechende Umbauten in 
Abstimmung mit dem Brandschutz auch eine bessere Auslastung dieser Flächen möglich ist. 

Die eingetretene Verringerung der Schülerzahlen setzt sich zukünftig fort. Bis 2019/20 sieht die 
Prognose einen weiteren Rückgang um 124 Schüler bzw. 14 Prozent. Bei einem vergleichbaren 
Verhältnis von Schülern in den Sekundarstufen I und II sowie der Fortführung als Halbtagsschu-
le erhöht sich die Fläche je Klasse/Kurs auf 361 m². Der Flächenüberhang steigt dann auf 2.600 
m². Soweit erforderlich können bei Raumbedarfen der Realschule diese Flächen in dem Gym-
nasium anteilig auch durch die Realschule genutzt werden. 

� Feststellung 

Für das Gymnasium errechnet sich im Vergleichsjahr ein Flächenüberhang von 900 m². Mit 
den rückläufigen Schülerzahlen wird sich dieser Flächenüberhang bis zum Schuljahr 
2019/20 auf 2.600 m² erhöhen. 

Gesamtschule 

Die Gesamtschule in Porta Westfalica wird seit 1995 aufgebaut. Die Schülerzahlen sind im Ver-
gleich der Schuljahre 2000/01 und 2013/14 um 129 bzw. gut 17 Prozent gestiegen. Dabei zeigt 
sich jedoch seit dem Schuljahr 2011/12 eine sinkende Tendenz mit einem Rückgang von 137 
Schülern. 

Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica Schuljahr 2013/2014 

Standort 
Fläche in  

m² BGF  
Schülerzahlen 

gebildete 

Klassen/Kurse 

Zahl der 

Eingangsklassen 

Fläche je  

Klasse/Kurs 

Gesamtschule Porta 
Westfalica 

16.411 872 37 4 445 

Die Gesamtschule besteht aus mehreren Gebäudeteilen unterschiedlicher Baujahre. Vor eini-
gen Jahren wurde sie nochmals um einen Anbau von etwa 1.000 m² erweitert. 

Bruttogrundfläche Gesamtschule je Klasse/Kurs in m² 2013 
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Porta Westfalica 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte 

445 288 314 375 16 

Mehr als 75 Prozent der Vergleichskommunen haben eine geringere Bruttogrundfläche je Klas-
se/Kurs an den Gesamtschulen. Bereits für das Vergleichsjahr ergibt sich somit rechnerisch ein 
Flächenüberhang von 4.900 m². 

Auch an der Gesamtschule setzt sich der Schülerrückgang nach der Prognose weiter fort. Bis 
zum Schuljahr 2019/20 prognostiziert die Stadt einen Rückgang um 197 Schüler bzw. gut 22 
Prozent. Dementsprechend erhöht sich die Kennzahl auf 627 m² je Klasse/Kurs. Der Flächen-
überhang steigt auf 8.200 m². 

� Feststellung 

Der Flächenüberhang von 4.900 m² im Vergleichsjahr, der sich bis zum Schuljahr 2019/20 
aufgrund weiterer Schülerrückgänge auf 8.200 m² erhöht, indiziert Handlungsbedarf. 

� Empfehlung 

Die Stadt sollte prüfen, ob an der Gesamtschule einzelne Gebäudeteile rückgebaut werden 
können.  

Potenzialberechnung Schulgebäude 2013/14 

Schulart  
BGF je Klasse 

in m² 

Benchmark je  

Klasse in m² 

BGF 

Flächen-

potenzial je 

Klasse in 

m² BGF 

Anzahl  

Klassen 

Potenzial in m² BGF 

 (gerundet) 

Grundschulen 457 295 162 59 9.500 

Realschulen 238 314 0 23 0 

Gymnasien 303 279 24 38 900 

Gesamtschulen 445 312 133 37 4.900 

Gesamt 
 

   15.400 

Die GPA NRW bewertet die ermittelten Flächenüberhänge mit einem jährlichen Betrag von 100 
Euro je m² BGF. Erfahrungswerte aus der Gebäudewirtschaft gehen von Vollkosten für die be-
triebenen Flächen zwischen 100 und 200 Euro je m² BGF aus. Die GPA NRW orientiert sich 
damit bewusst konservativ am unteren Ende der tatsächlichen Spannbreite. Dies reicht aus, um 
für die besondere Bedeutung des Themas zu sensibilisieren und adäquate Konsolidierungspo-
tenziale für den Haushalt aufzuzeigen. Für die Stadt Porta Westfalica besteht bei den Schulge-
bäuden somit ein monetäres Potenzial von rund 1.540.000 Euro. 

Bereits bei den einzelnen Schulformen hat die GPA NRW die Entwicklungen bis zum Schuljahr 
2019/20 anhand der prognostizierten Schülerzahlen aufgezeigt. Nachfolgend stellt sie die sich 
daraus ergebenden Flächenpotenziale zusammengefasst dar. 
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Potenzialberechnung Schulgebäude Prognose 2019/20 

Schulart  
BGF je Klasse 

in m² 

Benchmark je  

Klasse in m² 

BGF 

Flächen-

potenzial je 

Klasse in 

m² BGF 

Anzahl  

Klassen 

Potenzial in m² BGF 

 (gerundet) 

Grundschulen 612 295 317 44 14.000 

Realschulen 282 314 0 19 0 

Gymnasien 361 279 82 32 2.600 

Gesamtschulen 627 312 315 26 8.200 

Gesamt 
 

   24.800 

Bereits im Vergleichsjahr 2013/14 sind in Porta Westfalica erhebliche Flächenüberhänge fest-
zustellen. Diese betreffen insbesondere die Grundschulen und die Gesamtschule. Bis zum 
Schuljahr 2019/20 werden die rückläufigen Schülerzahlen diese Überhänge nochmals deutlich 
erhöhen. Von der Gesamtfläche der Schullandschaft in Porta Westfalica werden dann nur noch 
knapp 60 Prozent benötigt.  

Dies macht deutlich, dass die Stadt Porta Westfalica kurzfristig gefordert ist, Überlegungen und 
Planungen aufzustellen, um dieser Entwicklung entgegensteuern zu können. Dabei ist die Auf-
gabe von Standorten im Grundschulbereich und Optimierungen an verbleibenden Standorten 
ebenso mit einzubeziehen wie eine Umstrukturierung der gesamten Schullandschaft. 

Für die Umsetzung des inklusiven Unterrichts können zusätzliche Flächen (z.B. für Differenzie-
rungsräume; Therapie- oder Rückzugsräume, Pflege-/Hygieneräume) notwendig sein. Diese 
Räume benötigen mit 20 - 30 m² BGF allerdings wesentlich weniger Fläche als Klassenräume. 

Aktuell wird die Schulflächenplanung zudem durch eine stark gestiegene Zahl von zugewander-
ten Kindern und Jugendlichen erschwert. Ihnen müssen zunächst in „Auffangklassen“ die nöti-
gen Deutschkenntnisse vermittelt werden, um dann am Unterricht teilnehmen zu können. In den 
Grundschulen werden diese Kinder direkt in die Klassen integriert. Am Gymnasium ist derzeit 
eine Auffangklasse und an der Gesamtschule sind zwei Auffangklassen eingerichtet. Aufgrund 
der geringen Gruppengrößen sind auch hier kleinere Räume ausreichend. 

Auch unter Berücksichtigung des Mehrbedarfs durch Inklusion und Zuwanderung verbleibt ein 
deutlicher Flächenüberhang, der entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen notwendig 
macht. 

Schulturnhallen 

Die Stadt Porta Westfalica hält an allen Grundschulen und bei den Grundschulverbünden auch 
an jedem Standort eine Einfachturnhalle vor. Die Realschule und das Gymnasium teilen sich 
eine Vierfachturnhalle zu gleichen Teilen und die Gesamtschule hat eine eigene Dreifachturn-
halle. 

Insgesamt stellt die Stadt Porta Westfalica in 2013 somit 15 Turnhalleneinheiten für den Schul-
sport zur Verfügung. 
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Schulturnhallen Porta Westfalica 2013 

Schulturnhallen m² BGF Halleneinheiten 
Größe je Halleneinheit in 

m² BGF 

Grundschulen 5.889 8 736 

Realschule 2.383 2 1191 

Gymnasium 2.383 2 1191 

Gesamtschule 2.806 3 935 

Gesamt 13.460 15 897 

Den 157 Klassen und Kursen des Schuljahres 2013/2014 steht eine Fläche von über 13.400 m² 
zur Verfügung. Hieraus ergibt sich eine Bruttogrundfläche von rund 86 m² je Klasse. 

Bruttogrundfläche Schulturnhallen je Klasse in m² 2013 

Porta 

Westfalica 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

86 44 144 78 65 76 86 46 

Der Vergleich zeigt, dass 75 Prozent der Vergleichskommunen eine geringere Fläche für den 
Schulsport zur Verfügung stellt. 

Die vorstehende Kennzahl wird neben der Anzahl der Halleneinheiten auch durch die Turnhal-
lengröße bestimmt. Die Größe von Turn- und Sporthallen richtet sich im Allgemeinen nach der 
Anzahl der Sportflächen (Einfach-, Doppel- oder Dreifachhalle) und der dafür erforderlichen 
Anzahl an Umkleiden und sonstigen Nebenräumen. Die Größe der Halleneinheiten in der Stadt 
Porta Westfalica liegt mit 897 m² deutlich oberhalb des interkommunalen Mittelwertes in Höhe 
von 746 m² BGF. 

Die GPA NRW geht davon aus, dass jeweils zwölf Klassen eine Turnhallen-Einheit benötigen. 
Den so ermittelten Bedarf für die Stadt Porta Westfalica stellen wir dem aktuellen Bestand ge-
genüber: 

Vergleich Bedarf und Bestand Turnhallen-Einheiten für Schulen 2013 

  Bedarf  Bestand Saldo 

Grundschulen 4,9 8,0 3,1 

Realschulen 1,9 2,0 0,1 

Gymnasien 3,2 2,0 -1,2 

Gesamtschulen 3,1 3,0 -0,1 

Gesamt 13,1 15,0 1,9 

Überkapazitäten bestehen ausschließlich bei den Grundschulen. Demgegenüber besteht bei 
dem Gymnasium rechnerisch sogar eine Unterdeckung.  
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Mit den rückläufigen Schülerzahlen sinkt der Bedarf entsprechend. Für das Schuljahr 2019/20 
besteht bei prognostizierten 44 Klassen nur noch ein Bedarf an 3,7 Halleneinheiten für die 
Grundschulen. Somit erhöht sich die Überkapazität auf 4,3 Halleneinheiten. Für die Realschule 
ergibt sich ein Bedarf von 1,6 Halleneinheiten, für die Gesamtschule von 2,2 Halleneinheiten. 
Somit ergeben sich Überhänge von 0,4 und 0,8 Halleneinheiten. Auch für das Gymnasium re-
duziert sich der Bedarf auf 2,7 Halleneinheiten. Für die Großsporthalle, die von der Realschule 
und dem Gymnasium gemeinsam genutzt wird, entspricht der Bedarf dann in etwa dem Be-
stand. 

� Feststellung 

In Porta Westfalica gibt es bei den Schulturnhallen im Schuljahr 2013/14 einen Überhang 
von 1,9 Hallen-Einheiten. Bei einer durchschnittlichen Hallengröße von 897 m² errechnet 
sich ein Flächenüberhang von 1.700 m² BGF. Monetär ausgedrückt bedeutet dies ein weite-
res Potenzial von 170.000 Euro. 

Turnhallen (gesamt) 

Zusätzlich zu den Schulsporthallen besitzt die Stadt Porta Westfalica noch folgende Sporthal-
len: 

• Karl-Krüger-Halle (Sport- und Mehrzweckhalle) 

• Einfachturnhalle an der Portaschule (Förderschule) 

• Einfachturnhalle an der Grundschule Nammen 

• Einfachturnhalle an der Grundschule Möllbergen 

Insgesamt stellt die Stadt damit vier weitere Halleneinheiten mit gut 4.800 m² zur Verfügung. 

Bruttogrundfläche Turnhallen je 1.000 Einwohner in m² 2013 

Porta 

Westfalica 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

517 238 564 390 343 387 453 44 

Mehr als 75 Prozent der Vergleichskommunen stellen ihren Einwohnern eine geringere Turnhal-
lenfläche zur Verfügung als die Stadt Porta Westfalica. 

Die Turnhallen an den beiden aufgegebenen Grundschulen Möllbergen und Nammen sind in-
zwischen in privater Trägerschaft. Damit verringert sich die zur Verfügung gestellte Turnhallen-
fläche um 1.545 m². Die Bruttogrundfläche der Turnhallen je 1.000 Einwohner liegt danach bei 
473 m². Die Stadt Porta Westfalica zählt aber auch weiterhin zu den 25 Prozent der Kommu-
nen, die die größte Turnhallenfläche vorhält. 
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Gesamtbetrachtung  

Die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen lauten zusammengefasst:  

• Seit der letzten Prüfrunde hat die Stadt Porta Westfalica ihre Hauptschule und zwei 
Grundschulen geschlossen. 

• Im Grundschulbereich besteht aber im Vergleichsjahr 2013/14 noch immer ein Flächen-
überhang von 9.500 m². Dieser summiert sich zum Schuljahr 2019/20 aufgrund der wei-
terhin rückläufigen Schülerzahlen auf ca. 14.000 m². 

• Die im Haushaltssanierungsplan festgeschriebene Maßnahme zur Schließung zwei wei-
terer Grundschulen ab 2018 sollte vorgezogen und möglichst kurzfristig umgesetzt wer-
den. Allerdings kann dadurch der Flächenüberhang noch immer nicht vollständig kom-
pensiert werden. Zudem zeigen die Prognosezahlen weiteren Handlungsbedarf auf. So-
mit ist die Stadt gefordert, dieser Entwicklung gegenzusteuern und zu prüfen welche 
Grundschulstandorte zusätzlich aufgegeben werden können. Für das Schuljahr 2019/20 
wird nach der Prognose nur noch knapp die Hälfte der aktuellen Flächen benötigt. 

• Bei der Realschule liegt die Bruttogrundfläche deutlich unterhalb des Benchmarks. Inso-
fern ergibt sich weder für das Vergleichsjahr 2013/14 noch für den Prognosezeitraum ein 
Flächenüberhang. 

• Das Gymnasium weist im Vergleichsjahr 2013/14 einen Flächenüberhang von 900 m² 
auf. Dieser steigt mit den weiter sinkenden Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2109/20 auf 
2.600 m² an. Das Gebäude verfügt jedoch über sehr große Verkehrsflächen, was zu ei-
ner ungünstigen Flächeneffizienz führt. 

• An der Gesamtschule zeigen sich bereits im Schuljahr 2013/14 Flächenüberhänge von 
4.900 m². Die Stadt sollte prüfen, inwieweit einzelne Gebäudeteile zurückgebaut werden 
können. Bis zum Schuljahr 2019/20 erhöht sich der Flächenüberhang auf 8.200 m². 

• Die vorhandenen Schulturnhalleneinheiten übersteigen bei den Grundschulen den ei-
gentlichen Bedarf. Mit der Aufgabe von Grundschulstandorten sollten entsprechend auch 
die Schulturnhallen aufgegeben werden. 

� KIWI-Bewertung 

Die GPA NRW bewertet das Handlungsfeld Flächenmanagement Schulen und Turn-
hallen der Stadt Porta Westfalica mit dem Index 2. 

Schulsekretariate 

Die Anforderungen an die Schulsekretariate haben sich in den vergangen Jahren verändert 
durch 

• sinkende Schülerzahlen,  

• die Bildung von Schulverbünden, 
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• die Ausweitung von Betreuungsangeboten und Ganztagsunterricht, 

• das Bildungs- und Teilhabepaket sowie 

• die zunehmende Integration und Inklusion. 

Dies wirkt sich zwangsläufig auf den Personalbedarf in den Schulsekretariaten aus. 

Die Stadt Porta Westfalica hatte 2013 insgesamt 6,68 Vollzeit-Stellen in den Schulsekretariaten. 
Für die Kennzahlenbildung ermittelt die GPA NRW die Personalaufwendungen anhand der 
KGSt-Durchschnittswerte3. Dadurch bleiben personenbezogene Einflussgrößen ohne Auswir-
kung wie zum Beispiel das Alter der Beschäftigten. 

Die Kennzahlenwerte für die einzelnen Schulformen sind der Tabelle 1 am Ende des Teilbe-
richts zu entnehmen. 

Personalaufwendungen für Schulsekretariate je Schüler in Euro 2013 

Porta 

Westfalica 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

81 39 105 78 69 78 83 46 

Die insgesamt überdurchschnittlichen Personalaufwendungen für die Schulsekretariate je Schü-
ler gestalten sich je nach Schulform unterschiedlich. Bei den Grundschulen und dem Gymnasi-
um liegen die Personalaufwendungen mit 81 Euro bzw. 79 Euro auf einem überdurchschnittli-
chen Niveau. Bei der Realschule bewegt sich die Stadt Porta Westfalica im Mittelfeld und bei 
der Gesamtschule und der Förderschule liegt sie auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. 

Die Höhe der Personalaufwendungen ist abhängig vom quantitativen Personaleinsatz und vom 
Vergütungsniveau. Ein Indikator für den Personaleinsatz ist die Anzahl der betreuten Schüler: 

Schüler je Vollzeit-Stelle Sekretariat 2013 

Porta 

Westfalica 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

563 378 1.145 589 524 582 634 45 

Nur bei der Gesamtschule kann sich die Stadt Porta Westfalica bei dieser Kennzahl oberhalb 
des Durchschnitts positionieren. Bei allen anderen Schulformen liegt die Anzahl der betreuten 
Schüler auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. 

� Feststellung 

In den Schulsekretariaten der Stadt Porta Westfalica werden insgesamt unterdurchschnittlich 
viele Schüler je Stelle mit vergleichsweise überdurchschnittlichen Aufwendungen je Schüler 
betreut. 

 

3 Gutachten „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (Stand 2012/13) 
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Organisation und Steuerung 

Eingruppierung der Sekretariatskräfte 

In den meisten Kommunen sind die Sekretariatsstellen den Entgeltgruppen 5 und 6 zugeordnet. 
Oft erhalten die Beschäftigten jetzt die Entgeltgruppe 6, weil sie so nach dem früher geltenden 
Bundesangestelltentarifvertrag eingruppiert waren und dieser Besitzstand gewahrt wird. 

Qualitatives Stellenniveau der Sekretariatskräfte in Porta Westfalica 2013   

Eingruppierung Vollzeit-Stellen Prozent 

EG 5 2,38 36 

EG 6 4,30 64 

Die Stadt Porta Westfalica gruppiert ihre Sekretariatskräfte in den üblichen Entgeltgruppen 5 
und 6 ein. Sie unterscheidet dabei nach Grundschulen und weiterführenden Schulen, wonach 
die Kräfte an den weiterführenden Schulen in der Entgeltgruppe 6 und an den Grundschulen in 
der Entgeltgruppe 6 eingruppiert sind. Eine aktuelle Stellenbewertung liegt dieser Eingruppie-
rung nicht zugrunde. 

Im Vergleich der mittleren kreisangehörigen Kommunen ist der Anteil von 64 Prozent der Sekre-
tariatskräfte in der Entgeltgruppe 6 in Porta Westfalica überdurchschnittlich hoch. Der Mittelwert 
liegt bei rund 41 Prozent. 

� Empfehlung 

Im Hinblick auf die zukünftige Besetzung der Sekretariatsstellen sollte die Stadt Porta West-
falica eine Stellenbewertung für die Schulsekretariate durchführen.  Dabei gilt es zu überprü-
fen inwieweit die durchgehend höhere Eingruppierung in Entgeltgruppe 6 an den weiterfüh-
renden Schulen angemessen ist. 

Unterstrichen wird dieser Aspekt durch die insgesamt überdurchschnittlichen Personalaufwen-
dungen von 45.709 Euro je Vollzeit-Stelle in den Schulsekretariaten. Der Mittelwert liegt bei 
45.151 Euro. Deutlich wird der Unterschied dabei bei der differenzierten Betrachtung der Schul-
formen. Während Porta Westfalica bei den Grundschulen mit 44.100 Euro je Vollzeit-Stelle auf 
einem unterdurchschnittlichen Niveau liegt, bewegt sich die Stadt bei allen weiterführenden 
Schulen und der Förderschule mit 46.600 Euro je Vollzeit-Stelle im Bereich des dritten Quartils. 
Hier sind die Aufwendungen bei 75 Prozent der Vergleichskommunen geringer als in Porta 
Westfalica.  

Verfahren zur Stellenbemessung 

Die Stadt Porta Westfalica ermittelt den Stellenbedarf in den Schulsekretariaten auf der Grund-
lage eines von der Stadt Herford entwickelten Vordrucks nach dem Hannoveraner Modell. Auf 
dieser Basis hat sie für jedes Schulsekretariat den Wochenstundenbedarf berechnet. 

Der Stellenbedarf bemisst sich nach diesem Modell nach folgenden Faktoren: 
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• Sockelansatz für die Schulform 

• Basisansatz je Schüler nach Schulform 

• Zuschlag für ausländische Schüler 

• Zuschlag für ehemalige Haupt- und Realschüler in der Sekundarstufe II 

• Zuschlag für Zweigstellen bei zwei Standorten 

• Zuschlag für Schule im Aufbau 

• Zuschlag für offenen Ganztag 

Überprüfungen und Neuberechnungen erfolgen anlassbezogen. Sind Anpassungen erforderlich 
so werden Erhöhungen zunächst nur befristet vorgenommen. Für Reduzierungen wird versucht 
die Fluktuation zu nutzen, aber auch Umsetzungen hat die Stadt in der Vergangenheit schon 
durchgeführt. 

Das der GPA NRW vorliegende Berechnungsmodell enthält die Schülerzahlen mit Stand vom 
15.10.2011. Schulische Veränderungen wie z. B. die Gründung von Schulverbünden sowie 
teilweise auch aktualisierte Schülerzahlen sind enthalten. 

� Empfehlung 

Die Stadt Porta Westfalica sollte die Kennzahlen und die interkommunale Positionierung 
zum Anlass nehmen, die Stellenausstattung in den Schulsekretariaten anhand ihres Berech-
nungsmodells zu überprüfen. 

Schülerbeförderung 

Die Stadt Porta Westfalica hat im Jahr 2013 ca. 1.172.000 Euro für die Schülerbeförderung 
aufgewendet. Die Stadt konnte nur den Gesamtbetrag liefern. Eine Differenzierung wie sich 
diese Aufwendungen aufteilen, d. h. die Aufwendungen für den Schulweg, den ÖPNV und den 
Schülerspezialverkehr oder die Beförderung zu Sportstätten oder sonstigen Veranstaltungen 
war nicht möglich. Ebenso konnten die Aufwendungen nicht auf die einzelnen Schulformen 
aufgeteilt werden. Daher konnte die GPA NRW nur einen Teil der Kennzahlen für Porta West-
falica ermitteln. 

Kennzahlen Schülerbeförderung 2013 

Kennzahl 
Porta 

Westfalica 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert  
1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

Aufwendungen je 
Schüler in Euro 

312 48 361 197 154 190 242 42 

Aufwendungen 
(Schulweg) je 
befördertem  
Schüler in Euro 

./. 379 1.512 638 541 621 688 41 

Anteil der beförder-
ten Schüler an der 

57,3* 5,9 50,7 30,0 22,0 30,3 37,6 41 
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Kennzahl 
Porta 

Westfalica 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert  
1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

Gesamtschülerzahl 
in Prozent 

* Der Wert der Stadt Porta Westfalica übersteigt den bisherigen Maximalwert. In den interkommunalen Vergleichswer-
ten ist Porta Westfalica zu diesem Stichtag noch nicht enthalten. 

Die Kennzahlenwerte für die einzelnen Schulformen sind der Tabelle 2 am Ende des Teilbe-
richts zu entnehmen. 

Die Aufwendungen je Schüler werden durch den Gesamtaufwand für die Schülerbeförderung 
und den Anteil der tatsächlich beförderten Schüler geprägt. Der Anteil der beförderten Schüler 
über alle Schulformen hinweg bildet den neuen Maximalwert ab. Auch bei den einzelnen Schul-
formen liegt dieser Anteil in Porta Westfalica durchweg auf einem überdurchschnittlich hohen 
Niveau. Beim Gymnasium und der Gesamtschule bildet sie ebenfalls den neuen Maximalwert. 

Einfluss nimmt an dieser Stelle die Struktur der Kommune. Porta Westfalica hat eine Gemeinde-
fläche von 105 m² und gehört damit zu den 25 Prozent der Kommunen mit der größten Ge-
meindefläche im Segment der mittleren kreisangehörigen Kommunen. Unter Einbeziehung der 
Einwohner zeigt sich auch eine unterdurchschnittliche Bevölkerungsdichte. Hinzu kommt, dass 
Porta Westfalica über 15 Ortsteile verfügt und kein eigentliches Stadtzentrum besitzt. 

Auch bei den Aufwendungen je Schüler gehört Porta Westfalica zu den 25 Prozent der Kom-
munen mit den höchsten Kennzahlenergebnissen. Die Aufwendungen für den Schulweg konn-
ten nicht separat ermittelt werden. 

Organisation und Steuerung 

In Porta Westfalica erfolgt die Beförderung der Schüler vorrangig und soweit möglich durch den 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Lediglich für die Förderschule wird derzeit noch der 
Schülerspezialverkehr eingesetzt. Seit dem Schuljahr 2015/2016 nutzt die Stadt für die Schü-
lerbeförderung im Rahmen des ÖPNV „ChillTickets“. Diese Fahrkarten sind für die Schüler auch 
in der Freizeit nutzbar. 

Die Anspruchsberechtigung wird von der Stadtverwaltung geprüft. Dabei gilt die Devise, dass 
keine Beförderung ohne Anspruch erfolgt. Die Fahrkarten werden von den Schulen ausgege-
ben. 

Der ÖPNV wird den Bedarfen der Schülerbeförderung wie auch umgekehrt die Schulzeiten an 
die öffentlichen Verkehrsmittel angepasst. 

Da die Stadt Porta Westfalica ihre Schülerbeförderung weitestgehend über den ÖPNV abwi-
ckelt und diesen Aufgabenbereich auch entsprechend steuert, sieht die GPA NRW dahinge-
hend keinen Handlungsbedarf. Die überdurchschnittlich hohen Aufwendungen resultieren aus 
dem hohen Anteil der beförderten Schüler. 
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Anlagen: Ergänzende Tabellen 

Tabelle 1: Kennzahlen Schulsekretariate differenziert nach Schulformen 2013 

Kennzahl 

Porta 

West-

falica 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert 

1. Quar-

til 

2. Quar-

til (Me-

dian) 

3. Quar-

til 

Anzahl 

Werte 

Grundschulen 

Personalaufwendungen für 
Schulsekretariate je Schüler 
in Euro 

81 40 123 75 62 74 86 45 

Schüler je Vollzeit-Stelle 
Sekretariat 

543 334 1.138 631 520 604 709 44 

Personalaufwendungen je 
Vollzeit-Stelle in Euro 

44.100 39.964 48.675 44.775 44.100 44.100 46.600 45 

Realschulen 

Personalaufwendungen für 
Schulsekretariate je Schüler 
in Euro 

69 19 98 66 59 68 77 41 

Schüler je Vollzeit-Stelle 
Sekretariat 

672 452 2.122 735 594 681 760 40 

Personalaufwendungen je 
Vollzeit-Stelle in Euro 

46.600 42.400 49.800 45.263 44.100 44.944 46.600 41 

Gymnasien 

Personalaufwendungen für 
Schulsekretariate je Schüler 
in Euro 

79 49 127 74 61 75 83 41 

Schüler je Vollzeit-Stelle 
Sekretariat 

589 266 943 631 558 618 730 40 

Personalaufwendungen je 
Vollzeit-Stelle in Euro 

46.600 42.400 48.651 45.650 44.100 45.886 46.600 41 

Gesamtschulen 

Personalaufwendungen für 
Schulsekretariate je Schüler 
in Euro 

81 48 175 90 73 89 103 17 

Schüler je Vollzeit-Stelle 
Sekretariat 

574 252 976 549 415 482 635 16 

Personalaufwendungen je 
Vollzeit-Stelle in Euro 

46.600 41.308 48.539 45.096 44.100 44.100 46.600 17 

Förderschulen 

Personalaufwendungen für 
Schulsekretariate je Schüler 
in Euro 

180 49 418 191 128 159 232 28 

Schüler je Vollzeit-Stelle 
Sekretariat 

258 101 855 281 183 269 338 30 

Personalaufwendungen je 
Vollzeit-Stelle in Euro 

46.600 42.400 49.800 44.872 44.100 44.100 46.600 31 
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Tabelle 2: Kennzahlen Schülerbeförderung differenziert nach Schulformen 2013 

Kennzahl 

Porta 

West-

falica 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert 

1. Quar-

til 

2. Quar-

til (Me-

dian) 

3. Quar-

til 

An-

zahl 

Werte 

Grundschulen 

Aufwendungen (gesamt) je 
Schüler in Euro 

./. 20 273 124 68 119 162 38 

Aufwendungen (nur Schulweg) 
je befördertem Schüler in Euro 

./. 310 1.902 746 554 625 860 35 

Anteil der beförderten Schüler 
(Schulweg) an der Schülerzahl 
insgesamt in Prozent 

26,8 2,4 39,6 15,3 9,9 13,6 18,3 40 

Einpendlerquote in Prozent 0,0 0,0 9,7 0,9 0,0 0,2 1,1 39 

Realschulen 

Aufwendungen (gesamt) je 
Schüler in Euro 

./. 17 480 217 145 220 283 34 

Aufwendungen (nur Schulweg) 
je befördertem Schüler in Euro 

./. 358 1.139 575 476 518 620 31 

Anteil der beförderten Schüler 
(Schulweg) an der Schülerzahl 
insgesamt in Prozent 

66,0 3,5 76,8 35,5 23,3 35,5 46,6 36 

Einpendlerquote in Prozent 1,8 0,1 36,7 10,7 2,9 6,0 17,6 36 

Gymnasien 

Aufwendungen (gesamt) je 
Schüler in Euro 

./. 50 386 217 161 213 291 34 

Aufwendungen (nur Schulweg) 
je befördertem Schüler in Euro 

./. 298 828 562 474 542 640 31 

Anteil der beförderten Schüler 
(Schulweg) an der Schülerzahl 
insgesamt in Prozent 

64,8 10,8 60,3 36,9 25,5 40,5 46,3 36 

Einpendlerquote in Prozent 0,5 0,5 45,8 17,1 6,3 15,4 25,2 36 

Gesamtschulen 

Aufwendungen (gesamt) je 
Schüler in Euro 

./. 89 469 255 170 224 351 17 

Aufwendungen (nur Schulweg) 
je befördertem Schüler in Euro 

./. 324 886 545 422 503 654 15 

Anteil der beförderten Schüler 
(Schulweg) an der Schülerzahl 
insgesamt in Prozent 

86,1 29,5 66,9 46,5 36,8 44,1 56,5 17 

Einpendlerquote in Prozent 11,2 0,0 51,3 19,3 9,9 15,4 25,0 17 

Förderschulen 

Aufwendungen (gesamt) je 
Schüler in Euro 

./. 83 1.699 504 196 397 655 26 

Aufwendungen (nur Schulweg) 
je befördertem Schüler in Euro 

./. 119 2.258 990 530 823 1.389 24 

Anteil der beförderten Schüler 82,8 14,0 100,0 49,1 29,2 44,2 68,3 28 
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Kennzahl 

Porta 

West-

falica 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert 

1. Quar-

til 

2. Quar-

til (Me-

dian) 

3. Quar-

til 

An-

zahl 

Werte 

(Schulweg) an der Schülerzahl 
insgesamt in Prozent 

Einpendlerquote in Prozent 20,4 0,0 52,9 18,3 6,2 13,3 25,2 27 
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 
t 0 23 23/14 80-0 
f 0 23 23/14 80-333 
e info@gpa.nrw.de 
i www.gpa.nrw.de 
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ÜBERÖRTLICHE 
PRÜFUNG 
Grünflächen der Stadt Porta 

Westfalica im Jahr 2015 

  



�  Stadt Porta Westfalica  �  Grünflächen  �  11579 

Seite 2 von 17 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Grünflächen 3 

Inhalte, Ziele und Methodik 3 

Grünflächen allgemein 4 

Organisation und Steuerung 4 

Strukturen 9 

Gesamtbetrachtung Grünflächen 10 

Sportaußenanlagen 11 

Organisation und Steuerung 11 

Strukturen 12 

 



�  Stadt Porta Westfalica  �  Grünflächen  �  11579 

Seite 3 von 17 

� Grünflächen 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Die GPA NRW untersucht in diesem Prüfgebiet, wie die Kommunen mit ihren Grünflächen um-
gehen und analysiert bestimmte Nutzungsformen. 

Was unter dem Begriff Grünflächen zu verstehen ist, welche Nutzungsformen also darunter zu 
fassen sind, ist nicht allgemeingültig definiert. Aus diesem Grund legt die GPA NRW die nach-
folgenden Nutzungsformen fest, die Grundlage für die Darstellung kommunaler Grünflächen in 
diesem Prüfgebiet sind: 

• Park- und Gartenanlagen, 

• Sonderanlagen (wie z. B. Kurpark, botanischer Garten), 

• Spiel- und Bolzplätze, 

• Straßenbegleitgrün, 

• Außenanlagen an städtischen Gebäuden, 

• Friedhöfe, 

• Biotope, Ausgleichsflächen, 

• Gewässer, 

• Forst und 

• Kleingartenanlagen. 

Ziel der Prüfung ist es, Handlungsmöglichkeiten und Potenziale zur Haushaltskonsolidierung 
sowie zur Optimierung des Grünflächenmanagements aufzuzeigen. 

Dazu untersucht die GPA NRW die Organisation und Steuerung kommunaler Grünflächen so-
wie die örtlichen Strukturen. Zudem analysieren wir die Nutzungsformen Park- und Gartenanla-
gen, Spiel- und Bolzplätze und Straßenbegleitgrün bezogen auf die vorgehaltenen Flächen wie 
auch deren Pflege und Unterhaltung. Basis für die interkommunalen Kennzahlenvergleiche sind 
die gesamten Aufwendungen (vollständiger Ressourcenverbrauch) bzw. die Vollkosten. 

Anhand von Benchmarks ermittelt die GPA NRW für die Kennzahl „Aufwendungen Unterhaltung 
und Pflege“ der drei Nutzungsformen Potenziale. Die Sportaußenanlagen sind zwar grundsätz-
lich auch zu den kommunalen Grünflächen zu zählen, werden in dieser Prüfung aber separat 
betrachtet. Hier steht die Analyse der Steuerung und Organisation sowie der Flächensituation 
und Auslastung im Vordergrund. 
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Grünflächen allgemein 

Organisation und Steuerung 

Die GPA NRW analysiert die Organisation und Steuerung anhand des Erfüllungsgrades Grün-
flächenmanagement. Diese Kennzahl zeigt, ob und inwieweit die Stadt Porta Westfalica ihre 
Grünflächen und deren Bewirtschaftung effizient steuert. 

Der Erfüllungsgrad beruht auf einer Nutzwertanalyse. Hierzu stellt die GPA NRW einheitliche 
Fragen und ordnet die Antworten auf einer Skala von 0 bis 31  ein. Danach gewichtet sie diese 
Bewertung entsprechend ihrer Bedeutung für eine wirtschaftliche und erfolgreiche Steuerung 
der Grünflächen. Hieraus ergeben sich Punkte, deren Summe ins Verhältnis gesetzt wird zur 
maximal erreichbaren Punktzahl. Die in Prozenten ausgedrückte Verhältniszahl ist der Erfül-
lungsgrad.  

Die GPA NRW nimmt eine differenzierte Skalierung für die Bereiche Park- und Gartenanlagen, 
Spiel- und Bolzplätze und Straßenbegleitgrün vor. Nur die Fragen nach dem Freiflächenkonzept 
und der zentralen Aufgabenerfüllung werden zusammen bewertet. Die nachfolgende Tabelle 
stellt zusammenfassend für die drei Nutzungsformen die jeweils erreichten Punkte dar. Die 
einzelnen Erfüllungsgrade sind am Ende des Berichtes dargestellt. 

Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement 

Fragen Gesamt 
Park- und 

Gartenanlagen 

Spiel- und 

Bolzplätze 

Straßen-

begleitgrün 

Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der 
Grünflächen zentral? 

6 2 

Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? 0 0 

Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? 0 0 0 0 

Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsfüh-
rung? 

0 0 0 0 

Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der 
Grünflächen gesetzt und dokumentiert? 

0 0 0 0 

Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) 
Grünflächeninformationssystem (GIS/GRIS)?  

9 3 3 3 

Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflä-
chen definiert? 

18 6 6 6 

Ist eine Kostenrechnung implementiert? 9 3 3 3 

Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) 
erhoben? 

0 0 0 0 

Ist ein Berichtswesen vorhanden? 0 0 0 0 

Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-
Auftragnehmer-Verhältnis? 

18 6 6 6 

Werden die Aufwendungen des Bauhofes als 9 3 3 3 

 

1 nicht erfüllt = 0; ansatzweise erfüllt = 1; überwiegend erfüllt = 2; vollständig erfüllt = 3 
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Fragen Gesamt 
Park- und 

Gartenanlagen 

Spiel- und 

Bolzplätze 

Straßen-

begleitgrün 

Leistungspreise verrechnet? 

Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen? 

0 0 0 0 

Ermittelter Wert 69 23 23 23 

Optimalwert 279 93 93 93 

Erfüllungsgrad in Prozent 25 25 25 25 

Der geringe Erfüllungsgrad belegt, dass die Stadt Porta Westfalica noch weitreichende Mög-
lichkeiten zur Optimierung des Grünflächenmanagements besitzt. Nachfolgend greift die GPA 
NRW die wesentlichen Optimierungsansätze auf. 

Organisation 

In Porta Westfalica sind die Aufgaben im Rahmen des Grünflächenmanagements nicht an einer 
zentralen Stelle gebündelt. Vielmehr ist die Aufgabe zersplittert und mit verschiedenen Zustän-
digkeiten innerhalb der Verwaltung organisiert. 

Zum Zeitpunkt der Prüfung im Jahr 2015 wurde der Wirtschaftsbetrieb noch als eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung geführt. Zum Jahr 2016 wurde er in den städtischen Haushalt zurückge-
führt und wird dort als Sachgebiet 66, Technische Infrastruktur und Grünflächen, geführt. An 
den Zuständigkeiten für die Grünflächen hat sich dadurch aber nichts geändert. Der Wirt-
schaftsbetrieb bzw. das Sachgebiet 66 ist produktverantwortlich für das öffentliche Grün und die 
Friedhöfe. Das Straßenbegleitgrün wird von der Abteilung Straße innerhalb des Wirtschaftsbe-
triebes produktverantwortlich gesteuert. Die Verantwortung für die Spiel- und Bolzplätze und die 
Sportplätze liegt im Sachgebiet 51 - Jugend, Bildung, Sport und Kultur. Die Außenanlagen an 
städtischen Gebäuden sind dem Immobilienmanagement (Sachgebiet 60) zugeordnet. Darüber 
hinaus ist auch noch eine Stabstelle für die Baumkontrollen eingerichtet. 

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen erfolgt durch den Baube-
triebshof. Dieser war bisher im Wirtschaftsbetrieb organisiert und ist nun eine Abteilung des 
Sachgebiets 66. Daneben setzt die Stadt auch Fremdfirmen in der Grünflächenunterhaltung ein. 

Der Baubetriebshof agiert in der Praxis allerdings nicht ausschließlich als reiner Auftragnehmer. 
Vielmehr erfolgt dort oftmals die Steuerung der Grünflächenunterhaltung. Er legt Art und Um-
fang der Tätigkeiten wie auch Pflegestandards fest.  

� Feststellung 

Für das öffentliche Grün zeigt sich in Porta Westfalica eine zersplitterte Organisation mit 
mehreren beteiligten Sachgebieten und Abteilungen. Zudem zeigt sich eine Vermischung 
von Auftraggeber- und Auftragnehmerfunktionen. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich eine Zentralisierung der Aufgaben für die kommunalen 
Grünflächen anbietet. Dabei geht es um das oft zitierte „Grün aus einer Hand“. Die Steuerung 
und Verantwortung für alle kommunalen Grünflächen sollte fachlich an einer Stelle gebündelt 
werden. 
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� Empfehlung 

Die Stadt Porta Westfalica sollte die Steuerung und Verantwortung für alle kommunalen 
Grünflächen organisatorisch an einer Stelle zentralisieren. Mit klaren Verantwortlichkeiten ist 
eine Vermischung von Auftraggeber- und Auftragnehmerfunktionen (Dienstleister) zu ver-
meiden. 

Dabei sind allein schon aufgrund der Produktbereichsstruktur des NKF Überschneidungen und 
Berührungspunkte mit anderen Fachbereichen unvermeidlich. So z. B. beim Straßenbegleitgrün 
oder auch den Sportplätzen und Spielplätzen. In diesen Fällen kann über Leistungsbeschrei-
bungen und eine enge Abstimmung sichergestellt werden, dass die Steuerung und Verantwor-
tung für die Grünflächen und deren Pflege bei der zentralen Stelle liegt. 

Klare Regelungen stärken nicht nur die Verantwortung jedes einzelnen und des Amtes, sondern 
können auch die Identifikation mit dem Produkt verbessern. Dies kann zu einem besseren Kos-
tenbewusstsein führen und das Bestreben wirtschaftlich zu handeln erhöhen. Zudem bietet eine 
Zentralisierung wesentliche Vorteile in der Steuerung. So besteht über ein zentral geführtes 
Kataster der Überblick über alle kommunalen Grünflächen. Im Sinne eines ganzheitlichen An-
satzes kann darüber die Freiflächenplanung gesteuert werden. Ein ganz wesentlicher Vorteil ist 
auch darin zu sehen, dass stadtweit mit einer einheitlichen Datengrundlage gearbeitet wird. 
Differenzen z. B. in Flächenangaben zwischen den einzelnen Sachgebieten werden vermieden. 
Zudem werden Optimierungen bei den jeweiligen Nutzungsformen bei Bündelung des Know-
hows schneller erkannt und können auch auf andere Nutzungsformen besser übertragen wer-
den.  

Datenlage 

Die Datentransparenz im Bereich der Grünflächen ist in Porta Westfalica nicht ausreichend. 
Letztlich muss, optimaler Weise an zentraler Stelle, die Frage beantwortet werden können, wie 
viel Grün es in der Stadt insgesamt gibt und welche Flächen und welche Aufwendungen auf die 
verschiedenen Nutzungsformen entfallen. Diese Fragen konnte die Stadt nicht bzw. nicht voll-
ständig beantworten.  

Bereits bei der Auswertung der Flächen nach den einzelnen Nutzungsformen traten Probleme 
auf. Letztlich konnte die Stadt die Angaben aber zur Verfügung stellen. Sie sind allerdings mit 
einer gewissen Ungenauigkeit behaftet. In die eingesetzte Software für das Grünflächenma-
nagement wurden im Jahr 2010 die Luftbildaufnahmen eingepflegt. Allerdings wurden diese 
seitdem weder bereinigt und aufbereitet noch fortgeschrieben. Zudem zeigen sich im Gegen-
satz zu den Auswertungen aus dem Kataster, das flurstückbasiert aufgebaut ist, Abweichungen 
bei den Flächen. 

Von entscheidender Bedeutung ist, dass stadtweit mit einer einheitlichen Datenlage gearbeitet 
wird. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass dies derzeit nicht immer der Fall 
ist. So weist die Ausarbeitung zum Spielplatzbestand des Sachgebietes 51 andere Flächen aus, 
als die der GPA NRW zur Verfügung gestellten Flächenangaben des Wirtschaftsbetriebes. Ähn-
liche Probleme zeigten sich im Straßenbegleitgrün. Die Auswertungen aus dem Grünflächen-
system nach den Nutzungsformen ließ keine Differenzierung nach dem Begleitgrün an Straßen 
und dem an Wirtschaftswegen zu. Daher wurde aus dem gleichen System eine Auswertung 
nach Pflegeeinheiten pro Objektart aus dem Straßenbereich herangezogen. Auch hier gab es 
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wiederum Differenzen zu den Flächenangaben des gesamten Begleitgrüns (an Straßen und 
Wirtschaftswegen). 

Auch an dieser Stelle kommt wiederum die Empfehlung der Zentralisierung zum Tragen. Ein 
stadtweites, produktübergreifendes Grünflächeninformationssystem, das an einer Stelle zentral 
gepflegt wird aber von anderen Fachämtern eingesehen und genutzt wird, kann dieses Problem 
lösen. 

Bei den Finanzdaten hat die Stadt Porta Westfalica versucht, die Aufwendungen für die einzel-
nen Nutzungsformen zu ermitteln. Allerdings sind in der Kostenrechnung des Wirtschaftsbetrie-
bes noch immer nicht die Vollkosten hinterlegt. Sowohl den Abrechnungen an den Kernhaushalt 
als auch den internen Aufträgen liegt ein Stundenverrechnungssatz von 38 Euro zugrunde. 
Dieser wurde vor einigen Jahren, nach Angaben der Stadt in Anlehnung an KGSt-Werte, fest-
gelegt. Eine Kalkulation konnte der GPA NRW dazu nicht vorgelegt werden. Die Gespräche 
ergaben jedoch, dass sich der Stundenverrechnungssatz ausschließlich auf den Personalein-
satz – also auf die erbrachten Stunden – bezieht. Somit enthält er keine Vollkosten. Andere 
Kostenarten (Sachaufwendungen, Abschreibungen etc.) werden auch nicht über andere Ver-
rechnungssätze oder tatsächlich entstanden Aufwendungen verrechnet. In der Konsequenz 
bedeutet es, dass die Stadt Porta Westfalica keine Informationen darüber hat, welche Aufwen-
dungen für ihre Grünflächen entstehen und aufgebracht werden. 

Aufgrund der fehlenden und zudem mit Ungenauigkeiten behafteten Flächen- und Finanzdaten 
kann die GPA NRW in diesem Teilbericht grundsätzlich keine Finanz- und Wirtschaftlichkeits-
zahlen nach den Nutzungsformen darstellen und analysieren. 

� Feststellung 

Die von der Stadt Porta Westfalica zur Verfügung gestellten Flächen- und Finanzdaten las-
sen eine Kennzahlenermittlung und den Vergleich mit anderen Kommunen nicht zu. 

Steuerung 

Die wesentlichen Grundlagen für eine effiziente Steuerung der Grünflächen und somit für ein 
Grünflächenmanagement sind 

• eine Kostenrechnung und 

• ein zentrales, produktübergreifendes Grünflächeninformationssystem. 

Die Stadt Porta Westfalica hat bereits einige Grundlagen geschaffen. Allerdings sind die Daten 
und Systeme nicht so aufbereitet und gepflegt, dass sie für Steuerungszwecke genutzt werden 
können. Dies betrifft auch die Kostenrechnung. Im Wirtschaftsbetrieb und somit auch für den 
Baubetriebshof ist eine Kostenrechnung grundsätzlich implementiert. Sowohl die Kostenstellen-
struktur als auch Art und Umfang der Kostenarten sind nicht geeignet, um die Aufwendungen 
für die Grünflächen darstellen und auswerten zu können. 

Für eine Optimierung der Kostenrechnung und damit der Schaffung einer entsprechenden Da-
tentransparenz sind zwei Aspekte in den Blick zu nehmen. Zum einen muss die Kostenrech-
nung im Baubetriebshof optimiert werden. Dabei geht es um die Kosten für die eigene Leis-
tungserbringung in der Grünflächenunterhaltung. Diese müssen vollständig und verursa-
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chungsgerecht den einzelnen Nutzungsformen und Leistungen zugeordnet werden. Ziel sollte 
es sein, dass der Baubetriebshof aus seiner Kostenrechnung Leistungspreise ermittelt. Denn 
letztlich muss er sich mit seinen Preisen mit privaten Anbietern vergleichen lassen. Nur so kann 
insgesamt die wirtschaftlichste Alternative der Unterhaltung gefunden werden. 

Diese Leistungspreise muss der Baubetriebshof dem Auftraggeber in Rechnung stellen. An 
dieser Stelle setzt der zweite Aspekt an. Im Sinne eines Grünflächenmanagements mit der be-
reits oben empfohlenen zentralen Aufgabenerledigung und Steuerung bedarf es auch dafür 
einer Kostenrechnung. Hierbei geht es um die Kostenrechnung auf der Auftraggeberseite. Die 
Kosten der Eigenleistungen des Baubetriebshofes fließen auch mit ein, allerdings steht hier die 
Gesamtsteuerung des Produktes im Vordergrund. Das heißt, dass ebenso die Fremdvergaben 
wie auch die Verwaltungskostenanteile und die Abschreibungen auf das Vermögen berücksich-
tigt werden müssen. 

� Empfehlung 

Die Stadt Porta Westfalica sollte eine Kostenrechnung für die Grünflächen auf der Auftrag-
geberseite, also für den Produktverantwortlichen, aufbauen. Nur so kann die Stadt ganzheit-
lich wie auch differenziert nach Nutzungsformen und/oder Anlagen die vollständigen Kosten 
transparent darstellen und im Sinne eines zentralen Grünflächenmanagements steuern. Da-
zu bedarf es auch einer entsprechend optimierten Kostenrechnung innerhalb des Baube-
triebshofes für die Ermittlung der Kosten der eigenen manuellen Leistungen. 

Hierbei ist die GPA NRW zunächst einmal von einer organisatorischen Trennung des Baube-
triebshofes und des Grünflächenmanagements ausgegangen. Denkbar ist aber auch, dass 
sowohl der manuelle Bereich als auch der produktverantwortliche Verwaltungsbereich in einer 
Organisationseinheit geführt werden. Dabei würden dann keine getrennte Kostenrechnung 
mehr geführt. Da der Baubetriebshof aber nicht ausschließlich in der Grünflächenunterhaltung 
tätig ist, bedarf es weiterhin einer entsprechenden Differenzierung in der Kostenstellenstruktur 
für den Baubetriebshof. Nur so können die Kosten der Eigenleistung verursachungsgerecht auf 
die Produkte verteilt werden. 

Unabhängig von der Organisation ist es entscheidend, dass alle Kostenarten berücksichtigt 
werden. Neben den Personalkosten sind das auch sämtliche Sachkosten wie auch die Ab-
schreibungen. Für die Kostenstellen lässt sich keine allgemeingültige Struktur vorgeben. Dafür 
ist individuell die Frage zu beantworten, welche Ergebnisse und in welcher Differenzierung aus 
der Kostenrechnung gewonnen werden sollen. Es empfiehlt sich, die Struktur an den Objektar-
ten der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) zu orientieren. Diese bietet derzeit die 
Grundlage für interkommunale Vergleiche. Auch die GPA NRW hat sich in ihrer Datenerhebung 
und Kennzahlendefinition an diesen Objektarten orientiert. Den Detaillierungsgrad haben wir 
dabei sehr gering gehalten. Die Stadt Porta Westfalica sollte abwägen, in welcher Differenzie-
rung sie die einzelnen Objektarten erfassen will. Die Erfahrungen zeigen, dass die Untergliede-
rung nicht zu tief erfolgen sollte. Zum einen erfordert es dann auch eine entsprechend genaue 
und differenzierte Erfassung und Buchung in der Kostenrechnung. Zum anderen ist die Steue-
rungsrelevanz teilweise nicht mehr gegeben, so dass Datenfriedhöfe entstehen können. 

Das Ziel muss sein, dass die Stadt Porta Westfalica am Ende die Fragen beantworten kann 

• was die in Eigenleistung erbrachten Tätigkeiten kosten, 

• wie hoch die Kosten für die einzelnen Nutzungsformen insgesamt und 
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• wie hoch die Kosten in den Nutzungsformen für die einzelnen Leistungen sind. 

Mit den Flächen kommt der zweite wesentliche Aspekt des Grünflächenmanagements zum 
Tragen: das Grünflächeninformationssystem. Auch hier ist in Porta Westfalica bereits eine 
Grundlage geschaffen worden. Die Luftbildaufnahmen des Jahres 2010 sind in die eingeführte 
Grünflächensoftware eingepflegt worden. Allerdings hat die Stadt an diesem Stand nicht weiter 
gearbeitet. Das bedeutet, dass die Flächen noch nicht abschließend bearbeitet sind und somit 
teilweise keine klare Abgrenzung der Nutzungsformen besteht. Zudem ergeben sich zum Teil 
Abweichungen zu den im Kataster bestehenden Flurstücken. Wichtig ist, dass die Fachanwen-
dungen, hier also das Grünflächenkataster, auf dem allgemeinen Kataster aufsetzen und von 
einer identischen Datenbasis ausgehen. Das System wurde bislang auch nicht fortgeschrieben. 
D. h. dass die Veränderungen, die sich bei den Grünflächen seit dem Jahr 2010 ergeben ha-
ben, nicht im Grünflächenkataster enthalten sind.  

Den nächsten Schritt von einem Grünflächenkataster hin zu einem Grünflächeninformationssys-
tem hat die Stadt mit der Definition von Pflegeklassen ebenfalls schon eingeleitet. Die Be-
schreibung von Pflegeklassen erleichtert oftmals die Kommunikation mit Bürgern und der Politik 
und vereinfacht die Darstellung. Für die interne Steuerung hingegen sollte die Stadt differenzier-
ter vorgehen und aus den definierten Standards sogenannte Pflegepläne erarbeiten. Die Pfle-
gepläne sollen für jede Anlage mit ihren Flächenarten und Vegetationen die genauen Tätigkei-
ten nach Art und Umfang beschreiben. Im Optimalfall werden diese Pflegepläne im Grünflä-
cheninformationssystem eingebunden. Als Endziel sollten dann auch noch die Kosten zu den 
einzelnen Leistungen und Nutzungsformen integriert werden. Somit liefert das System dann 
eine optimale und umfassende Steuerungsgrundlage. 

Mit dem Aufbau bzw. der Optimierung dieser beiden Instrumente kann die Stadt auch die weite-
ren Steuerungsinstrumente erarbeiten. Dazu gehört auch ein Freiflächenentwicklungskonzept. 
Dieses Konzept soll die langfristig, strategische Ausrichtung der Stadt darlegen. Dabei sind 
insbesondere auch die demografische Entwicklung, andere Fachplanungen sowie der aktuelle 
und zukünftige Flächenverbrauch zu berücksichtigen. Damit werden gleichzeitig auch die stra-
tegischen Ziele definiert, die ggf. um strategische Ziele für die einzelnen Nutzungsformen er-
gänzt werden können. Daraus sollte die Stadt dann operative Ziele für ihre Grünflächen erarbei-
ten und dokumentieren. Die Ziele können dabei sowohl an den Aufwendungen wie aber auch 
an der Quantität und Qualität der Flächen ausgerichtet werden. Eng damit verbunden ist die 
Entwicklung von Kennzahlen. Die Stadt Porta Westfalica kann hierzu die von der GPA NRW 
definierten Kennzahlen nutzen und entsprechenden der individuellen Steuerungsrelevanz er-
gänzen. Die Kennzahlen sollten dann in ein aufzubauendes regelmäßiges Berichtswesen auf-
genommen werden. 

Strukturen 

Die örtlichen Strukturen sind nicht ausschließlich von kommunalen Flächen geprägt. Deshalb 
stellt die GPA NRW an dieser Stelle die Erholungs- und Grünflächen2 dar. Darunter hat die GPA 
NRW die Erholungsflächen, landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen, Wasserflächen, Flächen 

 

2 Auswertung lt. IT-NRW, Katasterfläche nach der tatsächlichen Art der Nutzung 
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anderer Nutzungen und das Straßenbegleitgrün summiert. Hier fließen alle Flächen unabhängig 
davon ein, ob es sich um kommunale Flächen handelt oder nicht.  

Strukturkennzahlen Grünflächen allgemein 2013 

Kennzahl 

Porta 

West-

falica 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert 

1. Quar-

til 

2. Quar-

til (Me-

dian) 

3. Quar-

til 

Anzahl 

Werte 

Bevölkerungsdichte in 
EW je km² 

336 82 2.109 597 320 493 745 129 

Anteil Erholungs- und 
Grünfläche an Gemein-
defläche in Prozent 

75 48 90 76 71 78 83 129 

Erholungs- und Grünflä-
che je EW in m² 

2.231 231 10.937 2.048 983 1.576 2.459 129 

Kommunale Grünflächen 

Anteil kommunale Grün-
fläche an Gemeindeflä-
che in Prozent 

3,6 0,4 9,2 3,7 2,2 3,8 4,7 20 

Kommunale Grünfläche 
je EW in m² 

108 14 400 97 30 57 129 20 

Porta Westfalica gehört mit einer Gemeindefläche von 105 km² im Segment der mittleren kreis-
angehörigen Kommunen zu den 25 Prozent der Vergleichskommunen mit dem größten Stadt-
gebiet. Bei einer in diesem Segment durchschnittlichen Einwohnerzahl ergibt sich somit eine 
unterdurchschnittliche Bevölkerungsdichte. Dies unterstreicht die ländlich geprägten Strukturen 
der Stadt. 

Die kommunalen Grünflächen hat die GPA NRW in dieser Gesamtdarstellung ermitteln können. 
Insgesamt erscheint die Fläche – auch wenn die Daten mit einer gewissen Unsicherheit behaf-
tet sind – ausreichend valide um eine Einschätzung zur Gesamtstruktur liefern zu können. Da-
hingegen weist die Aufteilung nach den einzelnen Nutzungsformen eine zu große Ungenauig-
keit auf. Somit kann die GPA NRW neben den Wirtschaftlichkeitskennzahlen auch die Struktur-
kennzahlen für die einzelnen Nutzungsformen nicht darstellen. Nach einer ersten groben Ein-
schätzung stellt die Stadt Porta Westfalica ihren Einwohnern eine durchschnittliche Fläche an 
Park- und Gartenanlagen zur Verfügung. Die Anzahl und Fläche der Spiel- und Bolzplätze er-
scheint tendenziell unterdurchschnittlich wohingegen eine große Fläche des Straßenbegleit-
grüns besteht. 

Gesamtbetrachtung Grünflächen 

Die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen lauten zusammengefasst: 

• Der Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement belegt mit einem Ergebnis von 25 Prozent 
noch weitreichende Optimierungsmöglichkeiten für die Stadt Porta Westfalica. 

• Die Stadt hat zwar bereits einige Grundlagen für ein Grünflächenmanagement geschaf-
fen, allerdings ist die Datentransparenz nicht ausreichend. Die von der GPA NRW abge-
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fragten Daten konnte sie nicht bzw. nicht vollständig und valide ermitteln, so dass wir kei-
ne Kennzahlen zu den einzelnen Nutzungsformen (Park- und Gartenanlagen, Spiel- und 
Bolzplätze, Straßenbegleitgrün) ermitteln konnten.  

• Um die Datentransparenz sowie die Steuerung und Organisation zu optimieren, sollte die 
Stadt Porta Westfalica insbesondere: 

• die Aufgaben im Bereich der kommunalen Grünflächen an einer zentralen, pro-
duktverantwortlichen Stelle bündeln, 

• das Grünflächenkataster optimieren und aktualisieren, so dass eine klare und 
stadtweit einheitliche Flächenzuordnung besteht und 

• die Kostenrechnung des Baubetriebshofes optimieren, so dass die tatsächlichen 
Vollkosten abgebildet werden, und eine Kostenrechnung für das zentrale Grünflä-
chenmanagement aufbauen. 

• Aufgrund der fehlenden bzw. nicht validen Daten, kann die GPA NRW keine Wirtschaft-
lichkeitskennzahlen erheben. Insofern kann sie auch nicht analysieren, ob und inwieweit 
die Stadt Porta Westfalica die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, der 
Spiel- und Bolzplätze und des Straßenbegleitgrüns wirtschaftlich gestaltet. 

� KIWI-Bewertung 

Die GPA NRW bewertet das Handlungsfeld Grünflächen der Stadt Porta Westfalica 
mit dem Index 2. 

Sportaußenanlagen 

Die GPA NRW betrachtet hier kommunale – also in der Bilanz ausgewiesene - Sportplatzanla-
gen im Sinne der DIN 18035-1 (Sportplätze, Teil 1: Freianlagen für Spiele und Leichtathletik, 
Planung und Maße). Wir beziehen auch Sportanlagen ein, deren Pflege und Unterhaltung ganz 
oder teilweise an die Vereine übertragen worden sind. Stadien wie auch Spiel- und Bolzplätze 
finden an dieser Stelle keine Berücksichtigung. 

Organisation und Steuerung 

• Die Aufgaben im Bereich der Sportplätze werden im Amt 51 – Jugend, Bildung, Sport und 
Kultur wahrgenommen. Während unseres Prüfungszeitraumes war die entsprechende 
Stelle jedoch nicht besetzt. Insofern war die Bereitstellung der benötigten Daten sowie 
vertiefender Informationen zur Analyse schwierig. 

• Im Jahr 2010 hat die Stadt Porta Westfalica durch einen externen Berater ein Sportstät-
tenkonzept erstellen lassen. 

• Die von der Stadt gelieferten Flächenangaben zu der Sportnutzfläche konnten nur aus 
diesem Sportstättenkonzept entnommen werden. Die Fläche der Sportaußenanlagen 
konnten nur mit ca.-Angaben ermittelt werden. 
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• Die Sportplätze sind mit Ausnahme des Sportplatzes „Nammer Feld“ an die Vereine ver-
pachtet. Die Grundlage bilden die jeweiligen Pachtverträge. Dabei wird jeder verpachtete 
Sportplatz von jeweils einem Verein genutzt. 

• Ab Juli 2016 sollen alle Verträge für Sportstätten und Sportheime überprüft und wenn 
möglich gekündigt werden. Weiterhin sind die Betriebskostenzuschüsse einer Prüfung im 
Hinblick auf die Abrechnung der Frischwasser- und Abwasserkosten für alle Vereine zu 
unterziehen. Ziel der Verwaltung sind einheitliche Verträge für alle Sportstätten und 
Sportheime, damit die Transparenz für alle Vereine gegeben ist. 

• Die Stadt hat weder Informationen über die Belegungszeiten noch die tatsächlichen Nut-
zungszeiten durch die Vereine. Somit fehlen ihr Erkenntnisse über die Auslastung der 
Sportplätze. 

Strukturen 

Die Stadt Porta Westfalica besitzt zwölf Sportaußenanlagen mit einer Gesamtfläche von 
242.398 m². In diesen Anlagen befinden sich 20 Sportplätze, davon 16 Sportrasen- und vier 
Tennenplätze. Die Sportnutzfläche beträgt 94.720 m².  

Strukturkennzahlen Sportaußenanlagen allgemein 2013 

Kennzahl 

Porta 

West-

falica 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert 

1. Quar-

til 

2. Quar-

til (Me-

dian) 

3. Quar-

til 

Anzahl 

Werte 

Fläche Sportaußenanla-
gen je Einwohner in m² 

6,85 1,02 10,04 5,10 4,00 4,83 6,29 37 

Sportnutzfläche Sport-
plätze je Einwohner in m² 

2,68 0,25 5,42 2,28 1,46 2,00 2,96 38 

Die Stadt Porta Westfalica stellt ihren Einwohnern eine interkommunal überdurchschnittliche 
Sportplatzfläche zur Verfügung. Bei der Fläche der Sportaußenanlagen je Einwohner positio-
niert sich die Stadt oberhalb des dritten Quartils. Mehr als 75 Prozent der Vergleichskommunen 
stellen eine geringere Fläche zur Verfügung. 

Die Unterschiede in der Positionierung bei diesen beiden Kennzahlen ergeben sich aus dem 
Verhältnis der Sportnutzfläche zur Gesamtfläche der Sportaußenanlagen. 

Anteil Sportnutzfläche Sportplätze an Gesamtfläche Sportaußenanlage in Prozent 2013 

Porta 

Westfalica 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

39,1 24,4 86,5 43,3 35,7 43,9 46,8 37 

In Porta Westfalica sind die Sportaußenanlagen im Vergleich zu anderen Kommunen großzügi-
ger gestaltet. Der Anteil der Sportnutzfläche der Sportplätze ist entsprechend geringer. 
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� Empfehlung 

Die Stadt Porta Westfalica sollte den Bestand an Sportaußenanlagen kritisch hinterfragen 
und die Aufgabe von Anlagen überprüfen. 

Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung - insbeson-
dere des prognostizierten deutlichen Rückgangs der Kinder und Jugendlichen – wie auch eines 
geänderten Sportverhaltens. Die Stadt muss dabei auch in den Blick nehmen, wie hoch die 
Auslastung ihrer einzelnen Sportplätze ist und ob somit das Angebot noch dem Bedarf ent-
spricht. 

Auch das Sportstättenkonzept aus dem Jahr 2010 stellt im Ergebnis einen Überhang an Sport-
plätzen fest. Die Sportaußenanlagen in Veltheim, Lohfeld und Möllbergen hatten bereits zum 
damaligen Zeitpunkt kein Großspielfeld mehr. Inzwischen hat die Stadt die Anlage in Möllber-
gen verkauft. Damit reduziert sich die Fläche der Sportaußenanlagen je Einwohner auf 6,48 m² 
und die Sportnutzfläche auf 2,57 m² je Einwohner. Die interkommunale Positionierung ändert 
sich dadurch aber nicht. Die Sportplatzfläche in Porta Westfalica ist weiterhin überdurchschnitt-
lich. 

Die Stadt Porta Westfalica überprüft aktuell den Bestand an Sportaußenanlagen. Kaufangebote 
für zwei Sportplätze liegen vor und werden geprüft. 
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Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement – Park- und Gartenanlagen 

  Fragen Erfüllungsgrad 
 Bewertung / 

Skalierung 
Gewichtung erreichte Punkte Optimalwert 

1 Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der Grünflächen zentral? ansatzweise erfüllt 1 2 2 6 

2 Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? nicht erfüllt 0 2 0 6 

3 Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? nicht erfüllt 0 1 0 3 

4 Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung? nicht erfüllt 0 2 0 6 

5 
Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der Grünflächen ge-
setzt und dokumentiert? 

nicht erfüllt 0 3 0 9 

6 
Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) Grünflächeninformati-
onssystem (GIS/GRIS)?  

ansatzweise erfüllt 1 3 3 9 

7 Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflächen definiert? überwiegend erfüllt 2 3 6 9 

8 Ist eine Kostenrechnung implementiert? ansatzweise erfüllt 1 3 3 9 

9 Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) erhoben? nicht erfüllt 0 2 0 6 

10 Ist ein Berichtswesen vorhanden? nicht erfüllt 0 2 0 6 

11 Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis? überwiegend erfüllt 2 3 6 9 

12 
Werden die Aufwendungen des Bauhofes als Leistungspreise ver-
rechnet? 

ansatzweise erfüllt 1 3 3 9 

13 
Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung unterzogen? 

nicht erfüllt 0 2 0 6 

  Punktzahl gesamt  23 93 

  Erfüllungsgrad in Prozent  25 
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Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement – Spiel- und Bolzplätze 

  Fragen Erfüllungsgrad 
 Bewertung / 

Skalierung 
Gewichtung erreichte Punkte Optimalwert 

1 Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der Grünflächen zentral? ansatzweise erfüllt 1 2 2 6 

2 Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? nicht erfüllt 0 2 0 6 

3 Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? nicht erfüllt 0 1 0 3 

4 Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung? nicht erfüllt 0 2 0 6 

5 
Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der Grünflächen ge-
setzt und dokumentiert? 

nicht erfüllt 0 3 0 9 

6 
Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) Grünflächeninformati-
onssystem (GIS/GRIS)?  

ansatzweise erfüllt 1 3 3 9 

7 Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflächen definiert? überwiegend erfüllt 2 3 6 9 

8 Ist eine Kostenrechnung implementiert? ansatzweise erfüllt 1 3 3 9 

9 Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) erhoben? nicht erfüllt 0 2 0 6 

10 Ist ein Berichtswesen vorhanden? nicht erfüllt 0 2 0 6 

11 Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis? überwiegend erfüllt 2 3 6 9 

12 
Werden die Aufwendungen des Bauhofes als Leistungspreise ver-
rechnet? 

ansatzweise erfüllt 1 3 3 9 

13 
Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung unterzogen? 

nicht erfüllt 0 2 0 6 

  Punktzahl gesamt 23 93 

  Erfüllungsgrad in Prozent 25 
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Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement – Straßenbegleitgrün 

  Fragen Erfüllungsgrad 
 Bewertung / 

Skalierung 
Gewichtung erreichte Punkte Optimalwert 

1 Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der Grünflächen zentral? ansatzweise erfüllt 1 2 2 6 

2 Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? nicht erfüllt 0 2 0 6 

3 Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? nicht erfüllt 0 1 0 3 

4 Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung? nicht erfüllt 0 2 0 6 

5 
Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der Grünflächen ge-
setzt und dokumentiert? 

nicht erfüllt 0 3 0 9 

6 
Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) Grünflächeninformati-
onssystem (GIS/GRIS)?  

ansatzweise erfüllt 1 3 3 9 

7 Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflächen definiert? überwiegend erfüllt 2 3 6 9 

8 Ist eine Kostenrechnung implementiert? ansatzweise erfüllt 1 3 3 9 

9 Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) erhoben? nicht erfüllt 0 2 0 6 

10 Ist ein Berichtswesen vorhanden? nicht erfüllt 0 2 0 6 

11 Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis? überwiegend erfüllt 2 3 6 9 

12 
Werden die Aufwendungen des Bauhofes als Leistungspreise ver-
rechnet? 

ansatzweise erfüllt 1 3 3 9 

13 
Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung unterzogen? 

nicht erfüllt 0 2 0 6 

  Punktzahl gesamt 23 93 

  Erfüllungsgrad in Prozent 25 
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 
t 0 23 23/14 80-0 
f 0 23 23/14 80-333 
e info@gpa.nrw.de 
i www.gpa.nrw.de 


